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Vorbemerkungen 
 
Im Rahmen dieser Expertise wird darüber berichtet, vor welchem gesellschaftlichen Hin-
tergrund, mit welchen Zielen, Akteuren und Steuerungsinstrumenten das Bund-Länder-Pro-
gramm „Die soziale Stadt“ entwickelt wird (vgl. Verwaltungsvereinbarung Städtebauförde-
rung 1999). Parallel hierzu gilt es darüber zu informieren, wann, wie und warum vergleichba-
re Programme in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union entstanden und welche Resonanz 
sie in der Bundesrepublik Deutschland finden.  
 
Die Interpretation der einzelnen in- und ausländischen Programme, Akteurskonstellationen 
und Steuerungsinstrumentarien durch Wissenschaft, Politik, Verwaltungsfachleute und Prak-
tiker ist Gegenstand des Kolloquiums „Politische Steuerung am Beispiel des Bund-Länder-
Programms 'Die soziale Stadt'“ der Schader-Stiftung selbst. Ein weiteres Anliegen der Fach-
tagung ist es, vor dem Hintergrund von Stadtentwicklung, Programmzielen und Steuerungsin-
strumenten danach zu fragen, wo vor den vereinbarten Zielen möglicherweise Defizite der po-
litischen Steuerung liegen könnten.  
 
Als zentrale Frage für das Kolloquium wurde durch die Schader-Stiftung folgender Zusam-
menhang ausgewählt: 
��Wie kann Politik die gewünschten Verbesserungen sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer 

u. a. Art in benachteiligten Stadtteilen erreichen? Weitere Fragen sind: 
��Kann die erforderliche Zusammenarbeit erreicht werden? Wie sind die ressort- bzw. hand-

lungsfeldspezifischen Herangehensweisen miteinander vereinbar? Welche Bündelung von 
Ressourcen und Kompetenzen ist nötig und möglich? 

��Was ist die richtige Mischung aus „top down“ und „bottom up“? 
��Welche Steuerung ist erfolgversprechend? Ist der Erfolg abhängig von den unterschiedli-

chen Bedingungen, die in den geförderten Stadtteilen vorliegen? Wie wirkt sich die variie-
rende Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der beteiligten Akteure aus? 

 
Um die Expertise zu ermöglichen, waren wir auf die Kooperation von Fachleuten im In- und 
Ausland angewiesen. An dieser Stelle möchten wir uns für die großzügige Unterstützung be-
danken: in Frankreich bei Herrn R. Kemper und in England bei Herrn Ch. Starke. Unser Dank 
gilt gleichermaßen den programmverantwortlichen Fachleuten aus Halle und Leipzig (den 
Herren M. Wittenberg und S. Gabi), aus Kassel und Wiesbaden (Frau A. Boos-Krüger und 
Herrn R. Raabe), aus Hamburg (Frau U. Lierow und Herrn T. Krüger), aus Dortmund und 
Gelsenkirchen (den Herren K. Austermann und S. Rommelfanger) sowie vom Deutschen In-
stitut für Urbanistik in Berlin (Frau H. Becker und Herr R. Sander). Ohne diese materialreiche 
Unterstützung wäre diese Expertise für das neue integrierte Politikfeld in dieser Form nicht 
möglich gewesen.  
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I. Wandel städtischer Problem- und 
Politikstrukturen 
 
 

1. Wandel der Gesellschaft - Wandel der Städte 
 
Die Polarisierung, Segregation und Schließung besser und schlechter versorgter Gruppen im 
städtischen Raum sind Tendenzen, die nicht nur die westeuropäische Gesellschaft seit Mitte 
der 80er Jahre bestimmen (vgl. Hradil/Immerfall 1997; und Toepel/Sander/Strauss 2000). 
Diesbezüglich beeinflusst ein Wechselwirkungsverhältnis aus globalen, nationalen, re-
gionalen und lokalen Bestimmungsfaktoren unterschiedlicher Intensität die Entwicklungs-
möglichkeiten der westeuropäischen Städte (Heitmeyer/Dollase/Backes 1998). Für globale 
Verursachungszusammenhänge steht u.a. ein zunehmend wirksam werdendes Netz aus inter-
nationalen Beziehungen, Konkurrenzen und Mobilitäten (vgl. Soja 1995; Sassen 1996; oder 
Beck 1997). Als nationale, regionale und lokale Beeinflussungsfaktoren rücken ein Wandel 
der Werte, der Steuerungspolitik, der technologisch vermittelten Produktions- und Arbeitsver-
hältnisse, der Sozialstruktur sowie der (Aus-)Bildungsverhältnisse ins Zentrum der städti-
schen Entwicklung (Glatzer/Ostner 1999; Klages/Hippler/Herbert 1992). Die Globalisierung 
der Märkte und Entscheidungsstrukturen sowie die Pluralisierung der Lebensstile zehren da-
bei politisch errungene Sicherungssysteme und Mitbestimmungsmodelle auf. In diesem Pro-
zess werden nicht zuletzt die alltäglichen Lebensstile nachhaltig umgeformt (Hanesch 1997 
und 1999).  
 
 

2. Gespaltene Städte 
 
Der soziale Wandel der westlichen Gesellschaft erfasste und wandelte die einzelnen Na-
tionalstaaten Westeuropas zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlicher Schärfe und 
Geschwindigkeit. So erreichte der Prozess der Deindustrialisierung – aus historischen Bedin-
gungen und aus Gründen der wirtschaftlichen Verflechtung – zuerst Großbritannien, später 
die Niederlande, Frankreich oder Deutschland. So kann die Bundesrepublik Deutschland 
möglicherweise einiges von den Ländern lernen, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit 
sozialräumlichen Disparitäten und sozialen Konflikten in den Städten konfrontiert worden 
sind und somit - mehr oder weniger konsequent - neue Steuerungskonzepte in Politik, Ver-
waltung und Gesellschaft entwickeln mussten. 
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Dennoch kann man in den einzelnen Ländern, Regionen und Städten Westeuropas nicht von 
homogenen, sozialräumlichen Entwicklungen sprechen. So stellen sich etwa die städtischen 
Probleme in altindustrialisierten Regionen - wie z.B. dem Ruhrgebiet - anders dar als in Räu-
men, die - wie Frankfurt am Main oder München - eher durch den Dienstleistungssektor be-
stimmt sind. Ähnlich unterschiedlich zeigen sich - an den Beispielen Kassel und Leipzig - 
auch die Entwicklungsprobleme in den Städten Ost- und Westdeutschlands. Nicht zuletzt 
bestimmen auch die Leitlinien der Stadtentwicklungspolitik Lage und Ausmaß aktueller Pro-
bleme. Gerade Frankreich oder die ehemalige Deutsche Demokratische Republik konzentrier-
ten sich – wie die Beispiel Vaulx-en-Velin in Lyon oder Halle-Silberhöhe zeigen – stark auf 
die Planung und den Bau von Vorstädten oder Städten am Stadtrand.  
 
Konnte man bei Großstädten wie Bochum, Bremen, Duisburg oder Oberhausen in den frühen 
70er Jahren vielleicht noch von Arbeiterstädten, von Orten der industriellen Produktion spre-
chen, so lösen sich diese relativ homogenen sozialräumlichen Strukturen seitdem schrittweise 
auf. In den 80er und 90er Jahren erweist sich dieser Transformationsprozess als abermals 
fortgeschritten. Heute machen uns Studien über Städte wie Brandenburg und Leipzig (vgl. 
Vester u.a. 1995) oder Reutlingen, Oberhausen und Hannover (vgl. Vester u.a. 1993) durch 
unterschiedlich strukturierte Beharrungs- und Bewegungsmilieus darauf aufmerksam, dass sie 
sich in einem grundsätzlichen Veränderungsprozess befinden. Weiter fortgeschritten scheint 
dieser milieu- und lebensstilzentrierte Differenzierungsprozess in metropolitanen Quartieren 
wie Schöneberg-Nord in Berlin. Berking/Neckel (1990) entdeckten in diesem Mikroraum das 
Neben- und Miteinander einer Vielzahl unterschiedlich versorgter und agierender Lebens-
stilgruppen. Nicht zuletzt stellten Kapphan/Häußermann (1998) in ihrer Studie „sozialorien-
tierte Stadtentwicklung“ die Kulisse einer kleinteiliger werdenden - unterschiedliche Inter-
essen verfolgenden - Gruppenstruktur im Sozialraumgefüge Berlins fest. Sie dokumentierten 
seit dem Jahr 1990 eine Zunahme der Umzüge und beschrieben im Umzugsverhalten der be-
trachteten Haushalte eine stark ausgeprägte „selektive Mobilität“.    
 
Das bedeutet u.a., dass die sozialen Gruppen, die den gewandelten Anforderungen der Gesell-
schaft gewachsen sind, sich – aus städtebaulichen, infrastrukturellen oder soziokulturellen 
Gründen – verstärkt in von ihnen bevorzugte Quartiere zurückziehen und sich in diesem Pro-
zess häufig auch aus ihrer Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft verabschieden. Auf 
der Strecke bleiben Menschen, die durch Versorgungsdefizite aus eigener Kraft immer weni-
ger mit dem Modernisierungsprozess der Gesellschaft Schritt halten können. Gruppen, deren 
Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten geringer werden, sammeln sich zunehmend in schlecht 
ausgestatteten Räumen oder müssen - aus soziokulturellen oder ökonomischen Gründen - ihre 
bisherigen Lebensräume aufgeben.  
 



Steuerungsinstrumente der sozialintegrativen Stadtentwicklung 
Wandel städtischer Problem- und Politikstrukturen 

 
 

 9
 
 
 

Abbildung 1: Wirkungskette sozialräumlicher Segregation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Häußermann 2000, S. 17 

 
In den 70er Jahren wurden soziale Ungleichheit und die Verteilung sozialer Gruppen im städ-
tischen Raum (residentielle Segregation) u. a. im Rahmen der Disparitätenthese beschrieben 
und erklärt (vgl. Offe 1973). Dabei wurde die Strukturierung und die Verteilung sozialer 
(Problem-)Gruppen im Raum durch die historischen und ökonomischen Verhältnisse, Formen 
des politisch-administrativen Handelns und den Wertewandel der Gesellschaft interpretiert. In 
den 80er Jahren wurden diese sozialräumlichen Erklärungsansätze mit dem Konzept der drei-
geteilten - der schrumpfenden, stagnierenden und wachsenden - Stadt weiterentwickelt (vgl. 
Häußermann/Siebel 1987) und zuletzt durch P. Marcuse´s Konzept der „quartered city“ ver-
feinert. Dabei unterschied Marcuse (1998) die Stadt der Herrschaft und des Luxus, die gentri-
fizierte Stadt, die mittelständische Stadt, die Mieter-Stadt und die aufgegebene Stadt. Den 
oberen sozialen Gruppen, zu der die „Power Elite“ und Teile privilegierter Dienstleistungs-
gruppen zählen, werden als Sozialraum bzw. Wohn-Raum die Luxusgegenden und der Raum 
der gentrifizierten Stadt zugeordnet. Die mittleren sozialen Gruppen siedeln sich in der subur-
banen Stadt an. Die unteren sozialen Schichten bestehen einerseits aus Teilen der unteren 
Dienstleistungsgruppen, die in Mietwohnungen leben und setzen sich andererseits aus der 
„underclass“ und marginalisierten Gruppen zusammen (vgl. Kronauer 1998), die in der soge-
nannten aufgegebenen Stadt leben müssen (vgl. Krätke 1995; oder Hennig 1996). An-
knüpfend und aufbauend auf den Programmen einzelner Bundesländer zeigt die Auswahl von 
Modellprojekten durch das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ beispielhaft (vgl. 
DIfU 2000), dass entsprechende Spaltungs-, Segregations- und Polarisierungstendenzen in 
Ansätzen auch in deutschen Städten zu finden sind.  
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D.h., in den meisten deutschen Städten entstanden in parallelen Entwicklungsverläufen Le-
bensräume für gut versorgte, ausreichend versorgte, prekarisierte oder an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängte soziale Gruppen. Gerade die Gruppen junger, älterer, alleinerziehender, 
zuwandernder oder kranker Menschen, die durch Merkmale wie schlecht bezahlte Arbeit, 
Teilzeitarbeit, Arbeitslosigkeit, geringe oder fehlende Ausbildung und Qualifizierung und 
Obdachlosigkeit zu beschreiben sind, bestimmen zunehmend nicht nur das Bild städtischer 
Quartiere und Vorstädte, sondern zunehmend die Qualität ganzer Stadtteile. 
 
 

3. Komprehensive und inkrementalistische Planungskulturen 
 
Planungskulturen bzw. der Wandel von Planungskulturen, die institutionelle Binnenstruktur 
und die politischen Entscheidungsstrukturen differieren in den Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union erheblich. So ist die politische Kultur Deutschlands in diesem Handlungsfeld – 
vor einer rahmensetzenden Funktion des Bundes – durch einen selbstbewusst vorgetragenen 
Föderalismus der Bundesländer und eine „relative Machtlosigkeit“ der Kommunen geprägt. 
Frankreich wird nach wie vor durch eine Politik bestimmt, die auf der zentralstaatlichen Ebe-
ne entwickelt und - vermittelt über vielfältige staatliche Institutionen - auf der lokalen Ebene   
umgesetzt wird. England experimentiert – wenigstens in dem Regierungszeitraum von M. 
Thatcher bis zu T. Blair – sowohl mit markt- und wettbewerbsorientierten als auch „New 
Deal“-Steuerungsmodellen.  
 
Gemeinsam ist den westeuropäischen Staaten ein relativer Wandel der Planungskultur von der 
sektoralen Entwicklungsplanung zur maßgeschneiderten Projektentwicklung: Mit kleinräumi-
gen, problemorientierten und partizipatorischen Steuerungskonzepten reagierten Stadtpla-
nungsfachleute, Politiker und Verwaltungsfachleute auf die Wirkungsweise großflächiger, 
klientelunspezifischer und bürokratischer Steuerungs- und Kontrollinstrumente, deren Zieler-
reichungsgenauigkeit immer weniger gegeben schien (vgl. Sieverts/Ganser 1993).  
 
Planungsphilosophisch verweist dieser Paradigmenwechsel u. a. auf Überlegungen von Karl 
R. Popper: „Der typische Stückwerk-Ingenieur wird folgendermaßen vorgehen. Er mag zwar 
eigene Vorstellungen von der idealen Gesellschaft 'als Ganzem' haben – sein Ideal wird viel-
leicht die allgemeine Wohlfahrt sein –, aber er ist nicht dafür, dass die Gesellschaft als Ganzes 
neu geplant wird. Was immer seine Ziele sein mögen, er sucht sie schrittweise durch kleine 
Eingriffe zu erreichen, die sich dauernd verbessern lassen“ (ders. 1987, S. 53). Karl Ganser 
und Thomas Sieverts formulierten vor diesem Hintergrund die neue Planungskultur: „Die 
Anhänger einer sozial und ökologisch orientierten Reformpolitik mit Anspruch auf Ra-
tionalität und Transparenz nutzen die vorhandenen instrumentellen Möglichkeiten zu einer 
Politik des 'perspektivischen Inkrementalismus'. Der 'Inkrementalismus' ist in der Planungs-
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theorie der gescholtene oder auch gelobte Gegenpart einer 'comprehensive policy'. Mit dem 
vorgestellten Adjektiv ist die Vielzahl von kleinen Schritten gemeint, die sich auf einen per-
spektivischen Weg machen. Im theoretischen Anspruch ist dies sicher der 'kleinere Bruder' 
der integrierten Entwicklungsplanung, in der praktischen Politik könnte man darin durchaus 
auch den 'erfolgreicheren' Nachkommen sehen“ (dies. 1993, S. 35). Entstanden ist vor dem 
Wandel der Planungskulturen mit dem „Stedelijk beheer“ in den Niederlanden, dem „contract 
de ville“ in Frankreich, „City Challenge“ und „New Deal for the Communities“ in England, 
„Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ in Nordrhein Westfalen, „Gemeinschaftsini-
tiative HEGISS“ in Hessen, „Soziale Stadtentwicklung“ in Hamburg oder dem „Quar-
tiersmanagement“ in Berlin eine vielfältige Programmfamilie, die ihre Differenziertheit aus 
der Qualität der städtischen Probleme und der Spezifik der Steuerungsinstrumente erfahren 
hat (vgl. Alisch 1998). 
 

Abbildung 2: Das Steuerungsmodell des Quartiersmanagements in Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 1996 

 
Probleme und Entwicklungspotentiale der Städte und Regionen an der Schnittstelle von Glo-
balisierungs- und Lokalisierungsprozessen, die institutionelle Verfasstheit der jeweiligen Ge-
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sellschaft, die praktizierte Planungskultur und die entwickelte Form der Betroffe-
nenbeteiligung bestimmen gegenwärtig in vielfältiger Weise die Wahrnehmung, Aushandlung 
und Lösung soziokultureller Probleme auf der quartierlichen Ebene und somit die Konkur-
renzfähigkeit der Städte.    
 
 

4. Wandel der Steuerungsinstrumente 
 
In den zurückliegenden Jahren versuchten Politik und Verwaltung im Rahmen klar formu-
lierter Fachpolitiken, Durchführungsverordnungen und eindeutig zugeordneter Haushaltstitel 
auf der städtischen Ebene aufbrechende Probleme zu bearbeiten. Dabei ist etwa der Bezug 
von Arbeitslosenhilfe oder von Sozialhilfe, die Zuteilung einer Qualifizierungsmaßnahme, die 
Bewilligung städtebaulicher Maßnahmen oder die Belegung von öffentlich gefördertem 
Wohnraum durch Paragraphen des Sozialgesetzbuches, des Bundessozialhilfegesetzes, des 
Baugesetzbuches, des Wohnungsbaugesetzes oder des Wohnungsbindungsgesetzes klar gere-
gelt, ohne dass die einzelnen Steuerungsinstrumente problem-, situations- und klientelspezifi-
sche Spielräume eröffnen. Angesichts knapper öffentlicher Mittel erkannte man dabei 
schrittweise, dass im Rahmen dieser politisch-administrativen Regelungsnetzwerke zwar ein 
gewisser Versorgungsstandard aufrechterhalten und die Pflichtaufgaben der öffentlichen 
Hand erfüllt werden konnten, sich aber eine größer werdende Personengruppe (z.B. der Lang-
zeitarbeitslosen) formierte, die aus eigener Kraft immer weniger in der Lage ist, ihre Interes-
sen wahrzunehmen: Vor der politisch-ökonomischen Wahrnehmung dieser größer werdenden 
Gruppen prekär oder schlecht versorgter und sozial ausgegrenzter  Haushalte, entwickelten 
sich – in unterschiedlicher Geschwindigkeit, Steuerungsqualität, Maßnahmenorientierung, 
Betroffenenbeteiligung oder Mittelausstattung – schrittweise sozialintegrative Stadtteilerneu-
erungskonzepte (vgl. Fachgebiet Städtebau und Bauleitplanung 1999).  
 
Stadtpolitik konnte vor diesem Hintergrund näher zu den von gesellschaftlichen Modernisie-
rungsprozessen negativ Betroffenen herangerückt werden. Hierdurch sind die Interessen, Be-
dürfnisse und Potentiale der zu berücksichtigenden Gruppen eindeutiger zu erkennen, maß-
nahme- und mittelorientiert präziser zu steuern, und die öffentlichen Mittel effizienter einzu-
setzen. Inwieweit mit diesem Wandel der Politikformen auch ein Abbau sozialräumlicher 
Disparitäten gelingt, wird gegenwärtig von den Programmverantwortlichen und Programmge-
staltern engagiert diskutiert. Dabei treten nochmals zentrale Aspekte des Bund-Länder-
Programms „Die soziale Stadt“ in den Mittelpunkt der Diskussion. Gemeint sind damit Fra-
gen nach einem adäquaten Verhältnis von „investiven und konsumtiven Maßnahmen“, von 
„bottom up und top down“ Steuerungspolitiken, von „privaten und öffentlichen Planungsak-
teuren“ oder Fragen nach einem problemadäquaten Verhältnis von „autonomen Verfü-
gungsfonds und programmgesteuerter Mittelverwendung“ (etwa in Hamburg). Diskussionen, 
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die gegenwärtig durch differenzierte Evaluierungsverfahren (in England, in Frankreich oder in 
den Niederlanden; in Hamburg, in Hessen oder in Nordrhein Westfalen) sowie durch quar-
tiersnahe Monitoring-Konzepte (in den Niederlanden) unterstützt werden. 
 
Von generellem Interesse ist in diesem Zusammenhang auch der konzeptionelle Wandel von 
harten zu weichen, von fachpolitischen zu ressortübergreifenden Steuerungsinstrumenten. Da-
bei umreißen investive Maßnahmen etwa der Stadterneuerung in ihrer klassischen Instrumen-
talisierung ein großes Spektrum harter Steuerungsinstrumente. Die Einrichtung von Verfü-
gungsfonds in Hamburg stellen zur Stärkung endogener Potentiale vor Ort eine neue Qualität 
weicher und dabei sehr sensibler Steuerungsinstrumente dar. Mit Steuerungsinstrumenten 
können einzelne Paragraphen etwa des Baugesetzbuches gemeint sein, über die öffentliche 
Zuwendungen oder die Kooperation öffentlicher und privater Planungsakteure geregelt wer-
den (vgl. etwa § 11 BauGB zum Städtebaulichen Vertrag). Steuerungsinstrumente können – 
wie etwa die Erhaltungssatzung – auch ein Bündel von Paragraphen zusammenfassen (vgl. 
etwa die §§ 172 ff. des BauGB). Nicht zuletzt kann aber auch das vertikal und horizontal auf-
gespannte „integrierte Handlungsprogramm der Landesregierung NRW für Stadtteile mit be-
sonderem Erneuerungsbedarf“ insgesamt als Steuerungsinstrument verstanden werden. Dass 
sich auf die Kommune bezogene Steuerungskonzepte gegenwärtig in konzeptioneller Hinsicht 
zwischen den Polen „New Public Management“, „alternative Modernisierer“ und „traditionel-
le Modernisierer“ entfalten, hob H. Heinelt in differenzierter Form hervor (ders. 1997, S. 15 
ff.).  
 
 
Und so ist die Expertise gegliedert 
 
Zu Beginn der Expertise sollen die zentralen Förderprogramme und -politiken der europäi-
schen Union zur Überwindung sozialräumlicher und ökonomischer Disparitäten in bestimm-
ten Regionen erläutert werden, gefolgt von einer Strukturskizze des neuen Bund-Länder-Pro-
gramms „Die Soziale Stadt“. In den darauf folgenden Kapiteln stellen wir mit den Niederlan-
den, England und Frankreich zuerst drei ausländische Beispiele der sozialintegrativen Stadt-
teilentwicklung vor. Ihnen folgen mit Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Sachsen-
Anhalt und Sachsen unterschiedlich weit entwickelte Programme auf der Ebene der deutschen 
Bundesländer. Mit den Aspekten Rahmenbedingungen, Entwicklung des Programms, Akteure 
und Steuerungsinstrumente, Fallbeispiele und erste Ergebnisse versuchten wir den einzelnen 
Kapiteln eine annähernd vergleichbare Struktur zu geben. Abgeschlossen wird die Expertise 
durch eine vergleichende Gesamtzusammenfassung. 
 
Unübersehbar sind in den analysierten Programmen die politischen Zielsetzungen „mehr sozi-
ale Gerechtigkeit“, effektiver Umgang mit knapper werdenden öffentlichen Mitteln, Stärkung 
endogener Potentiale und ein Lernen von „benachbarten Programmen“. Dies geschieht vor 
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der Erfahrung, das sozialräumliche Benachteiligungen viel mit gesellschaftlicher Chancen-
ungleichheit zu tun haben. So soll in Zukunft verstärkt auf präventive Maßnahmen geachtet 
werden, da sich für die Gesellschaft eine wiederholte Aufwertung von „Quartieren mit beson-
derem Entwicklungsbedarf“ als sehr kostspielig erweist. 
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II. Programme der Europäischen Union und die 
Eckpunkte des Bund-Länder-Programms 
„Die soziale Stadt“ 

 
 
Vorbemerkungen 
 
Das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf -  Die soziale 
Stadt“ wurde mit einer „Starter-Konferenz“ am 1. und 2. März 2000 vor einer Teilnehmerku-
lisse von über 900 Fachleuten im „Haus der Kulturen der Welt“ in Berlin auf eine erwar-
tungsvolle Reise gebracht. Dieses eher allgemein skizzierte Programm spannt mit seiner Ver-
ankerung auf der Ebene der Europäischen Union und seinen Gestaltungsebenen „Stadtteil und 
Quartier“ einen großen Bogen.  
 
Wenngleich die Europäische Union für die Vernetzung der Mitgliedstaaten und die Deutsche 
Bundesregierung für den nationalen Rahmen des Programms und für das Konzept der Koor-
dinierung der Bundesländer verantwortlich zeichnen, sind doch die Länder die dominierenden 
Akteure. Letztere entwickeln in enger Tuchfühlung mit den Gemeinden und Bezirken die 
notwendigen Steuerungsnetzwerke, Akteurskonstellationen, Maßnahmekataloge und Mittel-
zuweisungen, um ungleiche Entwicklungen, den Verfall von Bausubstanz und Infrastrukturen 
sowie die Verarmung großer sozialer Gruppen zu verhindern.  
 
Im Folgenden werden zentrale Förderprogramme und -initiativen der Europäischen Union 
dargestellt, insoweit sie die Entwicklung des Programms „Die soziale Stadt“ vorangebracht 
haben. Sodann werden die zentralen Ziele, Akteursgruppen, Steuerungsinstrumente und Mo-
dellprojekte des Programms „Die soziale Stadt“ vorgestellt. Dabei wird deutlich, dass das 
Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ mit der Städtebauförderung, dem ExWoSt-
Programm, der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung (1999) oder den Beschlüssen 
der ARGEBAU auf eine Vielzahl von Vorläuferprogrammen und Positionspapieren zurück-
greifen kann. Nicht zuletzt können die Verantwortlichen für das Programm „Die soziale 
Stadt“ - wie in den folgenden Kapiteln dargestellt - auf ausländische Erfahrungen und ent-
sprechende Vorarbeiten der Bundesländer zurückgreifen.  
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1. Programme der Europäischen Union 
 
Zentrale Steuerungsinstrumente der Europäischen Union zur Überwindung ökonomischer und 
sozialer Disparitäten sind die drei Strukturfonds EFRE (Europäische Fonds für Regionale 
Entwicklung), ESF (Europäische Sozialfonds) und EAGFL (Europäische Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft). Im Zeitraum der Jahre von 1994 bis 1999 waren diese 
Fonds mit 154,5 Mrd. ECU ausgestattet. Die Mittel wurden im Rahmen von sechs Zielen 
verwendet. Dabei genossen die Ziel-1-Gebiete (hierzu zählen auch die Neuen Bundesländer) 
die höchste Förderpriorität. Ein Teil dieser Mittel stand auch für die sogenannte Gemein-
schaftsinitiativen wie z.B. URBAN zur Verfügung. Sie wurde im Juni 1994 nach einer Pilot-
phase ins Leben gerufen (vgl. Europäische Kommission 1994).  
 
Ausgewählt wurden im Rahmen dieser Initiative für städtische Gebiete acht ostdeutsche Städ-
te (Berlin, Brandenburg, Halle, Magdeburg, Erfurt, Chemnitz, Rostock und Zwickau) sowie 
vier westdeutsche Kommunen (Bremen, Duisburg, Kiel und Saarbrücken). Mit URBAN wur-
den die Ziele verfolgt, in den ausgewählten Stadtquartieren kritische soziale und wirtschaftli-
che Lagen und – durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung von Humanres-
sourcen, die Verbesserung der soziokulturellen Infrastruktur und Umweltbedingungen sowie 
durch die Einbeziehung lokaler Akteure –  die Lebensqualität zu verbessern.  
 
Zentrale Ergebnisse einer Evaluierung der Gemeinschaftsinitiative URBAN durch das DIfU 
sind: 
��Der entwickelte integrierte Ansatz mit der Bündelung von Mitteln und Maßnahmen hat 

sich bei der Lösung komplexer Probleme auf der Quartiersebene bewährt. Als ebenfalls 
gelungen wird die Vernetzung von unterschiedlichen europäischen und nationalen Förder-
programmen (EFRE, ESF, Städtebauförderung und Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)) gesehen. 

��Quartierliche Probleme wurden vernetzt sowohl auf der baulich-räumlichen als auch be-
schäftigungspolitischen oder ökologischen Ebene bearbeitet. Nicht zuletzt waren die 

��kleinräumliche Abgrenzung eines Fördergebiets und die zentrale Koordination des Pro-
jekts eine der zentralen Erfolgsbedingungen (vgl. Toepel/Sander/Strauss 2000, S. XII ff. 
und 52 ff.). 

 
Einerseits stellt die Gemeinschaftsinitiative URBAN ein wichtiges Steuerungsinstrumentari-
um dar. Mit ihm könnten Veränderungsimpulse in städtische Quartiere getragen werden. An-
dererseits tauchen mit diesem Instrumentarium über die Kofinanzierung weitere wichtige In-
strumentarien der Statteilerneuerung auf. D.h., die „Aktionen, die Gegenstand einer Kofinan-
zierung durch die Strukturfonds sind, müssen gemäß Artikel 7 der Koordinierungsverordnung 
den Gemeinschaftspolitiken und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften entsprechen“ (ebd.). 
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Vor diesem Hintergrund können auch kommunale Handlungsfelder und politische Schwer-
punktsetzungen umstrukturiert werden. Soweit ein Blick auf das URBAN-Programm, das im 
Rahmen der Evaluierung durch das DIfU unter Vernetzungsgesichtspunkten und Vertiefung 
der „Kernelemente von URBAN“ für eine Fortführung empfohlen wurde (vgl. ebd.). 
 
 

2. Die Eckpunkte des Bund-Länder-Programms „Die soziale 
Stadt“ 
 
Das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale 
Stadt“ baut auf einer Reihe nationaler Förderprogramme (Städtebauförderung und ExWoSt), 
Länderinitiativen und westeuropäischer Programme (wie wir sie in den Kapiteln III und IV 
dieser Expertise in aller Kürze darstellen werden) auf. Bevor nun über das Programm „Die 
soziale Stadt“ informiert wird, werden einige Verbindungslinien zur klassischen Städtebau-
förderung und der Programmfamilie ExWoSt aufgezeigt. Die programmatische Vernetzung 
des Bund-Länder-Programms mit den einzelnen Länder-Programmen sollte durch eine Inbe-
ziehungsetzung von Kapitel III und den hier gegebenen Informationen deutlich werden. 
 
Mit der Expertise „Städtebauförderung und Ressourcenbündelung“ durch Mitarbeiter des DI-
fU (1998) wird - auf Anregung der ARGEBAU und im Auftrag des BMBau (vgl. Mäding 
1999) - der zeitliche Zusammenhang von klassischer Städtebauförderung und dem „Bund-
Länder-Programm“ deutlich. Mit dieser Evaluierung sollte ursprünglich das „Forschungsfeld 
'Stadtteile mit Entwicklungspriorität'“ vorbereitet werden. Dies geschah in drei Schritten: 
��Durch die Auswertung der Ergebnisse mehrerer empirischer Untersuchungen der Erfah-

rungen mit der „Sanierung nach dem Städtebauförderungsgesetz“ wird eine positive Bi-
lanz der Städtebauförderung auf den Ebenen Sicherung des Bestands, Bündelung investi-
ver Fördermittel/Multiplikatoreffekte und längerfristige Beschäftigungswirkungen deut-
lich. Diese Einschätzung führte zu der Empfehlung einer modifizierten Fortführung der 
bisherigen Politik. 

��Die Modifikationsvorschläge resultierten nun nicht nur aus einer veränderten Situation der 
öffentlichen Haushalte, sondern auch aus dem Wandel der Gesellschaft, der Städte und 
damit aus der Entstehung problembehafteter Quartiere (wie es in Kapitel I der Expertise 
angedeutet wurde): „Auch hierzulande haben die Erweiterung des Aufgabenspektrums, 
gewandelte Handlungserfordernisse, vor allem aber die Erkenntnis, dass Sanierungsziele 
auch nach Aufhebung des besonderen Stadtbaurechts gesichert werden müssen ('Nachsor-
ge') und dass in vielen Bereichen präventiv angesetzt werden muss ('Vorsorge'), dazu bei-
getragen, dass Stadterneuerung nicht mehr als zeitlich begrenzte, sondern als eine dauer-
hafte Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden verstanden wird“ (DIfU 
1998, S. 10). Der „Neuorientierungsbedarf“ wird insbesondere in der Entwicklung von 
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Zielen und Aufgaben „integrativer Stadtteilkonzepte“ gesehen. Nach einer Evaluierung 
der Programme „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ NRW), „Armutsbekämp-
fungsprogramm“ (HH), „EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN“, und der Fallstudien 
„Duisburg-Marxloh“, „Leipzig-Grünau“ und „Hannover-Linden“ werden Empfehlungen 
und Vorschläge zu einem „neuen Forschungsfeld“ im „Experimentellen Wohnungs- und 
Städtebau (ExWoSt)“ vorgetragen (an die Stelle der alten Namensgebung „Stadtteile mit 
Entwicklungspriorität“ trat nun der Titel „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - 
Die soziale Stadt“). 

��Besondere Beachtung sollte im neuen Forschungsfeld die „präventive Dimension“ finden. 
Standen mit den traditionellen Sanierungsstrategien eher ein „Nachholen unterlassener 
baulich-städtebaulicher Maßnahmen“ und das „gleichzeitige Abfedern nachteiliger Ver-
änderungen“ im Zentrum, so stehen mit einem Verständnis von Stadterneuerung und 
Stadtentwicklung als „integrativer Daueraufgabe“ eine „vorausschauende Sichtweise“ im 
Mittelpunkt.   

 
 

2.1 Das neue Forschungs-, Handlungs- und Kooperationsfeld „Die sozia-
le Stadt“ 
 
Im November 1996 regte die Ministerkonferenz der ARGEBAU in Potsdam die Bund-
Länder-Gemeinschaftsinitiative „Die soziale Stadt“ als ein Aktionsprogramm gegen die 
wachsende sozialräumliche Polarisierung in deutschen Städten an: „Die Ministerkonferenz 
wandte sich in diesem Zusammenhang an den Bund und die Länder mit dem Vorschlag, den 
für diese Stadtteile erforderlichen komplexen Erneuerungsprozess anhand von Beispielquar-
tieren im Rahmen des Forschungsprogramms 'Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ 
(ExWoSt) zu fördern, zu untersuchen und zu evaluieren“ (DIfU 1999, S. 1). Der Leitfaden der 
ARGEBAU vom 2.4.1998 und in überarbeiteter Form vom 1.2.2000 skizziert die „Ausgestal-
tung der Gemeinschaftsinitiative 'Soziale Stadt'“ (vgl. DIfU 1999 und 2000). Dieser Pro-
grammvorschlag verdeutlicht 
��die Charakteristik der „Stadt- und Ortsteile mit besonderem Erneuerungsbedarf; 
��die Ziele und Maßnahmen für die Entwicklung der Quartiere (auf den Ebenen Mitwirkung 

der Bürger, lokale Ökonomie, Quartierszentren, Wohnen und Infrastruktur); 
��die fachübergreifende Umsetzung des Programms; 
��die vorhandenen Rechtsinstrumente (etwa des Städtebaus [hier die §§ 136 ff., §§ 140 ff., § 

144 oder § 164 BauGB) und des Wohnungswesens (hier § 7 ff. WoBindG]) insbesondere 
im Hinblick auf ihre Anforderungen für das Programm „Die soziale Stadt“; 

��den Einsatz öffentlicher Mittel (hier u.a. die förderrechtlichen Grundlagen, Aspekte der 
Komplementärfinanzierung, der Finanzierung des kommunalen Eigenanteils und des Ein-
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satzes von EU-Strukturfondsmitteln). Und nicht zuletzt verdeutlicht die ARGEBAU ihre 
Vorstellungen von 

��Erfahrungsaustausch, Erfolgskontrolle und Begleitforschung. 
Mit der „Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung“ (1999) wurde zudem die Zusam-
menarbeit von Bund und Ländern sowie die „Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die 
Länder nach Artikel 104 a Absatz 4 des Grundgesetzes“ zur Förderung städtebaulicher Maß-
nahmen geregelt.      
 

 

2.2 Auftaktveranstaltung und Starterkonferenz 
 
Anlässlich der „Auftaktveranstaltung“ vom 5. Juli 1999 reagierte der damalige Bundes-
minister F. Müntefering auf die „veränderten Rahmenbedingungen in den Städten“: „Mit dem 
heutigen Start des Programms 'Die soziale Stadt' beginnt eine neue Generation der Förderung: 
Im Unterschied zur klassischen Städtebauförderung stehen nicht bauliche Fragen im Forder-
grund, sondern die Frage, ob und wie unsere Städte künftig funktionieren. Stadtqualität ist 
Lebensqualität, darauf kommt es an“ (ders., a.a.O., S. 2). Notwendig gewordene politik- und 
verwaltungsinterne Diskussionen verzögerten den Beginn der Arbeit nochmals für einige Mo-
nate. 
 
Auf der „Starterkonferenz“ vom 1. und 2. März 2000 konnte H. Becker vom DIfU nicht nur 
die aktuellen Rahmenbedingungen des Bund-Länder-Programms vorstellen, sondern die ein-
zelnen Bundesländer präsentierten auch ihre Leitvorstellungen, die sie an den 16 aus-
gewählten Modellprojekten verdeutlichten (vgl. DIfU 2000). Hiernach meldeten die Bundes-
länder bis Ende 1999 insgesamt 161 Gebiete in 123 Städten und Gemeinden für das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ an. Ungefähr ein Viertel dieser Gebiete liegt in den Neuen Bun-
desländern. Etwa die Hälfte der Projekte betrifft Neubausiedlungen (in den Neuen Bundes-
ländern sind dies fast 70 %). Altbaugebiete machen in den Alten und Neuen Bundesländern 
einen Anteil von jeweils 25 % aus. Der Bund stellt für das Programm „Die soziale Stadt“ 
jährlich 100 Mio. DM zur Verfügung, die durch weitere je 100 Mio. DM Komplementärmittel 
von Ländern und Gemeinden zu insgesamt 300 Mio. DM ergänzt werden.  
 
Die Zielsetzung des Bund-Länder-Programms wird – unter Beachtung der Städtebauförde-
rung als einem Leitprogramm – von Döhne/Walter (1999, S. 25) zusammenfassend darge-
stellt: 
��Es gilt „die Lebenssituation der betroffenen Menschen in benachteiligten Stadtquartieren 

durch die aktive und integrativ wirkende Stadtentwicklungspolitik nachhaltig zu verbes-
sern“. 
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��Diese Zielsetzung wird verknüpft mit einer „Effizienzsteigerung öffentlicher Maßnahmen 
durch frühzeitige Abstimmung und Bündelung öffentlicher und privater Finanzmittel auf 
Stadtteile“. Vorgesehen sind weiterhin 

��„Beschäftigungsimpulse“ durch die Stärkung der lokalen Wirtschaft, die Schaffung und 
Sicherung örtlicher Arbeitsplätze sowie die Qualifizierung von Arbeitssuchenden. 

��Vermittlung „sozialer Impulse“ durch die Verbesserung der Wohnverhältnisse, der Unter-
stützung des sozialen Miteinander, die Wiederherstellung von gemischten Bewohnerstruk-
turen durch eine Verbesserung der Gebietsattraktivität für Zuziehende, die Schaffung von 
mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sowie die Verbesserung der Infrastruktur. 

��Stärkung „ökologischer Impulse“ durch ökologisches Planen, Bauen und Wohnen im Be-
stand. Und nicht zuletzt werden 

��„politische Impulse“ durch den integrierten Einsatz der verschiedenen Politikfelder - wie 
sie in der „Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 1999“ dargestellt sind - erwartet. 

 
 
Abbildung 3: Haupteinsatzbereiche und Maßnahmen im Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quelle: ebd., S. 28 
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Abbildung 4: Verzahnung unterschiedlicher Politikfelder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quelle: Döhne/Walter 1999, S. 26 

 

 

2.3 Realisierungsschritte 
 
Das Deutsche Institut für Urbanistik begleitet das Bund-Länder-Programm „Die soziale 
Stadt“ vorerst bis zum Jahr 2002. Es übernimmt dabei eine wichtige „Vermittlungs-, Bera-
tungs- und Informationsfunktion“, da bereits heute ein hoher Bedarf an „Erfahrungsaustausch, 
Wissenstransfer, Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit“ besteht. Um diesem Bedarf gerecht 
zu werden, wird ein bundesweites Netzwerk für die Akteure des Programms eingerichtet. Es 
ist in dreifacher Hinsicht fundiert:  
��Planung zentraler und dezentraler Informationsveranstaltungen. Hierbei sollen u. a. „best-

practice-Analysen“ vorgestellt werden; 
��kontinuierliche Berichte über das Gesamtprogramm, die Modellprojekte und das soge-

nannte Alltagsgeschäft (in der Form eines Newsletters), sowie  
��Einrichtung eines Internet-Forums. 
 
Nicht zuletzt bildet die „Programmbegleitung vor Ort“ ein grundlegendes Steuerungsinstru-
ment der Programmbetreuung. Sie wird in den 16 von den Bundesländern ausgewählten Mo-
dellgebieten durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Aufgaben einer „begleitenden und 
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dokumentierenden Untersuchung der Programmumsetzung“ sowie die „Übernahme aktivie-
render und unterstützender Funktionen“ (vgl. Becker, Löhr 2000, S. 28ff). 
Insgesamt soll mit dieser konzentrierten Programmbegleitung eine spätere „Ergebnisevaluie-
rung“ vorbereitet werden. Dabei wird das Aufgaben- und Anforderungsprofil der Programm-
begleitung davon abhängen, wie weit das zu untersuchende Modellgebiet bereits integrierte 
Handlungsansätze durchgeführt hat und welche Erfahrungen dort mit ihnen bestehen. So wer-
den Quartiere, in denen schon über einen längeren Zeitraum solche Verfahren durchgeführt 
werden (z. B. Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord als „Stadtteil mit besonderem Erneue-
rungsbedarf“ in Nordrhein-Westfalen) gerade von der angesprochenen Ergebnisevaluierung 
profitieren können. Im übrigen sind die Bundesländer gehalten, die Institutionen, die die Be-
gleitung durchführen sollen, selbst auszuwählen. 
 
Für das Jahr 2002 ist eine „Zwischenbilanz-Konferenz“ des Bund-Länder-Programms „Die 
soziale Stadt“ vorgesehen. 
 
 

3. Zusammenfassung 
 
Mit dem Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ versuchen Politik und Verwaltung in 
der Bundesrepublik Deutschland ein „neues Staatsverständnis“ im „Sinne eines 'aktivierenden 
Staates' mit nachhaltigen Veränderungen für Staats- und Verwaltungsstrukturen“ zu vermit-
teln (Becker/Löhr 2000, S.22). Dabei sollen auch neue Formen des Zusammenwirkens von 
staatlichen, halbstaatlichen und privaten Akteuren zum Erreichen gemeinsamer Ziele entwi-
ckelt werden. 
 
Innovationen des Programm sind die vorgesehene „ressortübergreifende Kombination von 
Fördermitteln, die stärkere Berücksichtigung nicht-investiver Ansätze und die Erprobung 
neuer Verwaltungs- und Managementstrukturen, um die vorhandenen Ressourcen für eine 
umfassende und integrative Stadtteilentwicklung zu bündeln und den Mitteleinsatz zielgenau-
er, effizienter und gleichzeitig auch flexibler zu gestalten“ (dies., a.a.O., S. 23). 
 
Der Rahmen des Bund-Länder-Programms ist relativ offen formuliert. Er lässt den Ländern 
und Kommunen viel Spielraum für die Entwicklung ihrer Projekte zur „Bekämpfung von so-
zialräumlichen Disparitäten. Das ist schon deshalb notwendig, weil für die einzelnen Städte 
jeweils maßgeschneiderte Konzepte entwickelt werden sollen. D.h., die Umsetzung des Pro-
gramms „Die soziale Stadt“ erfordert „eher informelle als verregelte, eher unkonventionelle 
als traditionelle, eher experimentelle als routinisierte Verfahrensweisen“ (dies., a.a.O., S. 28). 
 



Steuerungsinstrumente der sozialintegrativen Stadtentwicklung 
Programme der EU – Eckpunkte der „sozialen Stadt“ 

 
 

 23
 
 
 

Da die Diskussionen über die einzelnen Steuerungsinstrumente des Programms mit der Ent-
wicklung der Modellprojekte differenziert - und nicht immer mit deckungsgleichen Bewer-
tungen - einsetzen wird, ist es notwendig, entsprechend der zentralen Ziele des Programms 
und der Probleme auf der Quartiersebene adäquate Evaluierungsberichte vorzulegen. Durch 
die begleitende Arbeit des DIfU soll eine systematische Evaluierung vorbereitet werden. 
Zur „Starterkonferenz“ ernteten die Veranstalter viel Lob, aber auch Tadel. Positiv wurden 
die eben genannten Aspekte hervorgehoben. Bemängelt wird, dass man mit den vorgesehenen 
Mitteln – einem Tropfen auf den heißen Stein – den vorgefundenen Problemen bei weitem 
nicht gerecht werden kann. Auch bestehen Unklarheiten über die Laufzeit bzw. eine kalku-
lierbare Beendigung des Programms. Weiterhin wird darauf aufmerksam gemacht, dass die 
neuen Strategien noch zu nahe bei den traditionellen, investiven Maßnahmen der Städtebau-
förderung liegen. Nicht zuletzt wird daran erinnert, dass sich das Programm in Sachen Be-
schäftigungsförderung eher als ein solches der Beschäftigung von Sozialarbeitern oder Sozi-
alpädagogen entwickeln könnte (dies., a.a.O., S. 22).   
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III.  Programme der sozialintegrativen Stadt-
entwicklung im europäischen Ausland 

 
 
 

1. Sozialintegrative Stadtentwicklungsprogramme in den Nie-
derlanden 

 
 

1.1 Rahmenbedingungen 
 
Trotz außerordentlicher Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (die Arbeitslosenquote lag im 
Jahr 1999 bei ca. 3 %) hat sich in den letzten Jahren in den Niederlanden die soziale Lage in 
den Städten drastisch verändert: Die Armut für bestimmte Gruppen der Bevölkerung nimmt 
zu, Tendenzen der Ausgrenzung verfestigen sich in bestimmten Stadtteilen oder Quartieren. 
Eine Kombination von Entwicklungen in sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und räumlicher 
Hinsicht hat zu einer Häufung von sozioökonomischen Problemen geführt: Abwanderung von 
Unternehmen, Wanderung des wohlhabenden Teils der Bevölkerung in die Vorstädte, Unaus-
gewogenheit auf dem Arbeitsmarkt, Konzentration und Segregation ethnischer Gruppen, ab-
sehbare Unbewohnbarkeit bestimmter, vor allem vor dem Krieg gebauter Viertel, zunehmen-
de Unsicherheit und Kriminalität oder vorzeitige Schulabgänger sind nur einige der aktuell 
feststellbaren Großstadtprobleme. Es zeichnet sich eine neue Form sozialräumlicher Segrega-
tion und ein Auseinanderwachsen der Stadt und ihrer Peripherie ab. Viele Großstädte kämp-
fen mit „leeren“ Haushaltskassen und befinden sich bezüglich ihres innerstädtischen 
Wohnmilieus in einem immer stärkeren Kontrast zu den relativ wohlhabenden Vorstädten. 
Die Attraktivität vieler Großstädte ist für Wohnungssuchende und auch für viele 
Unternehmen immer weiter gesunken.  
Die Niederlande sind auch aufgrund ihrer kolonialen Vergangenheit eine multikulturelle Ge-
sellschaft und verzeichnen in Europa immer noch die jährlich größten Einwanderungsquoten. 
Da sich bei den Einwanderern Arbeitslosigkeit (in manchen städtischen Gebieten beträgt ihr 
Anteil unter den ethnischen Minderheiten um die 20 %), geringes Haushaltseinkommen, nied-
riges Ausbildungsniveau und oftmals schlechte Kenntnisse der Landessprache häufen und 
diese aus der daraus resultierenden schlechten ökonomischen Situation auf preisgünstigen 
Wohnraum angewiesen sind, kumulieren die Probleme in jenen Stadtgebieten, in denen die 
Wohnungen erschwinglich und leicht zugänglich sind.  
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Aktivitäten zur Überwindung von sozialer Ausgrenzung und zur Verhinderung von Spal-
tungstendenzen in den niederländischen Städten finden sich in vielfältigen Politiken, die von 
der niederländischen Regierung in den letzten Jahr(zehnt)en initiiert worden sind, verankert.  
Im Rahmen dieser Expertise gehen wir hauptsächlich auf die Programme  
��Probleemcumulatiegebieden-beleid (PCG-beleid1), 
��die Soziale Erneuerung und 
��die aktuelle Großstadtpolitik sowie 
��das „stedelijk beheer“2 als Umsetzung eines quartiersbezogenen Handlungsansatzes 
 ein. 
 
Abbildung 5: Zeitlicher Ablauf der Stadterneuerungsprogramme in den Niederlanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Eigene Darstellung, nach Klarenbeek 1997 
 
 

1.2  Probleemcumulatie-gebieden-beleid – Programm für Problemku-
mulationsgebiete (PCG-beleid) 

 
Das PCG-beleid wurde im Jahr 1985 von der niederländischen Regierung als ein zunächst auf 
vier Jahre begrenztes experimentelles Programm eingeführt. Das PCG-beleid war besonders 
auf die Altstadtquartiere der großen und mittelgroßen Städte der Niederlande zugeschnitten 
                                                 
1  übersetzt etwa „Politik“ oder „Initiative“ 
2 Eine Übersetzung des Begriffs „stedelijk beheer“ (z. B. mit „städtischer Verwaltung oder Management“) ist 

nach Angaben von H. Fassbinder nicht möglich. So wird er in dieser Expertise als in den Niederlanden festste-
hender Begriff genutzt. 
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und verfolgte einen integrativen Ansatz zur Erneuerung von Gebieten, in denen sich in ho-
hem Maße Arbeitslosigkeit und Armut konzentrierten und die Qualität des Wohnumfeldes 
nicht den allgemeinen Standards gerecht wurde. Ziel war es daher, in den Bereichen Wohnen, 
Bildung, Wohlfahrt und Arbeiten durch einen inhaltlich koordinierten, multidisziplinären 
Ansatz eine organisatorisch koordinierte Herangehensweise mit allen betroffenen Poli-
tikbereichen zu entwickeln. In diesem Sinne wurde eine Vernetzung aller staatlichen Ebe-
nen sowohl auf horizontaler als auch vertikaler Ebene angestrebt: Den Kommunen selbst 
wurde unter bestimmten Rahmenbedingungen ein Budget zur Verfügung gestellt, aus dem sie 
eigene gebietsbezogene, integrative Konzepte finanzieren konnten. Es gab also nicht mehr 
eine Vielzahl verschiedener Fördermittel aus den unterschiedlichen Politikbereichen, sondern 
einen Fonds, der die Umsetzung der von den Gemeinden selbst entwickelten Konzepte auf 
Quartiersebene sicherte. Es wurde den Kommunen überlassen, eigene Projekte in „lokaler 
Maßarbeit“ zu entwickeln und umzusetzen (vgl. Froessler 1995, S. 110).  
Die Umsetzung des Verfahrens erfolgte zunächst durch das Innenministerium, welches eine 
Auswahl von 30 Quartieren in 16 niederländischen Städten und Gemeinden vornahm. Für die 
vorab ausgewählten Quartiere hatten die Städte und Gemeinden „Gebietspläne“ zu entwi-
ckeln, in denen 
��die Art der Problemkumulation, 
��die Lösungsstrategien zur Beseitigung dieser Probleme und 
��der integrierte Ansatz in praktischer und insbesondere in organisatorischer Sicht  
zu benennen waren.  
 
In Abstimmung mit der Regierung wurden Verwaltungsvereinbarungen getroffen, in denen 
generelle Ziele und Verfahrensweisen festgeschrieben wurden, die jedoch im Sinne der loka-
len Maßarbeit spezielle Regelungen für die unterschiedlichen Städte und Gemeinden zulas-
sen. Für die Dauer von vier Jahren erhielten die teilnehmenden Städte und Gemeinden einen 
integrierten Fonds aus sechs Ministerien zur Durchführung ihres örtlichen beleids zugeteilt. 
Die Finanzierung des Programms durch diese Fonds gestaltete sich folgendermaßen (vgl. 
Froessler 1999, S. 27): 
��Der größte Teil finanzierte sich aus Mitteln des Arbeits- und Sozialministeriums, da 

Arbeit und Beschäftigung kombiniert mit anderen Feldern der Quartierserneuerung einen 
zentralen Stellenwert im beleid einnahmen. 

��Sogenannte ministerielle Mittel bestanden aus finanziellen Ressourcen, die die anderen 
Ministerien in das Programm einspeisten. 

��Den Mitteln des Innenministeriums als frei einsetzbare Mittel kam eine zentrale Rolle 
zu. Sie konnten dazu eingesetzt werden, „Verknüpfungen zwischen den einzelnen Projek-
ten zu schaffen und Lücken, die durch kein Förderprogramm abgedeckt waren, auszufül-
len. Damit leistete diese Mittelgruppe einen sehr wichtigen Beitrag zur Umsetzung von 
wirklich integrierten und ressort-übergreifenden Projekten und Strategien.“ (vgl. ebd.). 
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Die Gemeinden erhielten durch dieses Programm kaum zusätzliche Mittel. Die gleichen fi-
nanziellen Ressourcen wurden nun in einem vernetzten Gesamtbudget und mit der Auflage, 
sie auf innovative und integrierte Weise auf der Grundlage der festgelegten Verwaltungsver-
einbarungen einzusetzen, gebündelt. 
Die Kommunen entschieden sich für unterschiedliche Lösungsansätze, wie den Problemen in 
den sogenannten Kumulationsgebieten zu begegnen sei. So verknüpfte man oftmals die schon 
auf kommunaler Ebene vorhandenen Programme mit dem PCG-beleid; zur Ausführung wur-
den die PCG-Projekte mehrheitlich an die schon bestehenden Organisationen angegliedert. 
Notwendigerweise wurden in den Gemeinden „Kooperationsverbände“ (Froessler 1995, S. 
113.) gegründet, um die anfallenden Koordinationsaufgaben auf Quartiersebene zu über-
nehmen. Hier koordinierte man die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Organi-
sationen und Gruppen, z.B. zwischen Gemeindeverwaltung, Arbeitsamt und anderen Einrich-
tungen. Die Koordination innerhalb der einzelnen Gruppen, „insbesondere die notwendige 
Abstimmung zwischen den einzelnen Ämtern“ (ebd.),  vergab man zudem verschiedentlich 
entweder an kontinuierliche Arbeitsgruppen oder einzelne Koordinatoren. Für die Ent-
wicklung, Koordination und Überwachung der Umsetzung der PCG-Projekte wurden eben-
falls entweder Projektgruppen oder Koordinatoren eingesetzt.  
 

Abbildung 6: Organisationstruktur des PCG-beleid 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Das PCG-beleid ist nach dem vorgesehenen vierjährigen Zeitraum noch zweimal um jeweils 
ein Jahr verlängert worden und ging dann in der neuen Politik der Sozialen Erneuerung auf. 
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1.3 Sociale vernieuwing – Die Politik der „Sozialen Erneuerung“  
 
Durch den Regierungswechsel noch während der Umsetzungsphase des PCG-beleids im Jahre 
1989 wurde die Politik der „Sozialen Erneuerung“ zu einem zentralen politischen Anliegen 
der niederländischen Politik. Die Idee dieses politischen Steuerungsansatzes ist in den Kom-
munen als Antwort auf die weiter fortschreitende Polarisierung der städtischen Gesellschaft 
und die weitere Konzentration und Kumulation von Problemen in bestimmten städtischen 
Quartieren und Gebieten entwickelt worden. 
 
Die Politik der sozialen Erneuerung greift die Ansätze des PCG-beleids auf, unterscheidet 
sich aber von ihnen in mehreren Dimensionen:  
��In räumlicher Hinsicht war die Politik nicht auf ausgewählte Gemeinden beschränkt, 

sondern stand allen niederländischen Gemeinden offen.  
��Die Soziale Erneuerung bildete in zeitlicher Hinsicht kein begrenztes Experiment, son-

dern wurde als dauerhafte Etablierung einer Politik angelegt, die auf Integration in das 
allgemeine Verwaltungshandeln und damit auf eine dauerhafte Erneuerung auch der poli-
tisch-administrativen Systeme abzielte. Um dies möglichst schnell zu erreichen, traf man 
ähnlich dem PCG-beleid eine auf eine Zeitspanne von vier Jahren begrenzte Verwal-
tungsvereinbarung, während derer ein „Gesetz zur Sozialen Erneuerung“ und ein „Fonds 
zur Sozialen Erneuerung“ als zeitlich unbegrenzte Grundlage und Ressource für diese Po-
litik beschlossen werden sollte.  

��In inhaltlicher Hinsicht wird das PCG-beleid durch das Konzept der „Sozialen Erneue-
rung“ weiter ausgeführt. Die inhaltlichen Ziele werden aus den sogenannten „Zirkeln“ 
deutlich und bündeln sich in den drei Handlungsfeldern: 
1. Arbeit, Bildung und Einkommen 
2. Verbesserung der Qualität des Wohn- und Lebensumfeldes 
3. Innovationen auf soziokulturellen Gebiet / Neuorganisation des Systems sozialer 

Dienste und öffentlicher Organisationen  
��In finanzieller Hinsicht sind wie schon beim PCG-beleid mit der Politik der sozialen Er-

neuerung keine zusätzlichen finanziellen Mittel verbunden. Es wurden eine Reihe von 
Förderprogrammen und finanziellen Regelungen aus dem Geschäftsbereich von sechs 
verschiedenen Ministerien zusammengeführt, die nach ihren Zielen und Aufgabenberei-
chen mit der Sozialen Erneuerung verknüpft waren. Für alle zu fördernden Maßnahmen 
und Projekte konnten die Gemeinden die Mittel ihres „Fonds Soziale Erneuerung“ ver-
wenden, wobei die „gesamte Palette aller einspeisenden Regelungen und Programme 
verwendet werden (können), ohne künstliche verwaltungstechnische Grenzen einhalten zu 
müssen“ (ebd.). 
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Das Verfahren zur Umsetzung war dem des PCG-beleids vergleichbar: Alle Gemeinden 
schlossen Verwaltungsvereinbarungen mit der Regierung ab. Ein Modellvertrag hielt die 
Spielräume für spezielle Vereinbarungen mit den einzelnen Gemeinden fest. Mit der Unter-
zeichnung der Vereinbarung verpflichteten sich die Gemeinden jedoch, einen integrierten 
Handlungsansatz auf lokaler Ebene durchzuführen, die horizontale Kooperation vor Ort 
zu stärken und eine aktive Beteiligung der Zielgruppe an der Entwicklung und Umsetzung 
dieser Politik zu gewährleisten. 
Die Politik der Sozialen Erneuerung strebte im Gegensatz zum PCG-beleid eine sogenannte 
„Nullpunktmessung“ zur besseren Evaluierung an. Von Anfang an legten die Beteiligten Wert 
auf einen kontinuierlichen Evaluierungsprozess, indem ein Berichtsmodell erarbeitet wur-
de, mit dem alle Kommunen zu Beginn bestimmte sozialräumliche Daten sammeln und defi-
nierte Tatbestände beschreiben und analysieren mussten. Auf dieser Basis hatte jährlich ein 
Bericht über die Fortschritte auf der städtischen Umsetzungsebene zu erfolgen. 
 
Seit dem Jahr 1998 ist die Politik der Sozialen Erneuerung in einem „Gesetz zur Sozialen Er-
neuerung“ verankert. Ca. 600 Gemeinden haben sich inzwischen an diesem innovativen und 
integrierten Ansatz beteiligt. Er ist inzwischen in deren Routinehandeln aufgenommen wor-
den. Eine neue Politik, einen aktivierender Impuls stellt die aktuelle Großstadtpolitik – das 
„grote stedenbeleid“ – dar. 
 
 

1.4 Grote stedenbeleid – Die aktuelle Großstadtpolitik 
 
Die breite Verankerung der Philosophie der Sozialen Erneuerung im Alltagshandeln der nie-
derländischen Kommunen hat durchaus auch ihre Schattenseiten: „Sie sei zu unspezifisch 
geworden und liefere keinen zielgerichteten Impuls mehr zur Überwindung der größten Prob-
leme der Städte“, lautet oftmals die Kritik (vgl. Froessler 1999, S. 36). 
Vor diesem Hintergrund ist die Initiierung der neuen politischen Initiative der Großstadtpoli-
tik zu sehen. Konkreter Anlass für die Gestaltung der neuen Politik war eine Initiative der 
Städte Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht. Diese Städte formulierten ein Memo-
randum, in dem sie eine „Verschlechterung der sozialen und ökonomischen Entwicklung in 
den großen Städten und eine steigende Polarisierung/Ausgrenzung beschrieben“ (ebd.). Dies 
betraf hauptsächlich die sich verschlechternde ökonomische Situation der Bewohner und eine 
steigende Unsicherheit in ihrem Lebensumfeld. Die Räte der Städte forderten eine Weiterfüh-
rung der Politik der Sozialen Erneuerung und damit eine erneute politische Initiative zur Be-
kämpfung dieser Tendenzen bei der zu bildenden neuen Regierung (zu diesem Zeitpunkt führ-
ten Wahlen zu einem Wechsel der Mehrheitssituation in der niederländischen Regierung). 
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Für die Federführung dieser neuen Politik zeichnete erneut das Innenministerium verant-
wortlich. Die konkrete Umsetzung erfolgte wieder im Rahmen von Verträgen, die stufenwei-
se mit den Städten unterschiedlicher Größe geschlossen wurden: 
��Erste Verträge schloss die Regierung im Frühjahr 1995 mit den sogenannten „G4-

Städten“, die auch das Memorandum verfasst hatten (s. o.). Sie waren auf eine Dauer von 
vier Jahren ausgelegt. 

��Im Herbst 1995 folgten Verträge mit den sogenannten „G15-Städten“, zu denen u. a. Arn-
heim, Eindhoven, Maastricht und Tilburg gehörten. 

��Mitte 1997 kamen die Städte Dordrecht, Haarlem, Heerlen, Leiden, Schiedam und Venlo 
hinzu („G6-Städte“). 

 
Die Zahl der teilnehmenden Städte beläuft sich nunmehr auf 25 (vgl. van Boxtel 1999, S. 1). 
Für die G4 schuf man eine systematische Verknüpfung mit der EU-Politik, indem Mittel aus 
dem URBAN-Programm konzentriert und somit zusätzliche finanzielle Ressourcen ein-
gebracht werden konnten. 
Die Großstadtpolitik ist einem koordinierenden Ministerium anvertraut worden, das speziell 
mit der Großstadt- und Integrationspolitik beauftragt ist. Angesichts der Notwendigkeit, auf 
zentraler Ebene eine Abstimmung zwischen den für Arbeit, Gesundheitswesen, Unterrichts-
wesen, Wohnungsbau, Raumordnung, Sicherheit und Wirtschaft verantwortlichen Ministerien 
zu erreichen, kann so besser auf Kabinettebene verhandelt und kommuniziert werden (vgl. 
ders. 1999, S. 2). 
 
 

1.4.1 Ziele, Aufgaben und Finanzierung der Großstadtpolitik 
 
Die Politik des „grote stedenbeleid“ versteht sich als Weiterführung der Politik der Sozialen 
Erneuerung, wobei es wesentliche Unterschiede zu beachten gilt: 
� stärkere Gewichtung auf ökonomische Ziele;  
� stärkere endogene Potentialorientierung, Abkehr von der Versorgungsmentalität; 
� Erhöhung des (Selbst)-Organisationspotentials der Städte.  
 
Vertragliche Vereinbarungen fordern eine möglichst hohe Eigeninitiative seitens der Städte, 
verbunden mit einem Politikansatz von „unten nach oben“. Der Abbau von sogenannten 
`Barrieren´, der schon in der Politik der Sozialen Erneuerung eine große Rolle gespielt hat, 
soll weiter im Sinne eines Abbaus von Grenzen zwischen beteiligten Ressorts und den Akteu-
ren und einer stärkeren Deregulierung und Dezentralisierung forciert werden. Die mit den 
Städten abgeschlossenen Verträge beziehen sich auf die Handlungsfelder Arbeit und Öko-
nomie, Jugend und Sicherheit, Sorge und Auffang sowie Lebensqualität und Erziehung. 
Wie schon beim PCG-beleid und bei der Sozialen Erneuerung waren die handlungsleitenden 
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Prinzipien aber noch sehr allgemein gehalten, um den Kommunen eine weitere Differenzie-
rung nach Maß zu ermöglichen. Sie bildeten lediglich die Leitlinien zur Ausgestaltung der 
Großstadtpolitik. Letztendlich wird der Erfolg der Großstadtpolitik davon abhängen, inwie-
weit auf der lokalen Ebene die vertraglich festgelegten Ziele konkretisiert und umgesetzt wer-
den können.   
Eingebunden in vier Haushaltstitel sollen die Projekte, die sich auf der lokalen Ebene durch 
die vertraglichen Vereinbarungen und deren Ausgestaltung ergeben, finanziert werden. Dies 
sind Mittel 
��zur Schaffung von Arbeitsplätzen; 
��mit denen die Gemeinden bei den Arbeitsämtern Dienstleistungen einkaufen können; 
��für die Bereiche Stadtökonomie, Lebensqualität und Sicherheit, und Mittel 
��zur Bekämpfung von Jugendkriminalität. 
 
In den Jahren 1994 bis 1998 war die aktuelle Großstadtpolitik vor allem durch ihren projekt-
bezogenen Ansatz bestimmt. Seit 1998 werden die Städte aufgefordert, Entwicklungspläne 
für einen Zeitraum von zehn Jahren vorzulegen, welche die Grundlage für die Mittelzuwei-
sungen in Form einer sogenannten gebietsorientierten Programmfinanzierung bilden (vgl. 
van Boxtel 1999, S. 3). 
 
 

1.4.2 Evaluierung und Begleitung 
 
Bei der aktuellen Großstadtpolitik wurde von Anfang an ein großer Wert auf kontinuierliche, 
begleitende Evaluierungsinstrumente gelegt. Erleichtert wird dies durch die vielfältigen 
Zielvorgaben, die mittels der Verträge zwischen den Kommunen und der Regierung getroffen 
worden waren. Der so entstandene Zielkatalog mit den entsprechenden Umsetzungskriterien 
macht eine wirkungsvolle Evaluierung – ein wichtiges Teilelement der Programmsteuerung 
– erst möglich. 
Das Evaluierungssystem besteht aus folgenden Komponenten (vgl. Kemper 2000, S.101): 
��Selbstanalyse und Auditing – Das Auditingverfahren sieht vor, dass die Fortschritte bei 

der Umsetzung der Großstadtpolitik regelmäßig durch sogenannte Besuchskommissionen 
überprüft werden, um neben der durch die Kommunen stattfindenden Betrachtung eine 
neutrale Analyse über die Aktivitäten in den einzelnen Städten zu erhalten.  

��Jährliche Monitoringberichte – Ein externes Institut wurde mit einem kontinuierlichen 
Monitoring der Aktivitäten in den Städten beauftragt. Dieses an der Universität Rotterdam 
angesiedelte Institut führte zu Beginn der praktischen Umsetzung in den einzelnen teil-
nehmenden Städten eine sogenannte „Nullpunktmessung“ durch. Die Ergebnisse des 
Monitorings werden jährlich  im Jahrbuch Großstadtpolitik veröffentlicht. 
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��Evaluierung der administrativen Aspekte – Da die administrativen Strukturen eine be-
sondere Stellung in der Großstadtpolitik genießen, analysiert und bewertet ein weiteres In-
stitut die Entwicklungen in diesem Bereich. 

��Punktuelle qualitative Einschätzungen – Mit der Durchführung von punktuellen quali-
tativen Einschätzungen zu den einzelnen Elementen und Zielen der Politik befasst sich 
ein Institut, das auf Forschungen im Bereich von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) spezialisiert ist. 

 
Nach Aussagen des zuständigen Ministeriums und entsprechend der ersten Erfahrungen der 
Evaluierung des Programms bleiben trotz erster Erfolge weitere Handlungsbedarfe bestehen. 
Sie beziehen sich hauptsächlich auf (vgl. van Boxtel; Froessler 1999): 
��die Integration der besonders benachteiligten Quartiere: Es hat sich nämlich gezeigt, 

dass bestimmte Quartiere nicht oder kaum von der allgemein positiven Entwicklung profi-
tieren; 

��die Entwicklung eines mehrjährigen Leitbildes: Die aktuelle Politik benötigt einen ver-
lässlichen und stabilen Rahmen. Angesichts der komplexen Situation in den Großstädten 
lassen sich Erfolge nicht innerhalb weniger Jahre erreichen. Bei den Vereinbarungen, die 
zwischen den Städten und der Zentralbehörde getroffen wurden, wird von einem Zeitraum 
von mindestens zehn und möglicherweise sogar noch mehr Jahren ausgegangen; 

��die gegenseitige Abstimmung der sektoralen Politik: Als Voraussetzung für eine er-
folgreiche Implementierung des Programms auf der städtischen Ebene werden die Entpo-
larisierung, eine stärker vernetzte Zusammenarbeit und ein stärker integrierter Ansatz das 
erklärte Ziele der Großstadtpolitik sein müssen. Nicht zuletzt bezieht sie sich auf 

��die Förderung der städtischen Ökonomie: Die städtischen Ökonomien sollten als Aus-
gangspunkt für eine positive nationale Entwicklung gefördert und durch den gebündelten 
Einsatz öffentlicher und privater Ressourcen gestärkt werden. 
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Quartiersmanagement am Beispiel Eindhoven

In Eindhoven – infolge der Massenentlassungen 

durch die Firma Philipps in den letzten Jahren im 

ökonomischen Bereich stark geschwächt –  wird 

seit dem Jahr 1990 das Instrument des integrier-

ten Quartiersmanagements genutzt. Besondere 

Problembereiche in der Stadt, vor allem aber in 

den einzelnen Quartieren sind die zunehmende 

Arbeitslosigkeit, der Wohnungszustand und das 

Wohnumfeld sowie die Bildung und die Gesund-

heitsvorsorge. In der Anfangsphase der Politik der 

integrierten Erneuerung von Problemquartieren 

wurden in Eindhoven zwei Direktiven formuliert, 

innerhalb derer sich der integrierte Ansatz bewe-

gen sollte (vgl. ebd.): die systematische Beteili-

gung der in den ausgewählten Gebieten wohnen-

den Menschen (bei der Problemerforschung und 

zur Sammlung von Lösungsvorschlägen), sowie 

der Abbau von räumlichen und psychischen „Bar-

rieren“ durch eine stärkere Vernetzung der ein-

zelnen Träger und der lokalen Akteure des 

Quartiers.  

Hinzu kamen in der Folge vier Prinzipien der in-

tegrativen Erneuerung und Aufwertung, die 

von der lokalen Politik erarbeitet worden waren: 

Problembekämpfung in Bezug auf Wohnen, 

Arbeiten, soziale Fürsorge und Gesundheit in 

der Nachbarschaft: Dies bedeutet nicht nur eine 

quantitative Herangehensweise, sondern beruht 

auf der Erkenntnis, dass Maßnahmen in einem 

Handlungsfeld durch solche in anderen unterstützt 

werden sollten. 

Stadtentwicklung und das Quartiersmanage-

ment in Zusammenhang bringen (Einbettung in 

eine gesamtstädtische Strategie): Gefordert wird 

ein flexibler Umgang mit Stadtentwicklungsstrate-

gien auf der gesamtstädtischen wie auch auf der 

Quartiersebene. In diesem Zusammenhang wurde 

z. B. mit den betroffenen Wohnungsbaugesell-

schaften eine Vereinbarung getroffen, die auf den 

Bau von Wohnungen für alle Einkommensgruppen 

(abgestimmt auf die entsprechenden Notwendig-

keiten) ausgerichtet ist. Hierzu zählen auch, falls 

nötig, der Abriss von schlechter Bausubstanz, die 

durch entsprechende Neubauten ersetzt werden 

soll – je nach den finanziellen Möglichkeiten der 

Bewohner, die in den Siedlungen leben, die abge-

rissen werden sollen. 

Abstimmung des alltäglichen Vorgehens auf die 

Gesamtentwicklung: Die beiden Handlungsfor-

men Quartiersmanagement (kurz- bzw. mittel-

fristiger Ansatz) und Quartiersentwicklung 

(langfristiger Ansatz) sollen so in Verbindung ge-

bracht und integriert werden, dass  

��es verstärkt zu Kooperation zwischen den an 

den einzelnen Maßnahmen beteiligten Akteure 

kommt, 

��die Ansätze zur Gesamtentwicklung und zur 

täglichen Problembewältigung während des 

selben Prozesses diskutiert werden und  

��die geplanten und ausgeführten Maßnahmen 

und Projekte begleitend kontrolliert werden. 

Abstimmung der Träger und Akteure des 

Quartiers: Hierzu zählen die Hausbesitzer, private 

Unternehmer oder Vertreter sozialer Dienste. De-

ren Aktivitäten sollen mit der Gesamtstrategie in 

Verbindung gebracht und auf sie abgestimmt wer-

den. 
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Die Stadt Eindhoven hat in Kooperation mit dem 

privaten Sektor, den sozialen Institutionen, den 

Wohnungsbaugesellschaften, Bewohnergrup-

pen und städtischen Angestellten Programme 

entwickelt, in denen in fünf Handlungsfeldern ent-

sprechende Projekte aufgeführt werden (vgl. Kla-

renbeek 1997, S. 1). Diese Handlungsfelder sind: 

��Arbeit und Einkommen, 

��Bildung und Erziehung, 

��Jugend und öffentliche Sicherheit, 

��Verbesserung des Wohnumfelds und 

��soziale Fürsorge. 

Alle damit verbundenen Projekte arbeiten auf 

messbare und ergebnisorientierte Ziele hin. Das 

von der Stadt aufgestellte Programm bearbeitet die 

Handlungsfelder nach unterschiedlichen Zielkate-

gorien:  

��gesamtstädtische Sichtweise und lokale Be-

trachtung der einzelnen Quartiere;  

��ökonomische und soziale Ziele, sowie nicht 

zuletzt 

��integrierte und umfassende Programmstrate-

gien. 

 
 

1.5 Das „stedelijk beheer“  
 

1.5.1 Entstehung und Begriffsbestimmung 
 
Seit Ende der 70er Jahre entwickelte sich in den Niederlanden ein neues Aufgabenfeld: „Die 
kontinuierliche planvolle Betreuung und Instandhaltung von Quartieren in Zusammenar-
beit aller professionell oder interessenspezifisch Beteiligten oder Betroffenen. Dieses Tätig-
keitsfeld wird mit dem Begriff „stedelijk beheer“ bezeichnet“ (Fassbinder 1997, S. 124).  
Anfang der 70er Jahre protestierten erste Bewohnergruppen gegen die zunehmende soziale 
Erosion und gegen größere bauliche Vorhaben in ihren Quartieren. Die steigenden sozialen 
Probleme in den älteren Stadtquartieren und Neubaugebieten (Großwohnsiedlungen) der 
Nachkriegszeit resultierten hauptsächlich aus „einem erheblichen Zuzug von Migranten in 
Folge der Familienzusammenführungspolitik in der ersten Hälfte der 70er Jahre, eine rasante 
Zunahme der Arbeitslosigkeit insbesondere unter Jugendlichen und ethnischen Minderheiten, 
um sich greifende Folgeprobleme wie Drogenabhängigkeit, Kleinkriminalität und Prostituti-
on.“ (vgl. Fassbinder 1997). Nach den daraufhin durchgeführten großen Stadterneuerungs-
maßnahmen und -projekten der 70er und 80er Jahre, die mit der Erwartung verbunden waren, 
die Nachbarschaften wieder zu einem problemlosen Gemeinwesen zusammen zu führen, 
standen die niederländischen Städte vor dem Problem, inwieweit ein erneutes Abgleiten der 
gerade erneuerten Quartiere verhindert werden könne. Der Umstand, dass durch zuneh-
mende soziale Polarisierungstendenzen die baulichen Anstrengungen zur Erneuerung des 
Quartiers konterkariert wurden, sorgte dafür, dass das Gebiet bald dasselbe Bild des Zerfalls 
wie vor seiner Erneuerung zeigte. 
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Um nicht nach einigen Jahren erneut in umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen investieren zu 
müssen, wurde mit dem städtischen beheer ein Konzept entwickelt, welches die Vermeidung 
nachholender Erneuerungsmaßnahmen zum Ziel hatte und nicht primär die Erneuerung 
der alten Problemquartiere. So entwickelte sich das beheer „von der Nachsorge in den ehema-
ligen Stadterneuerungsgebieten über eine breiter angelegte Prävention in tendenziell gefährde-
ten Gebieten bis hin zu einem umfassenden Instrument integraler Entwicklungssteue-
rung, das die klassischen Felder der Raumordnung und Stadtplanung mit anderen raumrele-
vanten Bereichen der Kommunalpolitik integriert“ (Rosemann 1998, S. 4). Fachleute und 
Kommunalpolitiker kamen dabei zu folgender Erkenntnis:  
��Jeglicher baulicher Erneuerungsprozess muss mit einem sozialen Regenerationspro-

zess einhergehen, und 
��Stadterneuerungsmaßnahmen als organisatorisch-planerische Anstrengungen müssen nach 

deren Abschluss in einer Form der ständigen Betreuung fortgesetzt werden. 
 
Schnell gelangte man in den Niederlanden zu der Schlussfolgerung, dass nicht nur die ehema-
ligen Stadterneuerungsgebiete von einem erneuten Verfall bedroht waren, sondern auch ande-
re Quartiere in eine abwärts verlaufende Spirale geraten können. Dem Wunsch nach nachsor-
genden Maßnahmen folgte die Erkenntnis, dass schon vorsorgende, präventive Maßnah-
men in jenen noch nicht durch explizite Mängel auffallenden Gebieten ein wirksames In-
strument zur Kostensenkung und zur Stabilisierung vorhandener Strukturen sein können. 
Als Konsequenz dieser Überlegung wurde in verschiedenen Gemeinden das städtische beheer 
präventiv über die ehemaligen Erneuerungsgebiete hinaus auf potentielle Rückstandsgebiete 
ausgedehnt, die bisher nicht in Stadterneuerungsprogramme einbezogen worden waren. 
 

1.5.2 Struktur und Ziele des städtischen beheers 
 
„Das städtische beheer ist das kontinuierliche Verbessern, Anpassen und Entwickeln von 
Gebieten, um die Qualität der Stadt bzw. seiner Quartiere hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen 
Funktion zu erhalten oder wiederherzustellen.“ (Haars 2000). 
Die Grundgedanken dieser Form der nach- und vorsorgenden Erneuerung und Stabilisierung 
von Stadtquartieren besagen, dass 
��nach Abschluss von Erneuerungsmaßnahmen die Nachsorge dringend geboten ist, 
��durch Vorsorgemaßnahmen kostspielige Erneuerungsmaßnahmen in der Zukunft ver-

mieden werden können, 
��die kontinuierliche Aufgabe der planerischen Erneuerung durch „Maßarbeit“ effizienter 

und kostensparender ist als Eingriffe in größeren Zeitintervallen, und 
��durch die Einbeziehung der Bewohner in diesen Prozess die Kluft zwischen Bürger, 

Politik und Verwaltung verringert und das Interesse an Strategien der Quartiersentwick-
lung vergrößert werden kann. 



Steuerungsinstrumente der sozialintegrativen Stadtentwicklung 
Stadtentwicklungsprogramme in den Niederlanden 

 
 

 37
 
 
 

 
Wesentlicher Bestandteil des beheers ist die integrale Entwicklungssteuerung, in die alle 
wichtigen Akteuren des Quartiers einbezogen werden sollen. Das städtische beheer umfasst 
verschiedene Dimensionen, die in komplexer Art und Weise miteinander in Beziehung ste-
hen. Ein wesentlicher Unterschied zu integrierten Ansätzen in Deutschland besteht in der 
detaillierten Raumanalyse, die in einem gesamtstädtischen Kontext Bereiche der Gebiets-
typologie und der Wohnmilieudifferenzierung beinhaltet. Mittels geographischer Informati-
onssysteme werden in räumlich-funktionellen (Infrastruktur, Verkehr und baulicher Zustand 
der Wohngebäude), physisch-technischen (Ver- und Entsorgung), sozialen und ökonomi-
schen (soziale Infrastruktur, Versorgungseinrichtungen und lokale Ökonomie) Bereichen auf 
kleinräumigster Ebene Problemlagen identifiziert, um Rückschlüsse auf den Grad der 
Benachteiligung hinsichtlich des Versorgungs- und Ausstattungsniveaus der Quartiere bzw. 
auf die Notwendigkeit der Intervention zu ziehen (vgl. Rosemann 1998).  
 

Abbildung 7: Stedelijk beheer als Management- und Abstimmungsinstrument 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Smeets 1997 

 
Es haben sich in den Gemeinden der Niederlande sehr unterschiedliche Strukturen eines be-
heer-Ansatzes herausgebildet. Sie reichen dabei von komplett bewohnergetragenen Struktu-
ren bis hin zu einer gemeinsamen Verantwortung von Gemeinden, Bewohnern, Gewerbe-
treibenden, sozialen Einrichtungen etc. Zur Verdeutlichung dieser Programmkultur ein Bei-
spiel aus Eindhoven: 

Praktische Umsetzung des beheer-Ansatzes in Eindhoven  

Um zielgerichtet und quartiersbezogen arbeiten zu 
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basierend auf einem vorher erarbeiteten städti-

schen Verfahren, ausgewählt (diese Quartiere um-

fassen etwa 20 % des Stadtgebietes). Dieses Aus-

wahlverfahren stützt sich auf eine fundierte Da-

ten- bzw. Raumanalyse in den Bereichen Bil-

dungsniveau, Arbeitslosigkeit, Qualität des Wohn-

umfeldes, baulicher Zustand der Mietshäuser etc. 

Bereitgestellt wurden die Daten von den lokalen 

Wohnungsbaugesellschaften, sozialen Institutio-

nen, verschiedenen Abteilungen der städtischen 

Verwaltung und der „chamber of commerce“. 

Besonders wichtig, um eventuelle Problembereiche 

zu erkennen, war die Befragung der Bewohner 

über ihre Probleme und eventuell vorhandene Lö-

sungsvorschläge. Diese berichteten den zuständi-

gen Fachleuten, zumeist städtischen Angestellten, 

die wiederum Anregungen zur Problemlösung vor-

trugen. Die daraus hervorgegangenen Maßnahmen 

hatten sich an den Wünschen der Bewohner zu ori-

entieren.

Für die acht Quartiere wurden Prinzipien zur Or-

ganisationsstruktur des Managements entwickelt: 

��Professionelle Quartiersarbeiter unterstüt-

zen die Bewohner bei der Formulierung der 

Probleme und den dazugehörigen Lösungs-

vorschlägen. Zusammen bilden sie die „de-

mand platform“, die einen „Quartiersent-

wicklungsplan“ zu erarbeiten hat. Dieser ent-

hält im Normalfall folgende Elemente: 

��Problemanalyse im Bereich Wohnen, 

Wohnumfeld, Arbeit, Bildung und Erzie-

hung, Fürsorge und Gesundheit; 

��Lösungsalternativen in mittel- und lang-

fristiger Sicht; 

��Projektvorschläge, geforderte Dienst-

leistungen zur Problembewältigung; 

��Kostenschätzung. 

 

Da die Bewohner als „Laien“ ohne Unterstützung 

mit einer so anspruchsvollen Aufgabe überfordert 

wären, wird durch die Hinzuziehung von Quar-

tiersarbeitern die Planungssicherheit gewährleis-

tet. Diese formulieren die entsprechenden Forde-

rungen der Bewohner und setzen sie graphisch und 

auch textlich um, damit die gewünschten Projekte 

bei den zuständigen Stellen auch in der Form eine 

gewisse Durchsetzungskraft besitzen. 

Das zuständige Amt für Stadtentwicklung stellt 

nach Absprache und Abstimmung mit der Platt-

form Projektmanager ein, die vermittelnd die er-

arbeiteten Pläne den entsprechenden Trägern und 

Akteuren darlegen und die Forderungen der Be-

wohnergruppen an zuständige Stellen weiterleiten 

sollen. Auf der Stadtebene wurde ein Stadtent-

wicklungsteam eingerichtet, um die „Oberauf-

sicht“ über die Abstimmung der unterschiedlichen 

Quartiersansätze zu übernehmen (vgl. ebd.).  
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Abbildung 8: Umsetzung des Quartiersmanagements in Eindhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
 

1.6 Zusammenfassung  
 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht die niederländische Stadtpolitik vor neuen Herausforde-
rungen: Auf der einen Seite haben wirtschaftlicher Aufschwung und sinkende Arbeitslosen-
zahlen zu einer – im Hinblick auf die ökonomische Situation – positiven Gesamtentwick-
lung geführt. Auf der anderen Seite sind aber auch die „Verlierer“ des sozialen Wandels der 
Gesellschaft unübersehbar: ethnische Gruppen, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende oder 
minder und schlecht ausgebildete Personen sammeln sich zunehmend in bestimmten Räumen. 
Dies gilt insbesondere für Wohnquartiere, die die gesamtgesellschaftlich positive Entwick-
lung für sich nicht mitvollziehen können. Entsprechende Wohnquartiere entwickeln sich häu-
fig zu einem „Auffangbecken“ für benachteiligte Gruppen der Gesellschaft, da sie preisgüns-
tigen Wohnraum bei schlechter baulicher Substanz sowie schlechter infrastruktureller Aus-
stattung bieten und somit oftmals die einzige Möglichkeit städtischen Wohnens für benachtei-
ligte Menschen in der niederländischen Gesellschaft bieten. 
 
Vor diesem Hintergrund entstand mit dem städtischen beheer Ende der 70er Jahre in den 
Niederlanden ein neuartiges Steuerungsinstrumentarium. Mit seiner Entwicklung war das Ziel 
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verbunden, eine kontinuierliche planvolle Betreuung und Steuerung von benachteiligten 
Quartieren in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und Betroffenen erreichen konnte. Es 
entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem vorsorgenden Stadterneuerungsinstrument 
weiter, indem gesamtstädtische Sichtweisen (bei der Auswahl von Problemquartieren oder bei 
der Feststellung potentiell gefährdeter Gebieten) mit einem systematischen Quartiersbezug 
(mit Steuerungsformen des „Quartiersmanagements“) verknüpft wurden. Durch die Übertra-
gung von Verantwortung auf die Bewohner werden diese als die eigentlichen Fachleute im 
Quartier anerkannt. Dabei werden sie nicht nur von Fachleuten beraten. Zur Durchsetzung der 
von ihnen mitentwickelten Stadtteilpolitik werden ihnen auch öffentliche Mittel zur Verfü-
gung gestellt (vgl. das von uns dargestellte Beispiel aus Eindhoven). 
 
Mit dem PCG-beleid wurde im Jahr 1985 ein den heutigen bundesdeutschen Programmen 
ähnelndes „integriertes Stadterneuerungskonzept“ entwickelt. Mit ihm sollten insbesondere 
die Altstadtquartiere der großen und mittelgroßen Städte der Niederlande stabilisiert und auf-
gewertet werden. Es handelte sich hierbei – in Relation zum allgemeinen Standard in nieder-
ländischen Städten – um Stadtquartiere mit einer hohen Konzentration von Arbeitslosen und 
armen Menschen, um Quartiere mit schlechter Bausubstanz und schlechter Wohnqualität. Im 
Rahmen eines inhaltlich koordinierten und ressortübergreifenden Ansatzes und einer organi-
satorisch koordinierten Herangehensweise wurde die Vernetzung aller staatlichen Ebenen 
sowohl auf horizontaler als auch auf vertikaler Ebene angestrebt (wobei die Reichsebene auch 
in diesen Steuerungsnetzwerken in den Niederlanden häufig sehr dominant ausgeprägt ist). 
Zur Umsetzung des „beleids“ wurde den Kommunen ein Budget zur Entwicklung eigener 
gebietsbezogener, integrativer Konzepte zur Verfügung gestellt. Ein integrierter Fonds, in 
dem verschiedene Fördermittel aus unterschiedlichen Fachpolitikbereichen gebündelt wurden, 
sicherte die Umsetzung der von den Gemeinden in „lokaler Maßarbeit“ entwickelten Konzep-
te auf Quartiersebene.  
 
Die Politik der „Sozialen Erneuerung“  – die Weiterentwicklung dieser Ansätze und eine 
Antwort auf die weitere Konzentration und Kumulation von Problemen und benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen in bestimmten städtischen Quartieren und Gebieten – wurde in den 
frühen 90er Jahren zu einem zentralen politischen Anliegen der niederländischen Stadtpolitik. 
Im Gegensatz zum PCG-beleid war diese Politik aber nicht auf bestimmte Gemeinden be-
schränkt, sondern stand grundsätzlich allen niederländischen Gemeinden offen. Dabei handel-
te es sich nicht um ein zeitlich begrenztes Modell. Es wurde als dauerhafte Einrichtung einer 
auf Integration in das allgemeine Verwaltungshandeln und damit auf eine dauerhafte Erneue-
rung auch der politisch-administrativen Systeme abzielenden Steuerungspolitik angelegt. Mit 
dem „Gesetz zur Sozialen Erneuerung“ ist inzwischen auch die rechtliche Basis dieses um-
fassenden Steuerungsinstruments entstanden. 
Die auf Initiative der größten niederländischen Städte entstandene „aktuelle Großstadtpoli-
tik“ wird als inhaltliche Weiterführung der „Politik der sozialen Erneuerung“ verstanden. 
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Vornehmlich für die Großstädte der Niederlande konzipiert, wurden – im Rahmen von Ver-
trägen zwischen den teilnehmenden Städten und dem Reich – Leitziele formuliert, deren prak-
tische Ausgestaltung jedoch – wie schon bei der Politik der Sozialen Erneuerung und beim 
PCG-beleid – auf Seiten der Kommune liegt. Mit der Einrichtung eines Ministeriums für 
„Große Städte und Minderheitenpolitik“ (welches dem Innenministerium unterstellt ist) sowie 
mit der Entwicklung einer ausdifferenzierten Evaluierungstechnik erarbeitete sich die aktuelle 
Großstadtpolitik einen inhaltlichen, organisatorischen und methodischen Vorsprung gegen-
über vergleichbaren Programmen in den deutschen Bundesländern.  
 
Generell ist anzumerken, dass die differenzierte niederländische Steuerungspolitik in benach-
teiligten Stadtquartieren – etwa mit geographischen Informationssystemen und detaillierten 
Sozialraumanalysen – und der hieraus abgeleitete Zielkataloge und Maßnahmenbündelungen 
einen für die bundesdeutsche Stadterneuerungspolitik wünschenswerten Erweiterungsansatz 
darstellt. Das Wechselwirkungsverhältnis von gesamtstädtischem Bezugsrahmen und klein-
räumlicher Problembearbeitung bildet dabei einen wesentlichen Unterschied zu vergleichba-
ren Verfahren „integrierter Stadtentwicklung“ in Deutschland.  
 
Die im Rahmen dieser Expertise entfalteten niederländischen Steuerungsansätze sorgten ins-
gesamt für eine positive Veränderung des Bildes der niederländischen Stadtpolitik in der ge-
sellschaftlichen Öffentlichkeit. Die Notwendigkeit und Einsicht der für die Stadtentwicklung 
zuständigen Politiker und Verwaltungsfachleute, zu den Bewohnern zu gehen, führte zu einer 
prinzipiellen Änderung der Einstellung gegenüber Bürgerbeteiligung und der Dezentrali-
sierung von Verwaltungshandeln und Verwaltungseinrichtungen. Die Bewohner können nun 
unmittelbar in ihrer Nachbarschaft eine für die Fragen der Quartiersentwicklung zuständige 
Stelle aufsuchen.  
 
Zu beachten ist nicht zuletzt, dass für die unterschiedlich entwickelten Quartiere in niederlän-
dischen Städten auch unterschiedliche, „maßgeschneiderte“ Ansätze entwickelt werden. 
Massenarbeitslosigkeit, schlechte Wohnverhältnisse, sozialstrukturelle Unausgewogenheiten 
und infrastrukturelle Defizite aufgrund unterschiedlich gelagerter und entstandener Quartiers-
probleme konnten so schrittweise reduziert werden. So wurde zumindest eine weitere Polari-
sierung sozialer Gruppen der niederländischen Gesellschaft auf der städtischen Ebene verhin-
dert. 
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2. Sozialintegrative Programme der Stadterneuerung in Eng-
land* 

 
 

2.1 Rahmenbedingungen 
 
Die aktuelle politische und soziokulturelle Situation in England ist durch eine zum Teil we-
sentlich schärfere Problemlage als in Deutschland geprägt. Dies betrifft  
��die anhaltende Massenarbeitslosigkeit; 
��tiefgreifende soziale Probleme und Brüche innerhalb der Gesellschaft; 
��die Beschneidung der kommunalen Handlungsspielräume durch den Zentralstaat infolge 

des „Thatcherismus“ der 80er und 90er Jahre; 
��sozialräumliche Segregation, Rassenkonflikte und Diskriminierung sowie  
��ein anhaltendes hohes Niveau von Obdachlosigkeit. 
 
Durch Prozesse der Deindustrialisierung und den steigenden Bedeutungsverlust der britischen 
Wirtschaft im gewerblichen Bereich sind es vor allem die ökonomischen Faktoren, die zu 
einer fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft in „Arm und Reich“ geführt haben. Dauerar-
beitslosigkeit trifft Familien bereits in der zweiten oder dritten Generation und wird durch 
eine räumliche Konzentration in bestimmten Städten und Stadtvierteln zusätzlich verschärft.   
Auch weisen große Teile des Wohnungsbestandes in besonders betroffenen Stadtbereichen 
einen erheblichen Erneuerungsbedarf auf. Anders als in Deutschland betrifft dies auch den 
privaten Wohneigentumsbestand, vor allem die privatisierten Häuser der ehemaligen kommu-
nalen Wohnungsbestände. Sie wurden infolge des während der Regierung Thatcher ausgear-
beiteten „Right-to-buy“-Ansatzes3 zu äußerst günstigen Konditionen an die Mieter verkauft. 
Trotz dieser günstigen Konditionen waren die Käufer bis an ihre finanziellen Grenzen und 
oftmals darüber hinaus in die Verschuldung gegangen. Viele dieser Eigentümer befinden sich 
nun in einer bedrohlichen „Finanzierungsfalle“: Durch einen nachhaltigen Preisverfall im 
Immobilienbereich würde ein Verkauf der Häuser nicht einmal zur Tilgung der Hypotheken 
ausreichen (vgl. Froessler 1999). 
 
Die für soziale Ausgrenzung und Polarisierung typische Form der Kumulation sozialer Prob-
leme in bestimmten Stadtvierteln findet sich auch in England: 
��dort ist der Rückgang der Vollzeitbeschäftigung deutlich höher als in anderen städtischen 

Quartieren; 

                                                 
*  beratend stand uns in diesem Teil Christof Starke zur Verfügung  
3  Das Resultat dieser Politik war ein erheblicher Rückgang der öffentlichen Wohnungsbestände in Händen der 

Kommune. Diese besitzen heute vor allem die besonders problematischen Bestände, die für einen Kauf durch 
ihre Mieter selbst bei den günstigen Konditionen nicht lukrativ waren. 
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��die ungleiche Einkommensverteilung wächst zwischen den verschiedenen Stadtgebieten 
wie auch innerhalb der Stadtgebiete; 

��die Abhängigkeit von Sozialtransferzahlungen ist dort weiter gestiegen (Arbeitslosenquote 
bis zu 43 % in bestimmten Stadtgebieten) 

��vielfach liegen die Sterblichkeitsraten in den von den beschriebenen Spaltungstendenzen 
betroffenen Stadtteilen höher als in durchschnittlich versorgten Stadtgebieten (dies betrifft 
auch die Kindersterblichkeit). 

 
Programme und Politiken, um diesen negativen gesellschaftlichen Tendenzen entgegenzuwir-
ken, liegen in der Zuständigkeit des Department of the Environment, Transport and the 
Regions (DETR). Dieses Ministerium ist für die Entwicklung der Programme und Rahmen-
bedingungen für das gesamte Königreich zuständig. Die im Rahmen der Expertise geschilder-
ten Förderprogramme beinhalten: 
� Estate Action, 
� City Challenge, 
� Single Regeneration Budget & Challenge Fund, sowie 
� New Deal for the Communities.  
 
Abbildung 9: Zeitlicher Ablauf der dargestellten Stadterneuerungsprogramme in England 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2.2 Estate Action 
 
Das ursprüngliche Ziel dieses erstmalig im Jahr 1985 aufgelegten staatlichen Förderpro-
gramms war es, die Kommunen bei der städtebaulichen Aufwertung der Großwohnsiedlun-
gen der 70er Jahre zu unterstützen. Dabei ging es auch um die Verbesserung des Negativ-
images des sozialen Wohnungsbaus.  
In den Anfängen von Estate Action waren die ersten geförderten Projekte auf Verbesserungen 
des Erscheinungsbildes begrenzt. Da deren Resultate unter den Erwartungen blieben, hat sich 
das Programm im Laufe der Zeit auch aufgrund der Erkenntnis, dass baulich-sektorale 
Maßnahmen zur Aufwertung der Siedlungen nicht ausreichten, neuen Entwicklungen und 
Erkenntnissen im organisatorischen Bereich angepasst (so konnten lokale Estate-Büros in der 
Siedlung auch über Estate Action gefördert werden). Adressaten der Erneuerung sind dem-
nach nicht mehr nur Einrichtungen, die die baulichen Strukturen aufwerten, sondern auch 
solche, die die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bewohnerschaft und deren Perspek-
tiven mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit im Wohnumfeld zu ihrem Aufgabenfeld mach-
ten. 
 
Die wesentlichen Ziele der Erneuerung durch Estate Action sind: 
��Aufwertung des Erscheinungsbildes und bauliche Erneuerungen/Verbesserungen; 
��Steigerung der Sicherheit; 
��Mischung der Mieterschaft und Steigerung der Wohnungsvielfalt; 
��Mischung durch unterschiedliche Wohnungsträger (gemeinnützige Wohnungsunterneh-

men als Partner bei Estate Action); 
��verbessertes Wohnungsmanagement (Estate Office); 
��Mieterbeteiligung, bis hin zur Selbstverwaltung einiger Bereiche, und nicht zuletzt 
��Unterstützung/Förderung von Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen. 
 
Stadtteile, die an diesem Programm teilnehmen, erhalten ihre Gelder über einen 10-jährigen 
Zeitraum. Die Partnerschaft des Förderprogramms „Estate Action“ bildet sich in der Regel 
aus dem Central Government (dem DETR), dem Local Government und dem privaten Sektor 
(z. B. private housing companies). 
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Estate Action am Beispiel Lisson Green (Westminster) 
Lisson Green ist eine Großwohnsiedlung aus dem 

Jahr 1972 und besteht aus fünfstöckigen Wohn-

blocks, die per Laubengang erschlossen sind. Die 

1.400 Sozialwohnungen werden zum Großteil von 

Menschen ausländischer Herkunft (aus Indien / 

Bangladesch / Afrika) bewohnt. 

Die Hauptprobleme im Estate sind: 

��Schlechter Zustand der Baustruktur, etwa  

durch Vandalismus; 

��hohe Kriminalitätsrate; 

��hohe Arbeitslosigkeit bzw. Abhängigkeit von 

Sozialtransfers. 

 

Im Oktober 1994 wurde die Aufnahme in das För-

derprogramm bei der Housing Comittee of West-

minster (Gremium der Stadtverwaltung und politi-

scher Vertreter), im Juni 1995 beim Government 

Office of London beantragt. Lisson Green wurde 

in die letzte Runde des Förderprogramms aufge-

nommen und bekommt zur baulichen Erneuerung 

über eine Laufzeit von acht Jahren 49,2 Mio. eng-

lische Pfund. Dabei beträgt der Estate Action-

Anteil 22,2 Mio. Pfund. Den anderen Großteil der 

finanziellen Mittel trägt das Wohnungsamt aus 

dem sogenannten Housing Revenue Fund der 

Stadt bei. Gelder für diesen Haushaltstopf kommen 

von Mieteinnahmen aus Sozialwohnungen, Woh-

nungs- und Landverkäufen und sind generell aus-

schließlich für entsprechende Ausgaben (für den 

Wohnungssektor) bestimmt. 
Eine Steuerungsgruppe bildet die Anlaufstelle für 

die Beteiligung von Bewohnern an dem Estate Ac-

tion-Projekt. Sie setzt sich aus gewählten Vertre-

tern der jeweiligen Wohnblocks und Vertretern 

bestimmter Gruppen aus dem Estate zusammen. 

Da eines der Ziele des Programms die Übernahme 

der verbesserten und neu geschaffenen gemein-

schaftlichen Strukturen durch ein aus der Steering 

Group erwachsendes „Tenants Management 

Board“ beabsichtigt, findet parallel zu der Verfes-

tigung der Steering Group als Entscheidungsgre-

mium die Schulung der ehrenamtlichen Mitglie-

der statt (Qualifizierung, um langfristige Selb-

ständigkeit und Partnerschaften zu ermöglichen). 

Das Projekt Lisson Green Estate soll bis zum Jahr 

2003 laufen (vgl. Lisson Green Estate Action Of-

fice 1998). 

 

 
 
 

 
 

2.3 City Challenge 
 
Im Jahr 1992 wurde aufgrund eines anhaltend hohen Problemdrucks in zahlreichen städti-
schen Quartieren mit „City Challenge“ ein neues Programm zur Förderung der gebietsbezo-
genen Stadterneuerung ins Leben gerufen. Es förderte Projekte in benachteiligten Stadtquar-
tieren, „die unter wesentlicher Beteiligung des privaten Sektors mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren umgesetzt werden. Die finanzielle Förderung, die den Kommunen dafür von der Re-
gierung gewährt wird, versteht sich vor allem als Anreiz, um ein Vielfaches an weiteren 
Ressourcen, insbesondere des privaten Sektors, zur Überwindung der Probleme zu aktivie-
ren und zu nutzen.“ (Froessler 1999, S. 66). 
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Das Programm wurde erstmalig in Form eines Wettbewerbs ausgeschrieben. Städte bzw. 
lokale Partnerschaften konnten für Projekte in bestimmten Quartieren Fördergelder beantra-
gen. Die Empfängerstädte wurden dann in einem Auswahlverfahren bestimmt. 
 
Hauptziel des City Challenge-Programms war die Kombination aus baulicher und ökono-
mischer Erneuerung, verbunden mit Bemühungen um eine Verbesserung der Arbeits-
marktchancen der Quartiersbewohner. Die Inhalte der einzelnen City Challenge-Projekte 
sollten sich unmittelbar aus der jeweiligen Qualität der Benachteiligung ergeben. Durch das 
Auswahlverfahren sollte sichergestellt werden, dass nur die innovativsten und erfolgsver-
sprechendsten Strategien eine Förderung erhielten. Die Kommunen mussten dazu eine Ge-
bietsbeschreibung und einen fünfjährigen Aktionsplan erarbeiten, der vom DETR geprüft, 
bewilligt und finanziert wurde (vgl. DETR 1999). 
 
Die Regierung bestimmte – ähnlich den niederländischen Ansätzen – die zentralen Elemente 
und Prinzipien des Programms. Die konkrete praktische Ausgestaltung der Programmvor-
gaben lag aber auf Seiten der Kommunen. Die wesentlichen Steuerungsinstrumente im Rah-
men des Programms waren (vgl. Froessler 1999): 
��in der Vorbereitungsphase: inhaltliche Beratung und Unterstützung der Kommunen 

durch regionale Büros des DETR und die sogenannten „City Action Teams“; Bereitstel-
lung eines „Model Action Plans“ als Beispiel und zur Illustration der Förderrichtlinien 
mit den Inhalten: 
��Vision – Probleme, Potentiale und strategische Ziele; 
��5-Jahres-Plan – Zusammenfassung der Themen, Kosten und Ziele während der Ge-

samtdauer der Initiative; 
��Umsetzungsplan und Förderantrag – geplante Aktionen im ersten Jahr und daraus 

resultierende Finanzierungsbedarfe; 
��Umsetzungsagentur – Satzung der neugeschaffenen Organisation vor Ort, deren Mit-

glieder und Festlegung des Verhältnisses zu den Teilnehmern am City Challenge-
Programm; 

��Evaluierungssystem – finanzielle Ressourcen, Standard-Outputs und Standard-
Indikatoren, und nicht zuletzt 

��in der Umsetzungsphase: die Ressourcen beschränkten sich auf die finanzielle Förde-
rung durch das Ministerium.  

 
Die beteiligten Städte erhielten für die angestrebte fünfjährige Dauer umgerechnet 20 Mio. 
DM pro Jahr. Zu diesem Zweck wurden Mittel aus bestehenden Förderprogrammen um-
geschichtet (z. B. aus dem „Urban Programme“ als einem mit der deutschen Städtebauförde-
rung vergleichbaren Programm). In der Praxis waren jährliche Bewilligungsbescheide, die 
einen gewissen inhaltlichen Kontrolleinfluss gewährleisten sollten, zu stellen. 
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Abbildung 10: Organisation City Challenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

 
Das Programm City Challenge wurde in das Single Regeneration Budget integriert und durch-
lief im Jahr 1998 die letzte seiner fünf Ausschreibungsrunden (vgl. DETR 1999). 
 
 

2.4 Single Regeneration Budget & Challenge Fund 
 
Die englische Stadterneuerungspolitik der 90er Jahre war von der Politik der konservativen 
Regierung geprägt. Diese sah in der Wirtschafts- und Investitionskraft des Privatsektors das 
einzig wirksame Mittel gegen die steigende Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen nega-
tiven Auswirkungen auf die Städte. Mittlerweile jedoch werden die Schwerpunkte der Stadt-
entwicklungspolitik ausgeweitet auf die Ausbildungs- und Arbeitsförderung, auf Aspekte 
des „Community Building“ und der Förderung von Eigenverantwortlichkeiten. Es hatte 
sich zu Beginn der 90er Jahre herausgestellt, dass die Konzentration allein auf die Wirt-
schaftskraft sich zwar positiv für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes allgemein aus-
wirkte, jedoch an den konkreten Problemlagen der jeweiligen Stadtteile vorbeiging (ein 
Beispiel hierfür sind Teile der London Docklands). 
 
Das Single Regeneration Budget (SRB) wurde im Jahr 1993 von der damaligen konservati-
ven Zentralregierung eingerichtet, um eine flexible Förderung der Stadterneuerung und 
Wirtschaftsentwicklung, abgestimmt auf lokale Bedürfnisse und Prioritäten und umgesetzt 
durch multi-sektorale (d. h. durch private und öffentliche) Partnerschaften zu ermögli-
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chen. Es vereinigt 20 ursprünglich einzeln verwaltete Förderprogramme von fünf ver-
schiedenen Ministerien4.  
Während bei dieser Zusammenlegung die meisten kleineren, jährlich zu beantragenden För-
dertöpfe in einem verschmolzen wurden, ließ man die größeren Programme, deren Förderung 
über einen Zeitraum von 5-10 Jahren lief, ohne Erneuerung auslaufen (so auch Estate Action 
und City Challenge). 
 
Das Single Regeneration Budget besteht demnach aus zwei Elementen: 
��aus den festgelegten Finanzmitteln der bereits existierenden Stadterneuerungsprogram-

me5 und 
��aus dem sogenannten „Challenge Fund“, welcher den Anteil der SRB-Fördergelder aus-

macht, die in einem jährlichen Wettbewerbsverfahren verteilt werden. 
 
 

2.4.1 Ziele des Single Regeneration Budget 
 
Vom DETR werden für jede jährliche Ausschreibung (sogenannte „rounds“) des SRB-
Challenge-Fund Leitlinien für die Antragsteller veröffentlicht, die sogenannte „bidding gui-
dance“. Darin werden ebenfalls die allgemein formulierten Ziele des Förderprogramms kon-
kretisiert. 
 
Grundsätzlich zielt das Förderprogramm auf Projekte ab, die eine Verbesserung  
��der wirtschaftlichen Situation, 
��der Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen, 
��der Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
��der sozialen und baulichen Umwelt, 
��der Sicherheit und nicht zuletzt 
��der Lebensqualität  
beabsichtigen.  
 
Diese umfassende Zielsetzung wird im jeweiligen Ausschreibungsjahr weiterentwickelt, 
bzw. durch einen Schwerpunkt verändert6. Von Projekten, die sich um Gelder bewerben, 
wird nicht erwartet, konsequent jedes einzelne der Ziele zu berücksichtigen. Bewerben kön-
nen sich auch Projekte mit einem Schwerpunkt z. B. hinsichtlich der Erhöhung der Sicher-

                                                 
4  Die Bündelung ergab für das erste Finanzierungsjahr (1994/95) ein Gesamtvolumen von 1.4 Mrd. englische 

Pfund. 
5  1995/96 kamen beispielsweise 90 % der unter SRB verfügbaren Geldmittel von diesen Programmen. 
6  In der bidding guidance für das 3. Jahr wurde beispielsweise besonders Wert auf die Berücksichtigung der 

Bedürfnisse ethnischer Minderheiten gelegt. 
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heit im öffentlichen Raum oder zusätzlicher Bildungsangebote für Jugendliche. Je mehr Ver-
knüpfungspunkte und Handlungsfelder allerdings im Sinne eines integrierten Ansatzes ab-
gedeckt werden, um so höher sind auch die Chancen, Fördergelder zu erhalten („value for 
money“).  
 
 

2.4.2 Fördergegenstand des Single Regeneration Budget 
 
Vom Single Regeneration Budget werden zwei Arten von Initiativen gefördert: 
��gebietsbezogene Initiativen – räumlich spezifisch und abgegrenzt; 
��thematische Initiativen – diese decken ein spezifisches Thema über eine größere Fläche 

ab. 
Die Projekte sollten auf eine Laufzeit von fünf bis sieben Jahren angelegt sein, aber auch 
Pilotprojekte von z. B. einem Jahr können sich um eine Förderung bewerben. 
 
Dabei werden Initiativen gefördert, die, entsprechend den Zielen, 
��einen Beitrag leisten zu einem strategischen Erneuerungsansatz, 
��Einfluss auf das Gebiet nehmen und messbare Ergebnisse liefern, 
��gezielt auf bestimmte Gruppen oder Gebiete ausgerichtet sind, 
��ein Maximum an Investitionen des Privatsektors in das Projektgebiet lenken, 
��in Einklang stehen mit andere Programmen (z. B. der EU), diese erweitern und ergänzen, 
��wirtschaftlich sind sowie 
��Talente und Ressourcen des Freiwilligensektors (voluntary sector) einbeziehen. 
 
 

2.4.3 Organisationsstruktur des Single Regeneration Budget 
 
Da sektoral und/oder zentralstaatlich entwickelte gesetzliche Vorgaben und insbesondere 
Programmveränderungen Probleme oder Überschneidungen auf lokaler Ebene in der Um-
setzung hervorrufen können, richtete man gleichzeitig mit der Einführung des Single Regene-
ration Budgets in 10 Regionen integrierte Regierungsämter ein. Diese sogenannten „Go-
vernment Offices for the Regions“ (GOR - für London „Government Office for London” 
GOL) vernetzten das Handelsministerium, das Arbeitsministerium und das Umwelt- und Ver-
kehrsministerium. Es entstanden weitgehend autonome Institutionen. Hierdurch wird der För-
derprozess von Region zu Region unterschiedlich gehandhabt. Die Leitung der GOR war je-
weils einem Regionaldirektor übertragen, der direkt dem Umweltministerium unterstellt 
war. Die GOR’s trugen die Verantwortung für die Verwaltung der bereits bestehenden 
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Förderprogramme der Regierung, koordinierten und kontrollierten den Challenge Fund des 
Single Regeneration Budget. 
Nach den Vorstellungen der Regierung sollte die führende Rolle in den partnerschaftlichen 
Projektträgerschaften überwiegend von den Gemeindeämtern oder den Ausbildungs- und Un-
ternehmensräten (sogenannte Training and Enterprise Councils [TEC’s]) übernommen wer-
den.  
 
Die Struktur des Single Regeneration Budget ist in einigen Aspekten sehr zentralisiert (z.B. 
bei der Entwicklung der Auswahlkriterien oder der Fördermittelzuweisung). Allerdings 
versuchen die regionalen Regierungsämter es den antragstellenden Partnerschaften zu über-
lassen, die Prioritäten für die jeweilige Region zu ermitteln und zu formulieren, um langfristig 
die wesentlichen Entscheidungen über die Mittelvergabe auf regionaler Ebene treffen zu kön-
nen. 
 
Bis zur Einsetzung der Regional Development Agencies (s. unten) gestaltete sich das Verfah-
ren des Single Regeneration Budget folgendermaßen: Eine Ausschreibungsrunde beginnt 
mit der Veröffentlichung der „bidding guidance“ für die jeweilige Region durch die Regie-
rungsämter der Regionen. Die Teilnehmer stellen möglichst frühzeitig ein Konzeptpapier 
ihres Antrages vor, auf dessen Grundlage das GOR beurteilt, ob der Antrag eine Chance auf 
Aufnahme hat. Die GOR’s haben generell die Aufgabe, die Antragsteller bei der Aufstellung 
ihrer Bewerbungen zu unterstützen und beraten. Demnach sind die Anträge allerdings oft 
durch das zuständige GOR beeinflusst. Es haben sich auch unabhängige Beratungseinrich-
tungen etabliert (z. B. das Pan London Community Regeneration Consortium, welches Part-
nerschaften darin unterstützt, geeignete Fördermöglichkeiten zu finden und die Schwierig-
keiten, die mit einem SRB-Antrag verbunden sind, zu bewältigen). Gerade seitens der öffent-
lichen und privatwirtschaftlichen Träger existieren noch Vorbehalte gegenüber einer Zu-
sammenarbeit mit dem Freiwilligensektor (von Bürgern oder Initiativen), und nicht wenige 
der Interessenten gründen eine „Zwangspartnerschaft“ lediglich, um in den Genuss der För-
dergelder zu kommen. Gelingt dies nicht, zerfallen viele Projektträgerschaften aus mangeln-
dem Interesse, die (dennoch) anstehenden Probleme gemeinsam zu lösen. Die GOR’s beurtei-
len die eingereichten Anträge anhand der in der bidding guidance veröffentlichten Kriterien 
und geben schließlich Vorschläge an das DETR weiter. Stehen die Gewinner der Ausschrei-
bungsrunde fest, werden ausgehend vom DETR Workshops in den Regionen veranstaltet, als 
Einstieg für die Initiativen in die Aufstellung von Umsetzungsplänen.  
 
 



Steuerungsinstrumente der sozialintegrativen Stadtentwicklung 
Programme der Stadterneuerung in England 

 
 

 51
 
 
 

Abbildung 11: Organisation und Aufbau des Single Regeneration Budgets & Challenge Fund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
Anfang des Jahres 2000 war die letzte der insgesamt sechs Ausschreibungsrunden des Single 
Regeneration Budgets. Inzwischen ist die Verwaltung der SRB-Mittel an die sogenannten 
„Regional Development Agencies“ (RDA) übergegangen. Diese wurden infolge des Regie-
rungswechsels im Jahr 1997 durch „New Labour“ in acht englischen Regionen und in London 
gegründet, um zur Lösung der sozialen und ökonomischen Problemstrukturen regionalbezo-
gene Strategien zu entwickeln. Die Aufgaben dieser RDA´s sind (beispielhaft aufgelistet an-
hand der South West Regional Development Agency, vgl. website 
www.southwestrda.org.uk): 
��soziale und ökonomische Erneuerung des lokalen Gemeinwesens;  
��Binneninvestitionen;  
��Unterstützung der regionalen Wirtschaft;  
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��aktive Beteiligung im europäischen und internationalen Kontext. 
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Die Regional Development Agencies übernehmen die Aufgabenbereiche, die die GOR´s zu-
vor inne hatten. Infolge von regionalen räumlichen Umstrukturierungen sind es nun nicht 
mehr 10 (mit London 11), sondern acht regionale Entwicklungsinstitutionen (zuzüglich der 
London Development Agency). Als private Rechtsformen und semiautonome Organisationen 
handeln sie in gesetzlichem Auftrag, besitzen aber eine Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
DETR.  
 

 

2.5 New Deal for the Communities 
 

2.5.1 Zielsetzung von New Deal 
 
Nach der Wahl von New Labour zur Regierungspartei modifizierte diese die allgemeinen 
Städtebauförderungsrichtlinien auf der Basis des Single Regeneration Budget und richtete 
mit der „Social Exclusion Unit“ eine neue Stabsstelle ein, dessen Hauptaufgabe die Identifi-
zierung der im sozialen und ökonomischen Bereich problematischsten Stadtgebiete und die 
Suche nach neuen Lösungsmöglichkeiten zur Bekämpfung dieser Probleme ist. „Die Social 
Exclusion Unit“ wird sich auf einige der schwierigsten Probleme konzentrieren, bei denen 
verschiedene Ministerien zusammenarbeiten müssen. (...) Insbesondere soll dabei der Fokus 
der Politiken auf Prävention verschoben werden, statt sich nur mit der Bewältigung ihrer 
Konsequenzen zu befassen.“ (DETR 1999). Tony Blair trug dazu folgendes Statement vor: 
„Diese Regierung muss die Probleme, die die größten benachteiligten Kommunen betreffen, 
angehen. Der Bericht der Social Exclusion Unit – „Bringing Britain Together“ – als eine nati-
onale Strategie zur Erneuerung der Quartiere verdeutlicht, dass es abseits des steigenden Le-
bensstandards in Großbritannien in den letzten Jahren Ausnahmen gibt: Manche der ärmsten 
städtischen Gebiete sind in steigendem Maße von Abwärtsspiralen betroffen, ausgeschlos-
sen vom Arbeitsmarkt und öffentlichen Einrichtungen.“ (ebd.).  
 
Das erste konkrete Förderprogramm im Rahmen dieser politischen Neuorientierung lautet 
„New Deal for Communities“. Die Stimulierung lokal-wirksamer Entwicklungen soll (unter 
anderem durch interkommunale Konkurrenz und die Betonung der Verantwortung lokaler 
Akteure) intensiviert werden. New Deal for Communities soll sich auf die 50 benachteilig-
sten Stadtviertel konzentrieren, für die gemeinsam mit den lokalen Akteuren ein Erneue-
rungskonzept zu entwickeln ist.  
 
Die weiteren Ziele von New Deal sind: 
��Verbesserung der Beschäftigungschancen der Bevölkerung; 
��Verbesserung des Quartiersmanagements und des Angebots von sozialen Diensten. 
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Zur Erreichung dieser Oberziele werden keine konkreten Vorgaben gemacht. Vielmehr wird 
es den lokalen Akteuren selbst überlassen, in welcher Weise sie ihren dringendsten Proble-
men begegnen wollen – in den Ausschreibungsunterlagen sind nur Themenvorschläge ge-
nannt, die sich u. a. auf die Handlungsfelder Beschäftigungs- und Unternehmensförderung, 
Wohnen, Quartiersmanagement, Erziehung und Bildung, Familie sowie Kinder und Jugendli-
che beziehen.  
 
Die wesentlichen Neuerungen von „New Deal“ sind:  
��eine erneute problem-, klientel- und raumbezogene Spezialisierung der Fördermittel, 
��die intensivierte Berücksichtigung des Feedbacks der Gemeinde bzw. Betroffenen, 
��ein reger Informationsaustausch aller beteiligten Akteure und  
��ein effizienterer Einsatz von Fördergeldern sowohl durch Entbürokratisierung und Ver-

einfachung der Förderflusses als auch durch den Wettbewerb der Antragsteller. 
 
 

2.5.2 Umsetzungsverfahren von New Deal 
 
Der Schwerpunkt von New Deal liegt – unter anderem begünstigt durch das Wettbewerbs-
verfahren – nach wie vor auf zeitlich begrenzten Projektplanungen. Dies bedeutet eine zu-
nehmende Ausrichtung privater und kommunaler Planungen auf Einzelprojekte. Aus diesem 
Grund bedarf es verstärkt rahmensetzender, projektübergreifender und integrativer Pla-
nungs- und Entwicklungskonzepte, in die sich die einzelnen Projektplanungen dann einbet-
ten lassen. So wurden z. B. die Regional Development Agencies aus dem Konzept der GOR’s 
heraus auch entwickelt, um planerische Leitlinien auf regionaler Ebene zu formulieren (vgl. 
auch Kap. III.2.4.3). 
 
Zur Umsetzung des neuen Steuerungsmodells wurden zunächst für Anfang des Jahres 1999 
17 systematisch ausgewählte benachteiligte Stadtteile eingeladen, an einem sogenannten 
„Pathfinder-Modell“ teilzunehmen. Mit ihm sollen neue Wege und Lösungsmöglichkeiten 
auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Zur Teilnahme reichte eine Kurzbewerbung mit 
aussagekräftigen Projektvorschlägen aus. Für die ausgewählten Städte stellte die Regierung 
eine fünfmonatige Startförderung in Aussicht, die zur Entwicklung eines kooperativen, integ-
rierten Handlungskonzeptes verwendet werden sollte – unter intensiver Einbeziehung der be-
troffenen Bevölkerung.  
 
Die in das Programm aufgenommenen 17 Stadtteile bekommen über 10 Jahre Fördermittel 
zur Umsetzung ihres Handlungskonzeptes zur Verfügung gestellt. Diese Stadtteile sind (vgl. 
ebd.): 
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• Birmingham (King's Norton)    •     Bradford (Little Horton)  

• Bristol (Barton Hill)     •     Brighton (East Brighton) 

• Hackney (Shoreditch)     •     Hull (Preston Road) 

• Leicester (Braunstone)     •     Liverpool (Kensington) 

• Manchester (Beswick and Openshaw)   •     Middlesbrough (West)  

• Newcastle (West Gate)     •     Newham (West Ham and Plaistow)   

• Norwich (North Earlham and Marlpit)   •     Nottingham (Radford) 

• Sandwell (Greets Green)     •     Southwark (Aylesbury Estate)   

• Tower Hamlets (Ocean Estate) 

 

Zur Zeit wird in England eine Ausweitung des Programms auf weitere Stadtteile diskutiert. 
 
 
Um die geschilderte Einbindung des privaten Sektors in die englischen Stadterneuerungspro-
gramme zu verdeutlichen, werden im folgenden einige Kurzbeispiele auf den unterschiedli-
chen Politikebenen (nationale – regionale – lokale Ebene) der Region Manchester dargestellt. 
 
 

Nationale Ebene 

Das Manchester Training and Enterprise Council 

(TEC) wurde im Jahr 1990 als eine unabhängige 

Partnerschaft zwischen der zentralen Regie-

rung, den lokalen Verwaltungen sowie einigen 

privaten Unternehmen gegründet. Es ist eins von 

insgesamt 81 TECs, die in ihrer jeweiligen Stadt 

die Förderung der lokalen Ökonomie in Partner-

schaft mit den beteiligten Akteuren verfolgen. Ein 

wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Manchester 

TEC ist außerdem die Finanzierung von lokalen 

Trainingsangeboten für Jugendliche und Erwach-

senen und die Förderung von Existenzgründun-

gen. Der Aufsichtsrat des TEC ist mit lokalen Ar-

beitgebern besetzt, die sich verpflichten, weitere 

Unterstützung bei anderen privaten Unternehmen 

einzuwerben.

 

Regionale Ebene 

Leitende Direktoren bekannter regionaler Wirt-

schaftsunternehmen beteiligen sich am North West 

Business Leadership Team. Dieses Team trifft sich 

regelmäßig zur Ausarbeitung von Zielen und 

Projekten für die ökonomische, soziale und 

strukturelle Entwicklung der Region und zur 

Förderung von Partnerschaften zwischen den 

Akteuren. Ein Beispiel für eine solche Zusammen-

arbeit ist die im Jahr 1994 gegründete North West 

Partnership, an der sich unterschiedliche Akteure 

wie Industrieverbände, Gewerkschaften, Universi-

täten, die TEC´s der Region sowie die Chambers 

of Commerce Association beteiligen. Zusätzlich 

formierte sich ein North West Business Leadership 

Forum, welches vor allem die Identifizierung von 

ökonomischen Problembereichen in der Region zur 

Aufgabe hat und im Rahmen dessen allen Personen 

und Unternehmen offen steht, die ein Interessen an 

der Entwicklung der Region haben. 
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Lokale Ebene 

Business Support Group 
In den Stadtteilen Moss Side & Hulme in Man-

chester wurde im Jahr 1989 eine Business Support 

Group gegründet, welche als ein Zusammen-

schluss von 17 unterschiedlichen privaten Wirt-

schaftsunternehmen (z. B. British Telecom, 

Barclays Bank, Kellog Company of Great Britain, 

Royal Mail) eng mit den in Moss Side und Hulme 

tätigen und auf die Erneuerung der Stadtteile aus-

gerichteten gemeinnützigen Organisationen 

zusammenarbeitet. Neben finanzieller Hilfe (z. 

B. durch die Übernahme der Herstellungskosten 

für Trainings- und Weiterbildungsliteratur) bieten 

Trainings- und Weiterbildungsliteratur) bieten die 

beteiligten Firmen Einrichtungsgegenstände wie 

ausrangiertes Mobiliar oder Computer sowie auch 

personelle Unterstützung an. Die Zusammenarbeit 

hat sich verfestigt, die Unternehmen sehen in der 

Unterstützung des Erneuerungsprozesses auch ei-

gene Interessen: „Das Geschäft kann langfristig 

nur gedeihen, wenn dies auch die Gesellschaft tut.“ 

(Geoff Lord, Kellog Company). 

 

 

Local Labour Scheme 
Im Rahmen des Programms City Challenge in 

Hulme wurde das Local Labour Scheme entwi-

ckelt. Es stellt sicher, dass die in Hulme lebende 

Bevölkerung an den umfangreichen Baumaß-

nahmen, die durch City Challenge forciert wur-

den, beteiligt werden. Jede beauftragte Firma 

muss in diesem Zusammenhang gewährleisten, 

dass 20 % ihrer Beschäftigten aus dem Stadtteil 

stammen. Gestützt wurde das Projekt von der Bu-

siness Support Group (s. o.), die z. B. den Kontakt 

zu größeren Baufirmen herstellte.  

Im Verlauf der Bauarbeiten wurden Weiterbil-

dungsmöglichkeiten angeboten, welche von eini-

gen privaten Unternehmen und der Manchester 

Business School unterstützt worden ist. 

 

Loans for Enterprise and Development 
Dieser integrierte Fonds – eingerichtet durch die 

Partnerschaft einer ortsansässigen Bank und dem 

Government Office for the North West – stellt 

neuen und bestehenden Unternehmen zinsgünsti-

ge Darlehen zur Verfügung, um bei der Grün-

dung, bei existentieller Not oder bei der Expansion 

behilflich zu sein. Unterschiedliche Agenturen aus 

Manchester helfen den Antragstellern bei der For-

mulierung eines „Business Plans“, der als Grund-

lage zur Gewährung des Darlehens der Bank vor-

liegen muss. Der Fonds richtet sich insbesondere 

an Existenzgründer. 

 
(vgl. Vogt 1998) 
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2.6 Zusammenfassung  
 
Mit Beginn der konservativen Regierungszeit im Jahr 1979 änderte sich auch die englische 
Stadtentwicklungspolitik. Im Sinne der wirtschaftlichen Ideologie der konservativen Partei 
war nahezu unter Ausschluss von Politik und Verwaltung im Rahmen einer zentralistischen 
„Inner City Policy“ eine Hinwendung zu ökonomischen und baulichen Aspekten der Stadt-
entwicklung erkennbar (vgl. Vogt 1998, S. 220). Die konservative Londoner Zentralregierung 
investierte zu diesem Zeitpunkt vornehmlich in öffentlichkeitswirksame Großprojekte und 
versuchte, über die Einbindung des privaten Sektors das wirtschaftliche Klima investoren-
freundlich zu gestalten. „Dieser Sektor sollte das Kapital in die Projekte und Strategien ein-
bringen, die mit öffentlichen Mitteln initiiert worden waren. Ihm wurde die Fähigkeit zuge-
sprochen, für wirklich nachhaltige Verbesserungen zu sorgen“ (Froessler 1999). Die Regie-
rung versprach sich von der angestrebten Stärkung der Privatwirtschaft – eingebettet in eine 
„filtering down policy“ –  auch die Lösung der anwachsenden sozialen Probleme erreichen zu 
können. 
Das Ergebnis dieser Politik wurde Ende der 80er Jahre deutlich: die sozialen Spannungen in 
den Innenstädten – insbesondere in den Städten der Altindustrie – und tiefgreifende soziale 
Probleme und Brüche innerhalb der Gesellschaft nahmen weiter zu. Eine weitere Einschrän-
kung kommunaler Handlungsspielräume durch den Zentralstaat sowie sozialräumliche Segre-
gation, Rassenkonflikte und die Diskriminierung einkommensschwacher Gruppen waren die 
Folge. 
Eines dieser zunächst baulich-investiv ausgerichteten Programme war das in dieser Expertise 
vorgestellte Konzept „Estate Action“. Mit ihm sollten die Kommunen bei der städtebauli-
chen Aufwertung der Großwohnsiedlungen der 70er Jahre unterstützt werden. Erst im weite-
ren Entwicklungsprozess des Programms wurde deutlich, dass die rein baulich-sektoralen 
Maßnahmen zur Aufwertung einzelner Siedlungen und Lebensräume nicht ausreichten. Das 
Programm wurde daraufhin diesen neuen Entwicklungen und Erkenntnissen im organisatori-
schen und inhaltlichen Bereich angepasst. Einrichtungen, die die Verbesserung der Lebens-
verhältnisse der Bewohner und deren Perspektiven zum Ziel hatten, wurden in die Förderung 
mit einbezogen.  
 
Auf wachsende Kritik infolge der oben geschilderten gesellschaftlichen Umstrukturierungs-
prozesse reagierte die Zentralregierung im Jahr 1991 mit der Initiative „City Challenge“, mit 
der die Bekämpfung von soziokulturellen, ökonomischen und infrastrukturellen Problemen in 
den besonders benachteiligten Stadtvierteln erreicht werden sollte. Das Programm wurde 
erstmalig in Form eines Wettbewerbs ausgeschrieben.  
Hauptinhalt des Programms war die Förderung von Projekten, die unter wesentlicher Beteili-
gung des privaten Sektors aus lokalen Partnerschaften heraus entwickelt wurden (lokale 
Partnerschaften meinen hier ein Netzwerk aus kommunaler Verwaltung, lokalen Büros der 
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Zentralregierung, Wohnungsunternehmen oder gemeinnützigen Einrichtungen). Die Städte 
bzw. lokalen Partnerschaften konnten für Projekte in den besonders benachteiligten Quartie-
ren Fördergelder beantragen. 
Aber auch bei City Challenge lag das Hauptaugenmerk noch auf der Kombination aus bauli-
cher und ökonomischer Erneuerung, jedoch verbunden mit Bemühungen um eine Verbesse-
rung der Arbeitsmarktchancen der Quartiersbewohner. Die stärkere Einbeziehung lokaler 
Akteure sowie die durch die Wettbewerbsform entstehenden Effekte (Entwicklung von in-
novativen und erfolgsversprechenden Strategien, Einbeziehung privatwirtschaftlichen Kapi-
tals) wird als positive Weiterentwicklung des Steuerungsnetzwerkes bewertet. Dabei gewann 
auch der Aspekt „Ausbildung und Erziehung“ strukturell an Bedeutung. 
 
Aus der Einsicht, dass eine Konzentration allein auf die Wirtschaftskraft sich zwar positiv für 
die wirtschaftliche Entwicklung in England im Allgemeinen auswirkte, jedoch an den kon-
kreten Problemlagen einzelner Stadtteile vorbeiging, entstand in den Jahren 1994/95 mit 
dem Single Regeneration Budget (SRB) ein Förderprogramm, im Rahmen dessen 20 Förder-
programme unterschiedlicher Ministerien gebündelt wurden. Zusätzlich wurde der sogenannte 
„Challenge Fund“ eingerichtet, im Rahmen dessen SRB-Fördergelder in einem jährlichen 
Wettbewerbsverfahren verteilt werden. Anfang des Jahres 2000 ging das „Single Regenera-
tion Budget“ in die sechste Ausschreibungsrunde.  
Auch beim Single Regeneration Budget ist eine Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung 
lokaler Partnerschaften, bevorzugt mit dem privaten Sektor, zu beobachten. Hauptziel dieser 
stadtpolitischen Entwicklungsinitiative ist es, eine auf lokale Bedürfnisse und Prioritäten 
abgestimmte flexible Förderung der Stadterneuerung und Wirtschaftsentwicklung zu errei-
chen. Durch „multisektorale Partnerschaften“ werden Projekte umgesetzt, die auf eine Ver-
besserung der wirtschaftlichen Situation und der Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen, die 
Intensivierung der Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, die Verbesserung der 
sozialen und baulichen Umwelt, der Steigerung der öffentlichen Sicherheit und der Lebens-
qualität in den beteiligten Quartieren abzielen. Integrierte Regierungsbüros in den einzelnen 
englischen Regionen (die sogenannten Government Offices for the Regions – GOR) sowie 
später die Regional Development Agencies (RDA) übernahmen die Verwaltung der Förder-
mittel und unterstützen dabei die beteiligten Partnerschaften bei der Antragstellung und der 
Umsetzung der Projekte.  
 
Seit der Regierungsübernahme durch „New Labour“ im Jahr 1997 zeichnet sich eine weitere 
Stärkung der Ziele „Qualifizierung und Weiterbildung“ in den Stadterneuerungsprogrammen 
ab. Der Versuch, Chancengleichheit für alle sozialen Schichten des Landes herzustellen, ma-
nifestiert sich u. a. in dem neuen Programm „New Deal for Communities“. Die Regional 
Development Agencies sind im Rahmen des Programms beauftragt worden, in Zusammenar-
beit mit der Regierung, den lokalen Behörden und den sogenannten Training and Enterprise 
Councils (Organisationen, die die Förderung der lokalen Ökonomie in Partnerschaft mit 
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den beteiligten Akteuren verfolgen) Investitionen zu fördern, Unternehmen zu unterstützen 
und die regionale wirtschaftliche Entwicklung zu koordinieren.  
New Labour hat die Bekämpfung von sozialen und ökonomischen Problembereichen und de-
ren Häufung in bestimmten Quartieren – durch die Neuorientierung der Stadtentwick-
lungspolitik – zur nationalen Hauptaufgabe gemacht. Mit dem Programm „New Deal“ wird 
dabei die Rolle des privaten Sektors weniger hervorgehoben als bisher. Es soll allerdings mit 
Hilfe von finanziellen Anreizen die Schaffung zusätzlicher Praktikums- und Ausbildungsplät-
ze seitens der Privatwirtschaft angeregt werden (im Gegenzug werden Arbeitslosen, die sich 
„nicht erkennbar“ um Arbeit respektive Ausbildung bemühen, drastischen Einschränkungen 
bei den staatlichen Sozialleistungen angedroht). Größerer Wert als bisher wird auf die inten-
sive Beteiligung der Bewohner gelegt. Hautzielgruppe der Initiative sind die „arbeitslosen 
Jungerwachsenen“ bis 25 Jahre sowie die Langzeitarbeitslosen. Ein weiteres neues Steue-
rungsinstrumentarium von New Deal ist die Schaffung der „Social Exclusion Unit“. Sie ist 
direkt dem Premierminister unterstellt und soll gebündeltes Fachwissen in den vertikal und 
horizontal vernetzten Programmprozess einfließen lassen. Nicht zuletzt ist sie dabei systema-
tisch mit der regionalen und lokalen Ebene vernetzt. 
 
Die intensive Ausrichtung auf den privaten Sektor und die Ausschreibung der Förderpro-
gramme in Form von Wettbewerben erweisen sich als wesentliche Merkmale der jüngeren 
englischen Stadterneuerungsprogramme. Wie die Beispiele aus Manchester zeigen, existieren 
eine Reihe gelungener Projekte (best-practice), bei denen die Einbindung privater Unterneh-
men in die lokalen Partnerschaften zu positiven Effekten im jeweiligen Quartier geführt ha-
ben. Hierbei sollte allerdings berücksichtigt werden, dass die Einbeziehung privatwirtschaftli-
chen Kapitals nicht als Ersatz für eine staatliche Sozialpolitik dienen kann. Die Unternehmen 
beteiligen sich in der Regel nur projektbezogen, d. h. über einen relativ kurzen Zeitraum. Um 
Planungssicherheit zu gewährleisten, bedarf es daher rahmensetzender und projektübergrei-
fender Entwicklungskonzepte, die eine allzu große Abhängigkeit von der Privatwirtschaft 
verhindern sollen. 
 
Obwohl die englische Gesellschaft in vielerlei Hinsicht anders strukturiert ist als die deutsche, 
lassen sich unter Gesichtspunkten des gesellschaftlichen Strukturwandels – mit der Einbezie-
hung von Wettbewerbsverfahren oder der Konzipierung von lokalen Partnerschaften – doch 
viele innovative Ansätze feststellen, die zur Lösung gesellschaftlicher Probleme durchaus 
auch in Deutschland erprobt werden sollten. 
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3. Stadtpolitik für benachteiligte Quartiere in Frankreich* 
 
 

3.1 Vorbemerkungen 
 
Die sozialräumlichen Probleme in französischen Städten verstärken sich. Sie lassen sich cha-
rakterisieren durch soziale und räumliche Segregationsprozesse, die besonders in den Groß-
wohnsiedlungen der Vororte ihren Niederschlag finden. Dabei erweisen sich die fehlende 
Vernetzung der sektorspezifischen Politiken und die mangelnde Dezentralisierung des Ver-
waltungshandelns als negative Rahmenbedingungen für eine integrative und problemnahe 
Bearbeitung entsprechender Probleme. 
 
Dies verdeutlicht die jüngere französische Planungskultur mit ihren zentralstaatlich ausgeleg-
ten Politiken und Programmen. Sie zielen darauf ab, die komplexen Probleme benachteiligter 
Stadtquartiere zu lösen. Drei Aspekte sind dabei entscheidend: Erstens verfügt der Zentral-
staat allein über die gesetzlichen Kompetenzen in den relevanten Politikfeldern und somit 
über einen großen Gestaltungsspielraum; zweitens ist er auf allen administrativen Ebenen 
vertreten (Regionalpräfekte, Departementpräfekte, Bürgermeister) und kann somit unmittelba-
ren Einfluss auf lokales Handeln ausüben; drittens bindet der Zentralstaat die Kommunen 
durch die Finanzmittelvergabe.  
 

 

3.2 Entwicklung und Handlungsrahmen der Stadtpolitik in Frankreich 
 
Die sozialorientierte Stadtpolitik für benachteiligte Quartiere blickt in Frankreich auf eine 20-
jährige Tradition zurück. Ausgangspunkt waren dabei die Großwohnsiedlungen. Um die aktu-
elle Situation der Stadtpolitik mit neuen Gesetzen (Gesetze zur interkommunalen Solidarität 
und Stadterneuerung), einem neuen nationalen Wirtschaftsrahmenplan (XII. Plan) und einer 
neuen Generation von Stadtverträgen (2000 – 2006) nicht nur in ihrer Entstehung, sondern 
auch in ihren legislativen, inhaltlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu verste-
hen, werden die wichtigsten Entwicklungsstadien der französischen Stadtpolitik in der Abfol-
ge der nationalen Wirtschaftsrahmenpläne dargestellt. Diese Entwicklung hat im wesentlichen 
keinen phasenhaften, sondern einen kontinuierlichen Charakter: Ziele und Instrumente der 
Stadtpolitik werden mit Beginn eines neuen Rahmenplans und damit am Anfang einer neuen 
Generation von Stadtverträgen an die geänderten Anforderungen angepasst und durch neue 
Gesetze und Steuerungsinstrumente ergänzt (vgl. auch Abb. 12). 
 
                                                 
*  bearbeitet von Raimund Kemper – für Kürzungen und Schwerpunktsetzungen und die Formen der Darstellung 

sind die Verfasser verantwortlich 
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Abbildung 12: Entwicklung der sozialorientierten Stadtpolitik in Frankreich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
VII. Plan: „Nationaler Wirtschaftsrahmenplan“ von 1976 bis 1980: 
Ab dem Jahr 1976 nimmt sich der Staat verstärkt der sozialen Probleme in den Städten an und 
legt mit dem VII. Plan erstmalig die Priorität der Stadtpolitik auf die qualitative Verbesserung 
des Wohnbereichs. Insbesondere durch die Einrichtung des Programms „Wohnumfeld und 
gesellschaftliches Leben“ (habitat et vie sociale [HVS], eingerichtet 1977) werden unter einer 
interministeriellen Arbeitsgruppe HVS und gefördert durch Mittel des Fonds zur Stadtplanung 
(eingerichtet 1976) in den Großwohnsiedlungsgebieten (HLM - habitations à loyer modéré) 
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Maßnahmen der baulichen Erneuerung mit sozialen Aspekten verbunden. 
VIII. Plan: „Dezentralisierung der Stadtpolitik“ von 1981 bis 1983: 
Mit der Dezentralisierung der Verwaltung vollzieht sich eine Regionalisierung der sozialori-
entierten Stadtpolitik. Die departementalen Institutionen werden schwerpunktmäßig mit der 
Entwicklung von Lösungen der sozialen Probleme betraut. Die Priorität der Verbesserung der 
Lebensbedingungen in den bestehenden Wohngebieten (insbesondere Großwohnsiedlungen) 
wird beibehalten. Ins Zentrum treten in den Jahren 1981 bis 1983 Dezentralisierungsgesetze 
(etwa im Jahr 1981 mit den „Gebieten mit besonderem Bildungsbedarf“ [zones d’éducation 
prioritaire – ZEP], 1982 mit den „Lokalmissionen“ (missions locales: Förderung von Maß-
nahmen gegen soziale Ungleichheit aufgrund von sozial-edukativen Schwierigkeiten in den 
Vororten zur Stärkung der Integration, finanziert durch Bildungskredite, Spezialfinanzierung 
und Initialförderung ) und der „Operation Stadt-Leben-Ferien“ (Villes Vie Vacances) sowie 
im Jahr 1983 mit der „Mission Banlieue 89“ (Förderung von Städtebau- und Sanierungsmaß-
nahmen). 
 
IX. Plan: „Soziale Quartiersentwicklung“ (développement social des quartiers 
- DSQ) von 1984 bis 1988: 
Seit dem Jahr 1981 stehen die Vorstädte im Mittelpunkt des öffentlichen und politischen 
Interesses. Arbeitslosigkeit, soziale und kulturelle Ausgrenzung, Spannungen zwischen ver-
schiedenen (ethnischen) Bevölkerungsgruppen sowie städtischer Niedergang stellen die 
Hauptprobleme dar, die insbesondere die Begrenztheit der HVS-Maßnahmen deutlich werden 
lassen. Die französische sozialorientierte Stadtpolitik nimmt hier ihren Ausgangspunkt. In 
der Politik der sozialen Quartiersentwicklung (développement social des quartiers - DSQ) 
stellen die Sanierung der Sozialwohnungen und die Sozialentwicklung der Quartiere die 
Hauptpunkte dar. Dabei wird mit den unterschiedlichen Arten von DSQ-Verträgen (z.B. 
CAPs, régie de quartier) eine Demokratisierung der Stadtpolitik, eine sozial ausgeglichene 
Zusammensetzung der Quartiersbevölkerung, eine Integration der Jugend in die Gesellschaft, 
eine stärkere Verknüpfung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung, eine städtebauliche 
Aufwertung der Quartiere und eine Vorsorge gegen Unsicherheit im Quartier angestrebt. So 
wurden im Jahr 1984 ein „Sozialfonds für die Stadt“ (fonds social urbain - FSU), im Jahr 
1985 „Verträge für Vorsorgemaßnahmen zur Sicherheit in den Städten“ (contrats d’action de 
prévention pour la sécurité dans la ville – CAPS), im Jahr 1986 ein „Programm zur Bildung 
der Quartiersregie“ (régies de quartier) und im Jahr 1988 drei „zentrale Organisationen für die 
Stadtpolitik auf nationaler Ebene“ eingerichtet. 
 
X. Plan: „Soziale Stadtentwicklung“ (dévelopement social urbain – DSU) von 
1989 bis 1993: 
Im Jahr 1989 verzeichnete Frankreich erneut Unruhen im Osten Lyons (Vaulx-en-Velin). Die 
unüberschaubare Organisation, Qualität und Zahl von Förderverfahren der DSQ-Politik wird 
auf das Modell der Stadtverträge (contrat de ville) reduziert.  
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Wirtschaftliche und interkommunale Belange finden stärkere Beachtung. Prioritäten der 
DSU-Politik, welche die DSQ-Politik ersetzt, sind der Kampf gegen soziale Ausgrenzungs-
prozesse, die Stärkung der Vorsorge gegen Gewalt und Suchtprobleme und die Entwicklung 
von Mediationsverfahren. Dabei wurde im Jahr 1989 das ganzheitliche Instrument des 
„Stadtvertrags“ (contrat de ville), im Jahr 1990 das „Gesetz zum Recht auf Wohnen“ (loi 
de droit au ogement), im Jahr 1991 das „Orientierungsgesetz zur Stadt“ (loi d‘orientation pour 
la ville - LOV), die Operation „Quartiers Lumières“ (Förderung kultureller Maßnahmen) 
sowie die ersten großen Stadtprojekte (grands projets urbains - GPU) als Instrument für 
Quartiere mit besonderen Schwierigkeiten und im Jahr 1993 ein Rundschreiben zum „Pro-
gramm Integration und Beschäftigung“ (plan local d‘insertion par l‘économie - PLIE) 
eingeführt. 
 
XI. Plan: „Vertragsprogramm zur konzertierten Stadtplanung“ (PACT urbain) 
und „Pakt zur Wiederbelebung der Stadt“ (pacte de relance pour la ville) von 
1994 bis 1998: 
Mit dem „PACT urbain“ wird eine liberale Gestaltung der Stadtpolitik versucht. Probleme in 
Agglomerationsräumen sollen im Rahmen ihrer industriellen Umstrukturierung gelöst wer-
den, während das Gesetz zum Pakt zur städtischen Wiederbelebung (loi du pacte de relan-
ce pour la ville) durch gebietsbezogene fiskalische Instrumente auf eine Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktentwicklung in unterschiedlichen Gebietstypen zielt. Dabei wurde im Jahr 1994 die 
„Partnerschaftscharta für die Stadt“ (charte partenaires pour la ville) formuliert, 1995 der 
„PACT urbain“ als Ansatz zur Lösung industrieller Umstrukturierungsprobleme, ein inter-
ministerieller Fonds für Stadtpolitik (fonds interministériel d‘intervention pour la politiqeue 
de la Ville - FIV), ein „Gesetz zur Wohnvielfalt“ (Loi relative a la diversité de l‘habitat) 
sowie das „Gesetz zur Orientierung der Raumplanung und Raumentwicklung“ (loi 
d‘orientation pour l’aménagement et de développement du territoire) als Grundlage für ver-
schiedene Fördergebietstypen (ZRU7, ZFU8) eingerichtet. Im Jahr 1996 wurde das „Gesetz 
zum Pakt zur städtischen Wiederbelebung“ (loi du pacte de relance pour la ville) zur Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktentwicklung in unterschiedlichen Gebietstypen verabschiedet, im 
Jahr 1998 ein „Rapport du Jean Pierre Sueur: Demain la ville“ formuliert (er enthält 50 Vor-
schläge zur Stadtpolitik und zur Lösung eines Teils der Probleme in benachteiligten Quartie-
ren) sowie im Jahr 1999 das „Gesetz zur nachhaltigen Planung und Entwicklung“ (loi 
d’aménagement et de développement durable) und das „Gesetz zur Stärkung der inter-
kommunalen Kooperation“ aufgestellt sowie 16 Pilotgebiete eingerichtet, in denen inhalt-
liche und organisatorische Vorbereitungen von Stadtverträgen durchgeführt werden. Da-
bei standen neue gemeinschaftliche Methoden der Erarbeitung und des Managements von 
Projekten im Mittelpunkt. 
 
 
                                                 
7 städtische Redynamisierungszonen 
8 städtische Freizonen 
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XII. Plan: „Interkommunale Solidarität und ganzheitliche Stadterneuerung“ von 
2000 bis 2006: 
Die sozialorientierte Stadtpolitik stellt in Zukunft eine Priorität für die Regierung dar, was 
sich in der Steigerung des Budgets für die Stadtentwicklung um mehr als 30 % widerspiegelt. 
Die Stadtverträge stellen für den Zeitraum 2000 - 2006 die Orientierung, Finanzierung und 
Umsetzung dieser Politik dar. Kernbestandteile dieses Steuerungsinstruments sind Bürgerbe-
teiligung, Dezentralisierung des Verwaltungshandelns, Einbezug der Agglomerationsebe-
ne und vereinfachte Finanzierungsverfahren. 
Das „Gesetz zur Solidarität und Stadterneuerung“ (loi sur solidarité et renouvellement 
urbain) stellt eine neue Etappe der Stadtpolitik für eine stärkere soziale und funktionale Mi-
schung dar und beinhaltet drei Prinzipien: interkommunale Solidarität im sozialen Woh-
nungsbau und funktionale Mischung, nachhaltigere Entwicklung und höhere Lebensqua-
lität (vgl. Bersani 1997, Délégation Interministérielle a la ville 1999a, Froessler 1994, Guil-
lemont, Hercberg 1999, Lang 1994). 
 
Mit jeder neuen Generation von Stadtverträgen, mit Einschränkungen für die Phase liberaler 
Planung (1994 – 1998), hat eine inhaltliche und räumliche Erweiterung des Spektrums der 
sozialorientierten Stadtpolitik stattgefunden.  
 
 

3.3 Sozialorientierte Stadtpolitik für benachteiligte Quartiere 
 
Durch die Organisation der französischen Planung kommt es zu einer starken Einflussnah-
me des Staates auf die lokale Planung. Dies gilt für die Gesetzgebungskompetenz, die Ver-
gabe von Finanzen und die Beteiligung an der Erarbeitung der Stadtverträge als dem zentra-
len Steuerungsinstrument sozialorientierter Stadtpolitik (vertikale Koordination). 
In den stadtpolitisch relevanten Gesetzen sind die inhaltlichen Schwerpunkte und die zentra-
len Steuerungsinstrumente zur Umsetzung dieser Inhalte verankert (legislative Rahmenbe-
dingungen). 
Der Staat bindet durch die Vergabe der Finanzen die lokale Planung an seine Zielvorgaben. 
Die Wirtschaftsrahmenpläne (zur Zeit gilt der XII. Plan) mit der sektoralen Aufteilung der 
Finanzmittel, und die sich daran orientierenden Planverträge (contrat de plan) zwischen Staat 
und Region (nicht zu verwechseln mit den Stadtverträgen), stellen die finanzpolitische Grund-
lage für die Umsetzung der Ziele der Stadtpolitik dar. Durch die Koordination der Förder-
mittel in den Stadtverträgen und durch eine zukünftig stärkere Bündelung von Geldern in 
integrierten Förderprogrammen soll ein höherer Grad horizontaler Koordination erreicht 
werden. 
 
Um das komplizierte Zusammenwirken der unterschiedlichen Akteure zur Einrichtung, Fi-
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nanzierung und Umsetzung einer sozialorientierten Stadtpolitik in seiner Komplexität zu er-
fassen, wird im folgenden das Instrument des Stadtvertrags als zentrales Steuerungsin-
strument dieser Stadtpolitik, dessen Zusammenwirken mit anderen Instrumenten und die 
Organisation der Quartierserneuerung in Hinblick auf beteiligte Akteure, Verfahren und För-
derinstrumente beschrieben. 
 

3.3.1 Legislative Verankerung der sozialorientierten Stadtpolitik 
 
Die sozialorientierte Stadtpolitik für den Zeitraum des XII. Plans (2000 – 2006) wird legisla-
tiv durch die folgenden Gesetze eingerahmt: 
��Das „Orientierungsgesetz zur Stadt“ (loi d‘orientation pour la ville - LOV) von 1991 

enthält die Zielsetzung, ein „Recht der Bewohner auf Stadt“ durch die Zusicherung guter 
Lebensbedingungen zur Unterstützung der sozialen Kohäsion und zur Vermeidung der 
Segregation umzusetzen. Als Steuerungsinstrumente wurden die lokalen Programme 
zum Wohnbereich (programmes locaux de l‘habitat – PLH) entwickelt. Sie ersetzen die 
„zones urbaines prioritaires – ZUP“, deren Bestimmungen in den Stadtplanungsinstru-
menten beachtet werden müssen (vgl. Loi d´orientation pour la ville – LOV de 1991). 

��Mit dem „Gesetz zur nachhaltigen Planung und Entwicklung“ (loi d’aménagement et 
développemetn durable) aus dem Jahr 1999 wird eine räumlich ausgeglichenere und 
nachhaltigere Stadtentwicklung angestrebt [vgl. Loi N° 99-533 du 25-6-1999 pour 
l´amenagement et le développement durable du territoire (loi Voynet]). 

��Das „Gesetz zur Stärkung der interkommunalen Kooperation“ (loi de renforcement 
de la coopération intercommunale) des Jahres 1999 soll ein Ausgleich zwischen finanziell 
bevorzugten (Vororte) und benachteiligten (Innenstädte) Stadtgebieten, aufgrund des 
Missverhältnisses zwischen Steuereinnahmen und öffentlichen Ausgaben, erreichen. Die 
Gemeinden sind zur Bildung von Gemeindeverbänden (communautés urbaines) an-
gehalten. Dabei dienen finanzielle Zuschüsse als Instrument zur Steuerung dieses 
Prozesses (vgl. Loi N° 586 du 12-7-1999 relative au renforcement et a la simplification de 
la coopération intercommunale [loi Chevenement]). 

��Das „Gesetz zur Solidarität und Stadterneuerung“ (loi de solidarité et renouvellement 
urbain) vom Februar 2000 stellt nach dem „Gesetz zur nachhaltigen Planung“ und dem 
„Gesetz zur Stärkung der interkommunalen Kooperation“ aus dem Jahr 1999 eine dritte 
entscheidende Etappe für die Gestaltung der Stadtpolitik und für deren Ausstattung mit 
neuen Instrumenten dar. Die Reform des Orientierungsgesetzes zur Stadt wird damit in 
Konkurrenz treten. Ziel ist die Erneuerung der Stadtpolitik durch eine ganzheitliche 
Behandlung der Aspekte der Stadtplanung, des Wohnungswesens und des Verkehrs unter 
Beachtung folgender drei Prinzipien: 
� Stadterneuerung soll für eine ausgeglichenere Entwicklung in den Agglomerationen 

und zur Förderung der sozialen und städtischen Mischung sorgen; 
� dabei sollen die Bewohner in den Prozess zur Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft 
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und Sozialbezüge einbezogen werden; nicht zuletzt ist dabei eine 
� Stärkung der Behörden als dem Hauptakteur dieses Programms vorgesehen. 

 
Durch das auf diesem Gesetz basierende Programm zur Stadterneuerung werden dem Staat 
spezielle Steuerungsinstrumente zur Verfügung gestellt: 
��Stadterneuerung: Es soll, unterstützt durch staatliche Sondermittel, in 50 städtischen 

Großprojekten (grands projets de ville) und in anderen Gebieten der Stadterneuerung            
(opérations de renouvellement urbain) durch gezielten Abriss und Neubau bestimmter 
Quartiersbereiche eine ausgeglichenere Verteilung von Sozialwohnungen zwischen den 
Kommunen einer Agglomeration geschaffen werden. Weiterhin müssen mit gleicher Ziel-
setzung Stadtteile in Agglomerationen mit mehr als 50.000 Einwohnern, aber mit weniger 
als 20 % Sozialwohnungsanteil, für einen baulichen und finanziellen Ausgleich sorgen; 

��Belebung des Quartierslebens durch die Unterstützung wirtschaftlicher Aktivitäten von 
Künstlern, kleinen Unternehmen und Händlern; die Erneuerung sozialer Beziehungen im 
öffentlichen Raum und die Erleichterung der Beziehungen zwischen den Bewohnern und 
Ämtern; 

��Stärkung der Präsenz der öffentlichen Ämter in den Quartieren (vgl. dossier de presse 
– 2 février 2000 concernant la loi relatif a la solidarité et renouvellement urbains). 

 
 

3.3.2 Administrativer Rahmen der Stadtpolitik 
 
Prinzipiell ist auf allen administrativen Ebenen – Staat, Region, Departement, Kommune – 
zwischen den Entscheidungsgremien und den Vertretungen der Staatsverwaltung zu unter-
scheiden. Formal erfolgt die vertikale und horizontale Abstimmung quartiersbezogener 
Stadtpolitik auf lokaler Ebene in Gremien, in denen die Regierung selbst mit ihren Vertre-
tern der regionalen, departementalen und lokalen Ebene vertreten ist, so dass eine Koordina-
tion zwischen allen Ebenen projektbezogen erfolgt (vgl. auch Abb. 13). 
 
Diese Ebenen werden im folgenden dargestellt (vgl. dazu Délégation Interministerielle a la 
ville 1999a, Guillemot 1995, van den Berg u. a. 1998). 
 
Nationale Ebene 
��Ministerien: Die auf der zentralstaatlichen Ebene angesiedelten Ministerien erarbeiten die 

Grundzüge der Politik durch die Aufstellung programmatischer Aussagen und die Bereit-
stellung von Finanzmitteln. Dabei fällt die sozialorientierte Stadtpolitik in die Aufgaben-
bereiche des Innenministeriums, des Ministeriums für Infrastruktur, Transport und Woh-
nungswesen, des Ministeriums für Umweltschutz und Raumordnung, des Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Arbeit und des delegierten Ministeriums für die Stadt. 

��Interministerielles Stadtkomitee (Comité Interministériel des Villes - CIV): Im CIV, 
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Staatssekretäre der Ministerien, die mit der Stadtpolitik verknüpft sind, organisiert. Seine 
Aufgaben sind die interministerielle Entscheidungsinstanz zur Bestimmung, Anregung 
und Koordination der Programme und Aufteilung der Gelder, insbesondere in den Berei-
chen „Stärkung der Entwicklung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens in den Städten“, „soziale Integration der benachteiligten Bevölkerung“ sowie 
„Vorsorge gegen Gewalt und Krankheit“. 

��Nationaler Städterat (Conseil National des Villes - CNV): Der CNV, dem der Premier-
minister vorsitzt, ist ein Beratungsgremium mit ca. 60 Personen (gewählte Offizielle und 
qualifizierte Personen), plaziert neben dem Premierminister. Seine Aufgaben sind die Er-
arbeitung von Vorschlägen für Studien- und Forschungsthemen entsprechend der Prioritä-
ten: Maßnahmen gegen den Prozess der sozialen Ausgrenzung, neue Organisationsformen 
vertikaler und horizontaler Koordination, Untersuchung städtebaulicher Innovationen, In-
tensivierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen sowie der Kooperation zwischen den 
Städten und zwischen Städten und ländlichen Regionen. 

��Interministerielle Stadtdelegation (Délégation Interministérielle à la Ville - DIV): Die 
DIV untersteht direkt dem delegierten Minister für die Stadt. Ihre Aufgaben sind die Ko-
ordination der Aktionen auf nationaler Ebene, die Interessenwahrnehmung des Zentral-
staats auch auf regionaler und Departementebene, die Initiierung der Umsetzung neuer 
konzertierter Handlungsmodalitäten, die insbesondere eine vertragliche Gestalt zwischen 
dem Staat, den Gebietskörperschaften und ihren örtlichen Partnern annehmen können so-
wie ein Beitrag zur Unterstützung der Organisationen und Initiativen, die vornehmlich in 
die soziale Entwicklung der Quartiere eingreifen. 

 
Regionale Ebene 
��Regionalrat (Conseil Régional): Regionale Versammlung mit gewählten Vertretern des 

Staates und der Regionalbehörde. 
��Regionalpräfekt: Vertreter des Staates auf regionaler Ebene, der die regionalen Verwal-

tungsaufgaben (zum Beispiel Mitentscheidung über die lokale Ausgestaltung der Stadtpo-
litik und deren Evaluation) wahrnimmt. Ihm zugeordnet sind unterschiedliche sektorale 
Ressorts mit staatlichen Beamten. Er wird vom Premierminister bestimmt. 

 
Departementale Ebene 
��Departementrat (Conseil Général): Er besteht aus gewählten Vertretern des Staates und 

der Departementbehörden. 
��Departementpräfekt und Unterpräfekt (in den am meisten verstädterten Regionen un-

ter der Autorität der Departementpräfekte): Vom Premierminister bestimmter Vertreter 
des Staates in den Departements, der mit der Initiierung, Animation, Koordination und 
Evaluierung der Projekte im Rahmen der Stadtverträge, der Mobilisierung und Inverant-
wortungnahme der dezentralen Ämter und der Vertretung des Staates in den Pilotkomitees 
(maîtrise d‘ouvrage) beauftragt ist. Auch ihm sind sektorale Ressorts zugeordnet. 
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Lokale Ebene 
��Kommunalrat (Conseil Municipal/Conseil de Communauté): Versammlung, die sich aus 

Vertretern der Kommunalbehörden zusammensetzt. 
 
��Bürgermeister (maire): Der Bürgermeister nimmt eine wichtige Stellung ein. Er ist Ver             

treter der Regierung auf kommunaler Ebene und bei allen Entscheidungen zur Konzepti-
on, Finanzierung und Umsetzung von Projekten beteiligt. 

 

Abbildung 13: Administrativer Rahmen der Stadtpolitik in Frankreich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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3.3.3  Die Organisation der Quartierserneuerung auf lokaler Ebene: Akteure, 
Steuerungsinstrumente, Finanzierung 

 
Der Stadtvertrag  
Funktion 
Die französische Stadtpolitik ist vertraglich organisiert. Die die Stadtpolitik bestimmenden 
Stadtverträge (contrats de ville) sind das Ergebnis der Aushandlungsprozesse von Zielen, In-
halten und Finanzierungsmöglichkeiten zwischen staatlichen und kommunalen Akteuren für 
Maßnahmen der Quartierserneuerung.  
Mit den Stadtverträgen, die in Kommunen mit Problemen sozialer und räumlicher Segregati-
on abgeschlossen werden können, verpflichten sich die beteiligten Akteure mit Beginn des 
Jahres 2000 für den Zeitraum des nationalen Wirtschaftsrahmenplans (XII. Plan) von 7 Jahren 
(2000 – 2006) auf gebietsbezogene Maßnahmen und die Festlegung und Koordinierung der 
zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel. Der Stadtvertrag ist der ganzheitliche Prozess 
der Kontraktualisierung der Stadtpolitik des XII. Plans. Aus ihm werden die Planverträge 
(contrats de plan) zwischen Staat und Regionen, die strukturpolitische Vorhaben fördern, ab-
geleitet. Dadurch ist die soziale Entwicklung der Städte nicht von der allgemeinen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt. Die Verträge arbeiten zeitparallel 
zu den Europäischen Strukturfonds. Die Finanzierung der vertraglich festgelegten Projekte 
ergibt sich durch eine Kombination ministerieller und interministerieller Fördertöpfe. Dabei 
ist einer der wichtigsten Grundsätze das Erreichen des höchstmöglichen Niveaus an Koordi-
nation. Nach der Hälfte der Vertragsdauer im Jahr 2003 ist eine erste Bilanz verbindlich fest-
gelegt (vgl. Comité interministériel des villes 1998, Circulaire du 31 décembre 1998 in Jour-
nal officiel de la République Française, janvier 1999). 
 
Stadtverträge verfolgen durch zwei neue Modalitäten der Vertragsgestaltung einen inter-
kommunalen Ansatz: Es handelt sich um Verträge für Agglomerationen mit mehr als 
50.000 Einwohnern (contrat d‘agglomeration) und um Verträge für den ländlichen Raum 
für kleine und mittelgroße Städte (contrat de pays). Der Agglomerationsvertrag stellt die öf-
fentlichen Politiken in den Dienst eines gesamträumlichen Projekts, um auf der Ebene der 
Agglomeration besser gegen die Prozesse der Segregation gerüstet zu sein (vgl. Circulaire du 
31-12-1998). 
 
Eine wichtige Änderung besteht in der Möglichkeit, durch die Stadtverträge zur stärkeren 
sozialen Mischung den gezielten Abriss und die Neuplanung von Sozialwohnungen sowie 
städtebauliche Verdichtungsmaßnahmen zu fördern. Dadurch sollen Siedlungen des sozialen 
Wohnungsbaus (HLM) attraktiver gestaltet und in Stadtteilen mit einem diesbezüglich niedri-
gen Anteil neue Sozialwohnungen gebaut werden. In besonders problembehafteten Quartieren 
können durch städtische Großprojekte (grand projet de ville - GPV) ebenfalls im Rahmen der 
Stadt- beziehungsweise der Agglomerationsverträge Erneuerungs- und Renovierungsmaß-
nahmen durchgeführt werden. Sie werden durch Sondermittel (moyens exceptionelles) 
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finanziert (vgl. Comité interministériel des villes 1999, Fédération nationale des agences 
d´urbanisme 1999, Le Moniteur N° 50 1999, Vignaud 1999). 
 
Die experimentelle Vorbereitung der neuen Generation von Stadtverträgen erfolgte zwischen 
1998 und 2000 anhand von 16 Pilotgebieten. 
 
Grundlegende Ziele der neuen Stadtverträge 
Die Stadtverträge konzentrieren sich auf drei Prioritäten: Arbeit, Sicherheit und Bildung. 
Dabei werden für eine sozialorientierte Stadtpolitik insbesondere folgende Ziele verfolgt: 
��Gesellschaftlich: Wiederherstellung sozialer Bezüge, Integration der Immigranten und 

ihrer Familien, Maßnahmen gegen Segregation; Vorsorge in den Bereichen Sucht, Krimi-
nalität/Gewalt, Bildung und Gesundheit, Stärkung der Bürgerbeteiligung (Einrichtung ei-
nes Partizipationsfonds) sowie der Gleichheit der Bürger vor der öffentlichen Verwaltung 
(Bildung, Gesundheit, Kultur) und Forcierung staatsbürgerlichen Denkens (citoyenneté); 

��Stadt- und Quartiersentwicklung: Erneuerung der Lebensbedingungen (Wohnungen), 
Aufbrechen der räumlichen Isolation der Quartiere und ausgeglichene Stadtentwicklung, 
Mobilität; 

��Ökonomisch: Förderung der lokalen ökonomischen Entwicklung und der Beschäftigungs-
politik; 

��Verfahrenstechnisch: Vereinfachung der Aufstellungs- und Finanzierungsverfahren durch 
Konzentration der Mittel. Evaluierung durch die Bildung eines Informationszentrums, das 
alle relevanten Informationen der Behörden vereint (vgl. Cavallier, Mehan 1999; Déléga-
tion interministérielle a la ville 1999b, 2000; Sueur 1998). 

 
Projekt- und themenbezogene Verträge 
Auf lokaler Ebene können für einzelne Projekte, die sich inhaltlich und fördertechnisch auf 
ein bestimmtes Handlungsprogramm beziehen, projektbezogene und themenbezogene Verträ-
ge abgeschlossen werden. Dies sind: 
��lokale Verträge zur Ausbildung (contrats éducatifs locaux), die ein neues Instrument zur 

Förderung von Maßnahmen während und der außerhalb der Schulzeit darstellen; 
��Verträge zur Sicherheit in der Stadt (contrats d’action de prévention pour la sécurité dans 

la ville – CAPS); 
��Verträge für Kleinkinder (contrats enfance), finanziert durch den Staat zur psychologi-

schen Unterstützung Jugendlicher und auch ihrer Familien (vgl. Délégation intermi-
nistérielle a la ville 1993). 

 
Aufstellung und Umsetzung der Stadtverträge 
Akteure 
Es sind drei Akteursgruppen zu unterscheiden: die Bewohner und die ihnen zuzuordnenden 
Interessenvertretungen (pulics), die Vertreter des Staates der unterschiedlichen administ-
rativen Ebenen (legitimeurs) und die Umsetzungsakteure der lokalen Politik (opérateurs) 
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aus dem öffentlichen, halböffentlichen und dem privaten Bereich.  
 
Diese Akteure arbeiten in unterschiedlichen Gremien (vgl. Holec 1998, Lang 1994): 
��Pilotkomitee des Stadtvertrags (comité de pilotage politique): Es setzt sich zusammen aus 

den Unterzeichnern und Finanzierern des Stadtvertrages (legitimeurs). Das Pilotkomitee 
stellt das Initiierungs-, Koordinierungs- und Entscheidungsgremium für die Quartierspoli-
tik (maître d'ouvrage) dar und garantiert eine umfassende Problembearbeitung und ein ko-
härentes öffentliches Handeln. 

 
��Umsetzungsgruppe (maîtrise d'œuvre urbaine et sociale - MOUS): Sie untersteht dem 

Pilotkomitee und wird von allen vor Ort intervenierenden Akteuren (opérateurs) gebildet. 
Sie regelt die Durchführung und Evaluierung des Stadtvertrags und macht weiterführende 
Handlungsvorschläge. Als Umsetzungsorgan ist es beim Pilotkomitee beteiligt. Bei der 
Umsetzung assistieren häufig Technikgruppen (groupe technique).  

 
��Lokalkommission: Sie setzen sich aus einer Reihe öffentlicher und privater Akteure 

(publics) zusammen, die im Abstimmungs- und Aushandlungsprozess die notwendigen 
Entscheidungen im Konsens treffen und durch Verbindungsgruppen im Pilotkomitee und 
durch Projektträgergruppen im MOUS vertreten sind.  

 
��Projektchef (chef de projet): Er steht mit allen Gremien in Verbindung und nimmt damit 

eine intermediäre Funktion ein. Die Umsetzungsgruppe als Exekutive ist ihm direkt zuge-
ordnet. Fast immer wird auf Quartiersebene eine ortsnahe Beratungsstelle oder ein Quar-
tiersbüro geschaffen, die als zentrale Anlaufstelle dienen. 

 
��Quartiersregie (Régie de quartier): Sie ist eine lokale, der Umsetzungsgruppe zugeordne-

te Institution zur Förderung der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung durch die Bewoh-
ner. Dadurch wird parallel zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft zur Stärkung der ge-
sellschaftlichen Integration beigetragen (1988 6 régies de quartier, 1997: 120 régies de 
quartier für 5.000 Arbeitsstellen). 
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Abbildung 14: Die Organisation der Akteure vor Ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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die Gebiete (sites prioritaires), die Bestandteil der Verträge sein sollen (Teile von Quar-
tieren, Quartier, mehrere Quartiere) auszuwählen und quartiersbezogene Programme auf-
zulegen. 

��Das Auswahlverfahren der Gebiete für die Stadtverträge wird durch die Regionalpräfek-
te auf der Grundlage von Vorschlägen der Départementpräfekte koordiniert. Wird dem 
kommunalen Antrag entsprochen, wird der Stadtvertrag mit 7 Jahren Laufzeit abgeschlos-
sen. Darin sind die Ziele, Maßnahmen und Ressourcen der lokalen Handlungsansätze und 
die Evaluierung während der gesamten Laufzeit festgeschrieben.  

��Die Umsetzung der Stadtverträge erfolgt in kommunaler Regie durch die Akteure und 
Akteursgruppen der Umsetzungsgruppe, koordiniert durch einen Projektchef. Generell 
funktioniert die Finanzierung mit einem „Hebeleffekt“. Jeder Franc des Zentralstaats in-
duziert einen Franc auf lokaler Ebene. Die Kommune (Bürgermeister) steuert demnach 50 
% der Fördergelder bei, wobei in den Großstädten auch der Stadtverband einen Beitrag 
leistet. Die Departementpräfektur übernimmt 40 – 45 % der staatlichen Finanzierung, wo-
bei die restliche Summe durch den Regionalpräfekten eingebracht wird. Welcher Akteur 
aus einem bestimmten Themenbereich welche Mittel beisteuert, ist durch die komplexen 
Aushandlungsprozesse im Rahmen der Vertragsvorbereitung im Pilotkomitee geregelt 
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(vgl. Circulaire du 31-12-1998, Délégation interministérielle a la ville 1993, Fédération 
nationale des agences d´urbanisme 1999, Gorisse, Evin 1998). 

 
Finanzielle Steuerungsinstrumente zur Umsetzung der sozialorientierten Stadtpolitik 
Zur finanziellen Unterstützung der Stadtverträge besteht eine Vielfalt an Fördermöglichkei-
ten. Sie reichen von Zinsverbilligungsprogrammen bis hin zur Unterstützung für lokale 
Beschäftigungs- und Partizipationsinitiativen. Art und Höhe der finanziellen Förderung erge-
ben sich durch eine Kombination ministerieller und interministerieller Fördertöpfe. 
 
Die Finanzierung wird durch Gemeinschaftskredite, den zwischen den verschiedenen Minis-
terien vertraglich vereinbarten Krediten und einer Reihe von spezifischen Krediten zur 
Stadtpolitik abgesichert. Darüber hinaus gibt es noch Solidaritätszuweisungen (dotation de 
solidarité urbaine – DSU) und die fiskalischen Instrumente für die Maßnahmen in den Redy-
namisierungs- und Freizonen (ZRU, ZFU). Im Rahmen der neuen Qualität der Stadtverträge 
werden einfachere und integrativere Finanzierungsmodalitäten eingeführt (vgl. Comite in-
terministériel des villes 1998, Froessler 1994). 
 
Finanzierungsinstrumente auf dem Niveau des Staatsbudgets 
� Interministerieller Fonds für Stadtpolitik (fonds interministériel d‘intervention pour la 

politique de la Ville - FIV): Als integrativer Fonds (ersetzt FSU) vereint dieser die meis-
ten Kredite des Stadtministeriums zur Finanzierung der Stadtvertäge und wird geleitet 
durch die betreffenden Departementpräfekte; 

� Partnerschaftsfonds (pot commun): Die unterschiedlichen am Stadtvertrag beteiligten 
Partner können ihre Finanzbeiträge in einem Topf bündeln. 

� Partizipationsfonds (fonds de participation des habitants – FPH): Der Fond dient der Un-
terstützung von Partizipationsinitiativen. Die Verwaltung des Fonds erfolgt durch die 
Quartiersgremien; 

� Assoziativcheques (cheques associatifs): Die Verteilung dieser Cheques an jugendliche 
Quartiersbewohner soll die Beteiligung am gemeinschaftlichen Leben und die Entwick-
lung eigener Initiativen ermöglichen; 

� Fonds für Sofortmaßnahmen für die Organisationen des sozialen Wohnungsbaus: Dieses 
Instrument ermöglicht die Verwendung für kleine bauliche Erneuerungsarbeiten; 

� Sozialmaßnahmefonds (fonds d'action sociale - FAS): Aus diesem Fond werden Subven-
tionen des Staates für immigrierte Familien ermöglicht.(vgl. Comite interministériel des 
villes 1998). 
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Bereiche der Förderung entsprechend den Prioritäten der neuen Stadtverträ-
ge 
Bildung 
� Gebiete mit besonderem Bildungsbedarf (zones d’education prioritaire – ZEP): Unterstüt-

zung der Bearbeitung sozialedukativer Probleme von Jugendlichen, hauptsächlich in den 
städtischen Vororten zur Verbesserung der Integration- und Handlungsfähigkeit der Schu-
len.; 

� Lokale Verträge zur Ausbildung (contrat éducatif local - CEL): Neues Instrument zur 
Förderung von Maßnahmen während und außerhalb der Schulzeit. Es wird im Rahmen 
von Stadtverträgen abgeschlossen. 

 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung 
� Lokalmissionen (missions locales): Eingliederung Jugendlicher in den Arbeitsmarkt; 
� Programm zur Integration und Beschäftigung in Stadtquartieren (plan local d‘insertion par 

l‘économie - PLIE). 
 
Prioritätsräume 
� Steuerbefreiungen (ausgehend vom Gesetz „pacte de ralance“ - 1996) in unterschiedlichen 

Gebietstypen:  
1. Sensible Stadtzonen (zones urbaines sensibles - ZUS): Aufhebung des Missverhältnis-

ses zwischen Wohnraum und Arbeit, unterstützt durch das ZEP-Programm.  
2. Städtische Redynamisierungszonen (zones de redynamisation urbaine - ZRU): Förde-

rung städtischer Solidarität in Gebieten mit einer hohen Zahl von Arbeitslosen und Ju-
gendlichen unter 25 Jahren. 

3. Städtische Freizonen (zones franches urbaines - ZFU): Förderung für äußerst benach-
teiligte Quartiere mit mehr als 10.000 Einwohnern, die eine hohe Bevölkerungsdichte, 
hohe Jugendarbeitslosigkeit, ein geringes Schul- und Ausbildungsniveau und einen 
Mangel an gemeindlichen Ressourcen zu verzeichnen haben.  

� Große Stadtprojekte (grands projets de ville – GPV) im Rahmen des Stadterneuerungs-
programms (Gesetz zur Solidarität und Stadterneuerung): betrifft Quartiere mit tiefgrei-
fenden Problemen und bezieht sich auf 50 große Stadtprojekte und Operationen der städti-
schen Restrukturierung (opérations de renouvellement urbain). Dabei sind drei Ziele um-
zusetzen:  
(i) Ausgeglichenere Entwicklung in den Agglomerationen und soziale und städtische Mi-

schung,  
(ii) Einbezug der Bewohner zur Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft und Sozialbezüge 

und  
(iii) Stärkung der Behörden als Hauptakteure zur Solidarität und Stadtentwicklung. Die 

Förderung besteht aus staatlichen Sonderförderkrediten. 
� Lokales Wohnbereichsprogramm (programmes locaux de l‘habitat – PLH): Das Pro-

gramm ersetzt das der „zones urbaines prioritaires – ZUP“. Seine Inhalte müssen in den 
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Stadtplanungsinstrumenten beachtet werden. 
Prävention und Sicherheit 
� Programm Stadt-Leben-Ferien (Villes-Vie-Vacances - VVV): Vorsorge gegen Gewalt und 

Förderung der Belebung benachteiligter Quartiere (um Jugendlichen in benachteiligten 
Quartieren Urlaub/Ferien zu ermöglichen); 

� Lokalverträge zur Sicherheit (contrats locaux de sécurité): Förderung von Präventions-
maßnahmen gegen Gewalt; 

� Verträge zur Sicherheit in der Stadt (contrats d’action de prévention pour la sécurité dans 
la ville – CAPS, fusioniert mit CLS): Förderung durch entsprechende Beiräte (conseils 
comunaux de prévention de la délinquance - CCPD); 

� Vereinbarungen gegen soziale Ausgrenzung (conventions locales de lutte contre 
l‘exclusion); 

� Verträge für Kleinkinder (contrats enfance): Staatlich finanziertes Programm zur psycho-
logischen Unterstützung Jugendlicher und ihrer Familien. 

 
Dezentrale Verwaltung und Bürgernähe 
� Programm dezentraler Verwaltung (Programme de gestion urbaine de proximité): Förde-

rung von lokaler Partnerschaft und Partizipation; 
� Vereinfachte Verfahren für Projekte unter 50.000 FF (vgl. Larcher 1999). 
 

Abbildung 15: Der Stadtvertrag als horizontales und vertikales Integrationsinstrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

 
Festzuhalten gilt es, dass die sozialorientierte Stadtpolitik in Frankreich für benachteiligte 
Quartiere eine Vielzahl an Förderinstrumenten vereint. Mit den Stadtverträgen steht ein 
Instrument zur Verfügung, um für quartiersspezifische Problemlagen eine räumliche Konzent-
ration der Mittel vorzunehmen. Weiterhin ist mit ihnen eine größere Flexibilität beim Mit-
teleinsatz zu ermöglichen, da sich die aktuellen urbanen Probleme nicht mit sektoralen Ansät-
zen lösen lassen. Dies wird nun noch an einem konkreten Beispiel verdeutlicht. 
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Vaulx-en-Velin (Lyon): Beispiel der französischen Stadterneuerungspolitik 

Vaulx-en-Velin ist ein Vorort im Osten von Lyon. 

Dieser hat 44.535 Einwohner und einen Sozial-

wohnungsbestand von 9.200 Wohneinheiten in ei-

ner Großwohnsiedlung mit 26.000 Einwohnern. In 

diesem Vorort hat man es mit den meisten für 

französische Vororte dieser Art charakteristischen 

Probleme zu tun. Dies sind ein hoher Wohnungs-

leerstand (im Jahr 1998: 1.500 WE), ein monoto-

nes städtebauliches Erscheinungsbild, mangelhafte 

Bausubstanz, Vandalismus, Verwahrlosung des 

Wohnumfeldes, hoher Anteil Jugendlicher (34 % 

sind unter 20 Jahren), hohe Arbeitslosigkeit (20 

%), hoher Migrantenanteil von 28 %, Mangel an 

sozialer Infrastruktur und Einzelhandel, Kriminali-

tät, Suchtprobleme, Unsicherheit der Bewohner 

und nicht zuletzt ein negatives Quartiersimage. 

Durch Unruhen und Auseinandersetzungen mit der 

Polizei in den Jahren 1981 und 1989 bekam 

Vaulx-en-Velin das Image eines typischen franzö-

sischen Vorortes (balanieue), das seine städtebau-

liche und ökonomische Entwicklung bis heute zu 

hemmen scheint. Die französische sozialorientierte 

Stadtpolitik nimmt hier ihren Ausgangspunkt. Das 

Gebiet wurde im Rahmen eines Stadtvertrags 1994 

–1999 als urbanes Großprojekt (GPU) definiert: 

Ziel war es, einen neuen sozialen, wirtschaftli-

chen, kulturellen  und städtischen Anschub, finan-

ziert durch Sondermittel (kombiniert mit den För-

derkonditionen der ZFU und ZRU), zu ermögli-

chen.  

Ein Problemschwerpunkt liegt in der Entwicklung 

des Zentrums von Vaulx-en-Velin (das zu Beginn 

des Vertrages keine nennenswerte Funktion inne-

hatte).  

Mit der Unterzeichnung des Stadtvertrages für das 

Problemgebiet wurden drei Ziele festgelegt: 

��Aufwertung der öffentlichen und privaten 

Räume, Schaffung von Zentrumsqualitäten 

sowie funktionale Mischung und damit Be-

schäftigungsmöglichkeiten; 

��Diversifizierung des Wohnungsangebotes, 

Verbesserung der Lebensbedingungen der 

Bewohner im Quartier, Schaffung eines besse-

ren Images; und nicht zuletzt 

��Verbesserung der Verwaltungs- und Quar-

tiersmanagementstrukturen. 
Mit der Durchführung dieses städtischen Projektes 

wurden die Ziele und der gemeinsame sektorüber-

greifende Handlungsrahmen zwischen dem Staat, 

der Stadt Lyon, der Gemeinde Vaulx-en-Velin, der 

Region und des Departements festgelegt. Es wurde 

eine Vereinbarung zur Problembearbeitung 

(contrat de guestion urbaine de proximite) als 

Grundlage eines ganzheitlichen lokalen Ansatzes 

der Quartierserneuerung abgeschlossen. Die Klas-

sifizierung des Gebietes als städtische Freizone 

(zone franche) machte eine einheitliche Ausrich-

tung der unterschiedlichen Maßnahmen (Stadtver-

trag, städtisches Großprojekt, Freizone) und der 

anderen sektorellen Verträge (Conseils comunaux 

de prevention de la delinquance [CCPD], Contrat 

local de securite – CLS) erforderlich. Die Organi-

sationsstruktur der beteiligten Akteure wurde auf 

ein koordiniertes und kooperatives Handeln ausge-

richtet (Einrichtung eines Pilotkomitees, einer Pro-

jektgruppe und einer ihr unterstellten Umsetzungs-

gruppe). 

Nach der Umsetzung der Handlungsprogramme 

zeigt Vaulx-en-Velin eine erheblich verbesserte 

Qualität. Der Stadtteil verfügt heute über ein ge-

mischtes Wohnungsangebot, einen Einkaufsbe-

reich, ein Planetarium, eine neue Schule, Sportinf-

rastruktur und einen öffentlichen Platz in unmittel-

barer Nähe zu einem Theater (vgl. Dossier de Col-

loque 1999, Gorisse Evin 1998, Lorthiois, Guerre 

1994). 
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3.4 Zusammenfassung  
 
Räumliche und soziale Segregationsprozesse finden sich in den meisten französischen Groß-
städten. Einen besonderen Problembereich bilden in Frankreich dabei die Vorstädte. In ihnen 
führten typische baulich-räumliche wie auch soziale Problembereiche zu kumulativen Ab-
wärtstendenzen. Baulich räumliche Probleme bezeichnen dabei im Wesentlichen große Woh-
nungsleerstände, ein monotones städtebauliches Erscheinungsbild, verbunden mit einer man-
gelhaften Bausubstanz. Vandalismus- und Verwahrlosungstendenzen des Wohnumfeldes, 
Defizite bei der öffentlichen Sicherheit, ein Mangel an sozialer Infrastruktur und Einzelhan-
delseinrichtungen und daraus resultierend ein negatives Quartiersimage sind häufig die Folge 
gewesen. Soziale Probleme sind in der Regel ein hoher Anteil Jugendlicher, eine hohe Ar-
beitslosigkeit, ein hoher Migrantenanteil sowie hohe Kriminalitätsraten oder Suchtprobleme. 
 
Die systematisch entwickelten Instrumente der französischen sozialen Stadtpolitik stellen ein 
wichtiges Mittel zur Lösung dieser lokalen, sozialräumlichen Probleme dar. Durch die spezi-
fische Organisation der französischen Planung ist – nach wie vor – eine starke Einflussnah-
me des (Zentral-)Staates auf die lokale Planung zu beobachten. Dies gilt für die Gesetzge-
bungskompetenz, die Vergabe von Finanzen und die Beteiligung an der Erarbeitung der 
Stadtverträge. Letztere sind das zentrale Steuerungsinstrument sozialorientierter Stadtpo-
litik in Frankreich. Die sozialorientierte Stadtpolitik in Frankreich vereint für benachteiligte 
Quartiere eine Vielzahl an Förderinstrumenten. Mit den Stadtverträgen steht dabei ein 
Instrument zur Verfügung, für quartiersspezifische Problemlagen eine räumliche Konzentrati-
on der Mittel vorzunehmen. Weiterhin ist mit den Stadtverträgen eine größere Flexibilität des 
Mitteleinsatzes zu ermöglichen, da sich die aktuellen urbanen Probleme immer seltener mit 
sektoralen Ansätzen lösen lassen. 
Stadtverträge sind das Ergebnis der Aushandlungsprozesse von Zielen, Inhalten und Finanzie-
rungsmöglichkeiten zwischen staatlichen und kommunalen Akteuren für Maßnahmen der 
Quartierserneuerung. Ein besonderes Merkmal bildet dabei die differenzierte legislative Ver-
ankerung der französischen Stadtpolitik, welche allerdings auch zu einer schwer durch-
schaubaren Gesetzesvielfalt geführt hat. 
 
Um zielgerichtete, auf die besonders benachteiligten Stadtquartiere orientierte Erneuerungs-
projekte schneller und flexibler realisieren zu können, wurden im Jahr 1995 durch verschie-
dene Fördergebietstypen wie „städtische Redynamisierungszonen“ oder „städtische Freizo-
nen“ eingeführt. Die Redynamisierungszonen wurden zur Förderung städtischer Solidarität 
in Gebieten mit einer hohen Zahl von Arbeitslosen und Jugendlichen unter 25 Jahren einge-
richtet. Mit den städtischen Freizonen sollte eine intensive Förderung für äußerst benachtei-
ligte Quartiere mit mehr als 10.000 Einwohnern, die eine hohe Bevölkerungsdichte, hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit, ein geringes Schul- und Ausbildungsniveau und einen Mangel an ge-
meindlichen Ressourcen zu verzeichnen haben, erreicht werden.  
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In den zurückliegenden Jahren ist in Frankreich eine Veränderung der sozialorientierten 
Stadtpolitik für benachteiligte Quartiere zu beobachten. Sie bezieht sich auf die Abfolge der 
nationalen Wirtschaftsrahmenpläne, welche die Grundlagen für die stadtpolitischen Entwick-
lungsansätze darstellen. Ziele und Instrumente der Stadtpolitik werden mit dem jeweiligen 
Beginn eines neuen Rahmenplans (und damit am Anfang einer neuen Generation von Stadt-
verträgen) an die geänderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasst 
und durch eine Vielzahl neuer Gesetze und Steuerungsinstrumente ergänzt (vgl. hierzu auch 
Abb. 12). 
 
Die französische Regierung antwortet mit dem Steuerungsinstrumentarium der Stadtverträ-
gen auf die komplexe Problemlage in den benachteiligten Stadtquartieren. Sie können als ein 
wichtiger Schritt in Richtung einer sozial und räumlich ausgeglicheneren Stadtentwicklung 
auf gesamtstädtischer Ebene verstanden werden. Sie erlauben lokalen Institutionen einen hö-
heren Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Erstellung, Aushandlung und Umsetzung quar-
tiersspezifischer Lösungsansätze.  
 
Viele Probleme werden durch die neuen Verträge aber nicht oder nicht ausreichend erkannt 
und angegangen. Gemeint ist z. B. die Beteiligung der Bürger bei den Vertragsaushandlun-
gen. Diese wird durch die starke Stellung des Bürgermeisters, seine „Rückbindung“ an die 
Politik des Zentralstaates und die oftmals undurchschaubare Anzahl an Gremien erschwert. 
Nicht zuletzt werden Aspekten einer ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung in Frank-
reich zu wenig Beachtung geschenkt (vgl. Sueur 1998, Fédération nationale des agences 
d´urbanisme 1999 a/b).  
 
Inwieweit negativ betroffene Bürger vermittelt über die „Stadtvertragskultur“ ihre Rechte auf 
dem Beschäftigungs- und Wohnungsmarkt, im Infrastrukturbereich oder im Wohnumfeld- 
oder Landschaftsbereich zuletzt auch einklagen können – um so ihre gesellschaftliche Un-
gleichbehandlung zu reduzieren – bleibt einer differenzierten Untersuchung überlassen. 
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IV. Programme der integrierten Stadtteilent-
wicklung in ausgewählten Bundesländern 
der Bundesrepublik Deutschland 

 
 
 

1. Das „integrierte Handlungsprogramm“ der Landesregierung 
in Nordrhein-Westfalen für „Stadtteile mit besonderem Er-
neuerungsbedarf“  

 
 

1.1 Entstehungszusammenhänge und Ziele des Programms 
 

Die Stadtentwicklungspolitik steht in NRW vor neuen Herausforderungen. Negative gesell-
schaftliche Entwicklungen, vor allem in den Bereichen der Arbeitsmarkt-, Wohnungs-, Ver-
kehrs-, Umwelt-, Bildungs- und Sozialpolitik und Wohnungspolitik führen zu der Konse-
quenz, dass sich kumulative Abwärtstendenzen in bestimmten Stadtteilen manifestieren (vgl. 
auch Kap. I). Es gilt, Vorkehrungen und Maßnahmen zu ergreifen, um den sich aufgrund fort-
schreitender Segregationstendenzen in den negativ betroffenen Stadtvierteln sammelnden 
benachteiligten Menschen neue Wege und Perspektiven aufzuzeigen, die ihnen eine aktive, 
gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen.  
Aufgrund der kumulativen Häufung von benachteiligenden Strukturen in bestimmten Stadt-
gebieten begann die Landesregierung NRW Anfang der 90er Jahre nach Lösungsmöglichkei-
ten zur Bekämpfung der neuartigen Segregationsphänomene zu forschen. Aus der Erkenntnis, 
dass durch eindimensionale, nebeneinander stehende sektorale Maßnahmen (z. B. im 
Bereich baulicher Stadterneuerung oder der Sozialpolitik) die vielfältigen sozioökonomischen 
Benachteiligungen nicht gemildert werden konnten, hatten mehrere Städte in NRW unabhän-
gig voneinander integrierte Ansätze zur Erneuerung ihrer Problemgebiete entwickelt. Die 
Stadt Hamm hatte bereits im Frühjahr 1993 zur integrierten Förderung und Entwicklung des 
Stadtteils Hamm-Norden das Projekt „sozial- und bewohnerorientiertes Stadtteilentwick-
lungskonzept Hamm-Norden“ beschlossen; gleichzeitig entwickelte die Stadt Duisburg Stra-
tegien zur Stabilisierung des mit ähnlichen Problemen behafteten Stadtteils Duisburg-
Bruckhausen.  
 
Beide kommunalen Handlungskonzepte gelten als Vorläuferprojekte des ressortübergreifen-
den, integrierten Handlungsprogramms NRW für „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbe-
darf“. Dieses versteht sich als ein „Präventivkonzept zur sozialen Stabilisierung und In-
tegration von Stadtteilen, die aufgrund ihrer städtebaulichen, wirtschaftlichen, infrastruktu-
rellen und ökologischen Defizite einer besonderen Erneuerung bedürfen“ (Kürpick, Zim-
mer-Hegmann 1997, S. 1). Ziel dieses Programms ist „die Stabilisierung und Aufwertung 
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schwieriger Stadtteile, um soziale Brüche in unseren Städten zu verhindern oder zumindest 
abzumildern.“ (Jasper 2000, S. 1). 
Vor den Erfahrungen der Stadtteilarbeit in Hamm oder Duisburg wurde deutlich, dass 
sektorale Politikansätze durch zentrale Bereiche, z. B. eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
aufgrund zunehmender Arbeitsplatzverluste im Montansektor, ergänzt werden müssen. Es 
wurde nach Möglichkeiten gesucht, unterschiedliche Fördertöpfe der nordrhein-westfälischen 
Ministerien zu bündeln und gezielt in die betroffenen Stadtteile zu lenken. Vor diesem 
Hintergrund wurde das Handlungsprogramm für „Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf“ initiiert, welches als eine Gemeinschaftsinitiative der Staatskanzlei, der 
damaligen Ministerien für Stadtentwicklung, Kultur und Sport (MSKS) und Arbeit, 
Gesundheit und Soziales (MAGS), des Innenministeriums (IM) und des damalige 
Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr (MSV) ins Leben gerufen und per 
Kabinettsbeschluss vom 14.05.1993 beschlossen wurde.  

 

1.2 Handlungsschwerpunkte und Fördermodalitäten 
 
Das Handlungsprogramm basiert auf einer kooperativen Vorgehensweise, die sich auf eine 
spezifische Förderpolitik des Landes NRW stützt. Es wird als integriertes Handlungskonzept 
bezeichnet, weil es Steuerungselemente und Ressourcen verschiedener Politikfelder in einer 
aufeinander abgestimmten Erneuerungsstrategie bündelt. 
 
Die wesentlichen Handlungsschwerpunkte des Programms sind:  
��ein ganzheitlicher, stadtteilbezogener Ansatz zur Lösung der örtlichen Probleme an 

Stelle isolierter und fachlich spezialisierter Problembetrachtungen: 
��die intensive Beteiligung und Aktivierung der Bewohner;  
��die Initiierung langfristig wirkender Projekte und Maßnahmen in den Stadtteilen; 
��die Vernetzung aller Aktivitäten, Akteure und Verbände vor Ort, sowie 
��die Verknüpfung der politischen Handlungsebenen (Stadtteil, Bezirk, Rat der Stadt, 

Landesregierung).  
 
Die Politikfelder, mit deren Hilfe den Abwärtstendenzen in den betroffenen Stadtteilen ent-
gegengewirkt werden sollen, setzen bei den Mängeln an, die in den Stadtteilen hauptsächlich 
vorherrschen.  
Die Verknüpfung von unterschiedlichen Handlungsansätzen zu sogenannten „Mehrzielpro-
jekten“ ist dabei die Kernstrategie des Handlungsprogramms. So sind in vielen Stadtteilen 
Vorkehrungen getroffen worden, bauliche Erneuerungsprojekte mit Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsmaßnahmen zu verknüpfen, um Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern 
die Rückkehr in eine kontinuierliche Beschäftigung zu ermöglichen. Weitere positive Rück-
kopplungen entstehen z. B. durch die Umnutzung leerstehender Gebäude für soziokulturelle 
Zwecke, wodurch gleich drei Politikfelder abgedeckt werden können: die Verbesserung der 
sozialen und kulturellen Infrastruktur durch Schaffung von neuen Angeboten, die bauliche 
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Erneuerung des Stadtteils und die Einbindung der lokalen Bewohnerschaft durch Maß-
nahmen der Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik. 
 

Abbildung 16: Zentrale Politikfelder integrierter Stadtteilerneuerung in NRW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung, nach Ruiz 1999 
 

Die Landesregierung hat im Rahmen des Handlungsprogramms eine besondere Priorität für 
die Umsetzung integrierter Konzepte für alle berührten Förderbereiche des Landes beschlos-
sen. Dabei genießen die Projekte in den Stadtteilen, die am Landesprogramm teilnehmen, 
Fördervorrang. Unter den Bedingungen finanziell angespannter Haushalte von Land und 
Kommunen sind das integrierte Handlungskonzept und der gebündelte Einsatz von Förder-
möglichkeiten ein Weg für einen effizienteren Mitteleinsatz und somit einen sparsameren 
Umgang mit finanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand. Alle beteiligten Ressorts wurden 
daher zur Mitarbeit im Sinne einer prioritären Förderung für die betroffenen Stadtteile in 
diesem Programm verpflichtet. Die Grundidee, gezielt, koordiniert und schnell wirksame Si-
tuationsverbesserungen zu erzielen, soll durch eine Flexibilisierung vorhandener Förderin-
strumentarien und -modalitäten bezogen auf die ausgewählten Stadtteile erreicht werden. 
Dabei sollen durch neue Formen der Zusammenarbeit Synergieeffekte, die auf alle Hand-
lungsfelder ausstrahlen, geschaffen werden. Aus der Städtebauförderung fließen z. B. Mittel 
für Wohnumfeldverbesserungen, Umnutzung leerstehender Gebäude und Brachflächenrecyc-
ling in die Stadtteile, in denen das Programm angewandt wird. Als Besonderheit werden aber 
auch Maßnahmen, die über den eigentlichen Rahmen der Städtebauförderung hinausgehen, 
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unterstützt. Dies gilt z. B. für besondere Formen des Stadtteilmanagements und der Bewoh-
neraktivierung sowie die soziokulturelle Aufwertung der einzelnen Stadtteile.  
Eine besondere Form der Förderung wurde durch den sogenannten Kombi-Erlass „Arbeit-
marktpolitik und Stadterneuerung“ geschaffen. Durch diese Kombination wird Maßnah-
men, die zu mindestens 20 % der Gesamtkosten mit Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen verbunden sind, ein 
Fördervorrang eingeräumt. Dieser Erlass stellt somit ein wichtiges Instrumentarium integ-
rierter Stadterneuerung in Nordrhein-Westfalen dar.  
 
Da die Stadtteile des Programms in der Regel durch eine besonders hohe Arbeitslosigkeit ge-
kennzeichnet sind, kommt auch der aktiven Arbeitsmarktpolitik eine besondere Bedeutung 
zu. Hier haben sich lokale Beschäftigungsgesellschaften als wichtiger Akteur etabliert. Die 
zentrale Vorgehensweise besteht darin, dass Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosen- oder 
Sozialhilfe zu Lohnkostenzuschüssen umgewandelt werden, die es den Beschäftigungsge-
sellschaften ermöglichen, zielgruppenbezogene und im Fall des Handlungsprogramms integ-
rierte Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte durchzuführen. 
So werden z. B. im Bereich der Wirtschaftsförderung gebietsbezogene Förderungsstrategien 
durchgeführt. Dies betrifft auch die Stärkung lokalökonomischer Verbesserungsstrategien, 
die als neues stadtteilbezogenes Tätigkeitsfeld durch das Land NRW unterstützt werden (vgl. 
hier z. B. die Modellprojekte „Büro für lokale Wirtschaftsentwicklung“ in Duisburg-Marxloh 
oder Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord). 
 
 

1.3 Akteure, Vernetzung der Akteure und Programmsteuerung 
 
Die verschiedenen beteiligten Programmakteure des Landes, der Stadt und des Stadtteils müs-
sen sowohl innerhalb als auch zwischen den einzelnen räumlichen und administrativen Ebe-
nen kooperieren, um dem hohen Anspruch einer integrierenden Vorgehensweise gerecht zu 
werden (vgl. auch Abb. 17 zur Verdeutlichung dieser horizontalen und vertikalen Koopera-
tion und der zu den unterschiedlichen Ebenen gehörenden Steuerungsinstanzen. 
 
 

1.3.1 Programmsteuerung auf Landesebene  
 
Die interministerielle Arbeitsgruppe (INTERMAG) ist für die koordinierte Umsetzung, in-
tegrierte und zielgenaue Förderung der kommunalen Handlungskonzepte zuständig. Zur 
genauen Aufgabendefinition heißt es: „Der INTERMAG obliegen die Entscheidung über 
Aufnahme von Stadtteilen in das Programm sowie die Abstimmung und Koordination der 
Förderprogramme und Öffentlichkeitsdarstellung der beteiligten Ressorts“ (Kabinettsbe-
schluss von 28.10.1997, in: Jasper 2000, S. 4). Um den zielgenauen Einsatz von Fördermitteln 
abzustimmen und gegebenenfalls zu verbessern, berät die INTERMAG die maßnahmenbezo-
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genen Förderprogramme und Finanzierungskonzepte aller beteiligten Ressorts. Dabei haben 
die Entscheidungen der INTERMAG allerdings nur empfehlenden Charakter. 
Die interministerielle Arbeitsgruppe INTERMAG entscheidet über die Aufnahme in das 
Handlungsprogramm; diese Entscheidung wird durch die jeweilige Bezirksregierung umge-
setzt. Letztere bearbeitet die Anträge der Kommunen als Vorschläge zum Stadterneuerungs-
programm und ist als Bewilligungsbehörde für die finanzielle Abrechnung zuständig. Feder-
führendes Ministerium des Handlungsprogramms ist das heutige Ministerium für Arbeit und 
Soziales, Stadtentwicklung, Kultur und Sport (MASSKS). Die Kommune ist als Antragsteller 
und Zuwendungsempfänger zuständig für die Umsetzung ihrer integrierten Handlungs-
konzepte und hat je nach finanzieller Situation einen Eigenanteil (durchschnittlich 20 % der 
Projektkosten) an den Projekten zu zahlen.  
 
Abbildung 17: Programmsteuerung auf unterschiedlichen Handlungsebenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
 

1.3.2 Kommunale und stadtteilbezogene Prozesssteuerung9  
 
Auf der Kommunalebene hat sich durch die Erfahrungen des Programms herausgestellt, dass 
die Initiierung einer ämterübergreifenden Arbeits- bzw. Lenkungsgruppe für den An-
fangsprozess des integrierten Handlungskonzeptes und darüber hinaus eine wichtige Voraus-
setzung für eine kooperative Verwaltungszusammenarbeit darstellt. Zur weiteren Abwick-
lung des Handlungskonzeptes hat sich ein/e federführende Behörde bzw. Verantwortlicher 
                                                 
9  mit Organisationsbeispielen aus Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord, seit 1995 Stadtteil mit besonderem 

Erneuerungsbedarf in NRW und Modellgebiet für das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt“ 
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innerhalb der Verwaltung, die/der als Ansprechpartner und Koordinator die ämterübergrei-
fende Arbeit sicherstellt, als erforderlich herausgestellt. 
 
Die Projektorganisation auf der Stadtteilebene wurde von der Landesregierung nicht festge-
legt, da der jeweils am besten geeignete, lokale Ansatz von den örtlichen Verhältnissen ab-
hängig ist. Starre Vorgaben widersprechen dem integrierten, stadtteilbezogenen Handlungsan-
satz des Programms. In den 31 Stadtteilen des Handlungsprogramms haben sich unterschied-
liche Organisationsstrukturen (Trägerschaft, federführendes städtisches Fachamt, externe 
Büros als Dienstleister) herausgebildet. So arbeiteten z. B. in Duisburg-Marxloh bis zum Jahr 
1999 das „Stadtteilprojekt“, welches für Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im 
Stadtteil verantwortlich war, sowie die „Entwicklungsgesellschaft Marxloh mbH“ als Sanie-
rungsträger für die bauliche Aufwertung des Stadtteils zusammen an einem integrierten An-
satz. Nicht zuletzt ist in Gelsenkirchen Bismarck/Schalke-Nord seit 1995 ein dem Stadtpla-
nungsamt unterstelltes Stadtteilbüro vor Ort für die Umsetzung des integrierten Handlungs-
konzeptes verantwortlich. Gemeinsam ist all diesen lokalen Stadtteilorganisationen eine Ver-
netzung der wesentlichen Akteure des Stadtteils durch die lokale Koordination der Akti-
vitäten. 
 

Abbildung 18: Kommunale Akteure integrierter Handlungsstrategien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Voraussetzung für die Stadtteile, im Rahmen des Handlungsprogramms prioritär gefördert zu 
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nen Defizite und des aktuellen Handlungsbedarfs das Vorlegen eines integrierten Hand-
lungskonzeptes, das von der Kommune für die zukünftige Entwicklung des Stadtteils aufge-
stellt und vom Rat der Stadt beschlossen werden muss. Unabdingbar ist aber auch eine Orga-
nisationsregelung für die Umsetzung des Programms als lokale Prozesssteuerung in den 
Stadtteilen.  
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Die Abb. 19 zeigt als Beispiel einer solchen Organisationsregelung einen Überblick über die 
Organisationsstruktur des Stadtteilprojektes in Gelsenkirchen Bismarck/Schalke-Nord. Die 
drei Träger des Stadtteilmanagements (Stadtteilbüro, Büro für Wirtschaftsentwicklung, 
JULIUS B) sind dort Dezernaten bzw. dazugehörigen Ämtern unterstellt (Planungs-, Bau- 
und Umweltdezernat bzw. Stadtplanungsamt, Kultur-, Bildungs- und Jugenddezernat bzw. 
Jugendamt sowie Wirtschaftsförderungdezernat bzw. Amt für Wirtschaftsförderung). Das 
Stadtteilbüro erarbeitet – entsprechend den Anforderungen des Handlungsprogramms NRW 
und der Bezirksregierung Münster zur Bewilligung der Mittel für das Stadtteilprogramm – die 
jährlichen Förderanträge, die zunächst in diversen Ausschüssen und in der 
Bezirksvertretung vorberaten und dann durch den Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen 
werden.  
 

Abbildung 19: Organisationsstruktur des Stadtteilprojektes Bismarck/Schalke-Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Kemper 2000  
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Programmkoordination wahrnimmt, gewährleistet. Diese Arbeit wird zumeist von Stadtteil-
büros geleistet, die in einem gemeinwesenorientierten Handlungsansatz als Motor des Erneu-
erungsprozesses fungieren und auch die Bewohneraktivierung sicherstellen.  
 

Handlungsansatz des Stadtteilbüros in Bismarck/Schalke-Nord  
Das Stadtteilbüro versteht sich als Anlaufstelle für 
die Bewohner im Programmgebiet, da der 
Anspruch, Bürger beteiligen und aktivieren zu 
wollen, am ehesten durch die Arbeit vor Ort 
gewährleistet werden kann. Dort werden die 
integrierten Projekte im Rahmen des 
Stadtteilprogramms entwickelt und koordiniert. 
 
Die Aufgaben des Stadtteilbüros im 
Gesamtüberblick: 
1. Koordinierung des Stadtteilprogramms:  
��Projektsteuerung des integrierten Handlungs-

konzeptes; 
��Entwicklung von integrierten Projekten in den 

zentralen Handlungsfeldern;  
��Begleitung der Projektdurchführung; 
��Vertragswesen, Beauftragung von 

Planungsbüros;  
��Bewohneraktivierung;  
��Vernetzung der Akteure in Arbeitskreisen, 

Runden Tischen, Jour-Fixe). 
2. Beantragung von Fördermitteln   
��Zusammenstellung der jährlichen 

Maßnahmebündel in Abstimmung mit den 
lokalen Akteuren und den städtischen  
Fachämtern; 

��Vorbereitung und Weiterleitung der Förder- 
anträge an die Bezirksregierung und Landes-
ministerien, insbesondere bezogen auf die 
Städtebauförderung; 

��Mitarbeit bei der Förderantragstellung anderer 
Fachämter und Träger; 

��Erarbeitung von Vorlagen für den Verwal-
tungsvorstand und die politischen Ausschüsse, 
und 

��Haushalts- und Rechnungswesen. 
3. Öffentlichkeitsarbeit 
��Organisation der stadtteilprogramm- und 

projektbezogenen Pressearbeit, in Abstim-
mung mit der städtischen  Pressestelle; 

��Vorträge und Führungen durch die Projekte.  
 
Die Anforderungen zur Umsetzung des 
Handlungsprogramms für Stadtteile mit 
besonderem Erneuerungsbedarf verlangen nach 
integrierten Projekten, die Synergieeffekte 
zusammen mit anderen Bereiche entfalten. In 
Bismarck/Schalke-Nord werden im Rahmen des 
Stadtteilprogramms folgende Leitziele verfolgt: 
��Bewohnerbeteiligung und -aktivierung (quar-

tiers-, projekt- und zielgruppenbezogen); 
��Stützung und Entwicklung von 

Selbstorganisation der Bewohner;  
��Verknüpfung von Stadterneuerung und 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaß-             
nahmen; 

��Aufwertung des Wohnungsbestandes;  
��Schaffung neuen, bedürfnisorientierten 

Wohnraums; 
��Förderung der lokalen Ökonomie; 
��Verbesserung der sozialen und kulturellen 

Infrastruktur und der sozialen Hilfsangebote 
sowie 

��Vernetzung der vorhandenen Stadtteilaktivi-                                 
täten und Schaffung neuen Raumes für 
Freizeitaktivitäten.  

 
(vgl. Kemper 2000) 
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Wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des integrierten Ansatzes ist die Vernetzung 
der lokalen Planungsakteure. Zu nennen sind hier Wohnungsgesellschaften, lokale Unter-
nehmen und Industrien, Einzelhändler, Bewohnergruppen, Vereine, soziale Dienste etc.  
Die politische Akzeptanz der Stadtteilarbeit wird durch die Bildung eines Gremiums mit den 
Schlüsselpersonen und weiteren wichtigen Akteuren im Sinne einer koordinierten und effi-
zienten Arbeit vor Ort gesichert. Dies wird in Bismarck/Schalke-Nord durch einen eigens 
gegründeten Arbeitskreis sichergestellt. 
 

AK Bismarck/Schalke-Nord 

Als wichtiges Steuerungselement zum 
regelmäßigen Austausch aller in 
Bismarck/Schalke-Nord tätigen Akteure soll der 
Arbeitskreis Bismarck/ Schalke-Nord zu einer 
Verfestigung der Zusammenarbeit der beteiligten 
städtischen Ämter, der örtlichen Stadt- und Be-
zirksverordneten und aller wichtigen Akteure und 
Schlüsselpersonen führen. Im AK werden aktuelle 
Gebietsentwicklungen besprochen, Schwerpunkt-
themen diskutiert, Termine abgestimmt. Es findet 

ein Austausch zu laufenden und geplanten 
Projekten des Stadtteilprogramms statt, Projekte 
werden vorgestellt und diskutiert. Weitere 
Schwerpunkte des AKs sind:  
��Austausch von Informationen und Erfahrun-

gen, 
��Vorberatung der jährlichen Stadtteilprogram-

me und 
��Hinweise auf Stadtteilveranstaltungen. 

 

Abbildung 20: Aufgaben und Teilnehmer des AK Bismarck/Schalke-Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Kemper 2000  
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Kontinuität der Stadtteilarbeit gewährleistet werden. Des weiteren können eventuell auftre-
tende Schwierigkeiten und Probleme im Vorfeld der Projekte beseitigt werden, in dem sie auf 
ihre Förderfähigkeit überprüft werden. In Bismarck/Schalke-Nord sind dies die Projektsteue-
rungssitzungen (vgl. ebd.). 
 

Projektsteuerungssitzungen in Bismarck/Schalke-Nord  

Seit 1996 werden zur Abstimmung der Strategie 
der Projekte und der Förderung regelmäßige 
Projektsteuerungssitzungen mit dem MASSKS 
und der Bezirksregierung Münster durchgeführt. 
Sie werden vom Stadtplanungsamt bzw. vom 
Stadt-teilbüro organisiert und vom Bau-, Umwelt- 
und Planungsdezernenten geleitet. Regelmäßige 
Teilnehmer sind Vertreter des MASSKS und der 

Bezirksregierung Münster, die Dezernenten der an 
den Projekten beteiligten Stadtämter und deren 
Amtsleiter, das Stadtteilbüro sowie Vertreter der 
Internationalen Bauaustellung Emscher Park 
(IBA), des Instituts für Landes- und 
Stadtentwicklungs-forschung des Landes NRW 
(ILS) und der Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung  (G.I.B.) aus Bottrop.  

 

Abbildung 21: Aufgaben und Teilnehmer der Projektsteuerungssitzungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Kemper 2000  
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Zu den Fördermodalitäten auf Stadtteilebene seien einige kurze Beispiele erwähnt: So wird 
das Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-Nord aus Städtebauförderungsmitteln des Ministeriums 
für Arbeit und Soziales, Stadtentwicklung, Kultur und Sport (MASSKS) finanziert. Das Büro 
für Wirtschaftsentwicklung, ein Modellprojekt zur Förderung der lokalen Ökonomie in Bis-
marck/Schalke-Nord, wird aus Mitteln zweier Ministerien (Städtebauförderung des 
MASSKS und Wirtschaftsförderung des Ministeriums für Wirtschaftsförderung des Minis-
teriums für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr [MWMTV]) gefördert. Der 
Umbau des Lahrshofes10 wird im Rahmen eines Fördermixes realisiert, indem Mittel aus der 
Städtebauförderung, der Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung und der Ge-
sundheitsvorsorge (des Ministeriums für Familie, Jugend und Frauen - MFJFG) gebündelt 
werden. 
 
Besonders wichtige und wesentliche Beiträge zu einer integrierten und bewohnerorientierten 
Erneuerung der Stadtteile bilden entsprechende Aktivierungs- und Beteiligungsverfahren 
für die lokale Bewohnerschaft, die sich von den üblichen Beteiligungsstrategien abgrenzen. 
Da sie die eigentlichen Adressaten der Erneuerungsbemühungen darstellt, können integrierte 
Ansätze nur funktionieren, wenn man die Bevölkerung der Stadtteile aktiv in den Erneue-
rungsprozess einbindet. 
 
 

1.4 Zusammenfassung und Ergebnisse 
 
Das Programm für „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ in Nordrhein-Westfalen 
bildete im Jahr 1993 die erste Landesinitiative in der Bundesrepublik Deutschland, um sozial-
räumlichen Segregations- und Spaltungstendenzen in den Großstädten entgegenzuwirken. 
Symptomatisch stehen für die räumliche Verteilung sozial und ökonomisch benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen verschiedene Gebietstypen, die in Nordrhein-Westfalen mit dem Beg-
riff „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ bezeichnet werden. Entsprechende Ge-
bietsentwicklungen stehen in einem engen Zusammenhang mit den Problemen altindustriali-
sierter Lebensräume, mit der Modernisierung  der Gesellschaft und damit verbundenen Dein-
dustrialisierungsprozessen.   
 
Die Folgen dieses Strukturwandels werden in den Städten des Ruhrgebietes besonders deut-
lich. In diesem Raum ist auch eine Konzentration der am Landesprogramm teilnehmenden 
Stadtteile zu beobachten. Das Zusammenwirken von verschiedenen sozialen, ökologischen, 
ökonomischen und baulichen Probleme führt zu einer räumlichen Konzentration von benach-
teiligenden Strukturen. Generell lässt sich festhalten, dass mangelhafte städtebauliche Quali-
täten (schlechte Bausubstanz, monotones Erscheinungsbild, hohe Verdichtung und defizitäre 

                                                 
10 der Lahrshof ist ein denkmalgeschützter ehemaliger Bauernhof in Bismarck, der durch integrierte Beschäfti-

gungs- und Qualifizierungsprojekte zu einem Gesundheitshaus, einer Kindertagesstätte sowie einem Stadtteil-
café umgebaut wurde. 
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Infrastruktur) und unausgewogene Sozialstrukturen (hohe Arbeitslosigkeit, hoher Sozialhilfe-
empfängeranteil, hoher Migrantenanteil) den besonderen Grad der Benachteiligung in diesen 
Stadtteilen definieren.  
Das Landesprogramm versucht nun, durch eine Bündelung von finanziellen, fachlichen und 
menschlichen Ressourcen sowie die Verknüpfung von unterschiedlichen Steuerungsansätzen 
zu sogenannten „Mehrzielprojekten“ positive Effekte in den Stadtteilen zu erzeugen. Ziel 
des Programms ist die Stabilisierung und Aufwertung schwieriger Stadtteile, um soziale Brü-
che in den Städten zu verhindern oder zumindest abzumildern. Mit differenzierten Organisati-
onsregelungen vor Ort durch Stadtteilbüros, die für die Entwicklung von „integrierten Pro-
jekten“ und die Koordination des Erneuerungsprozesses zuständig sind, mit der Einbeziehung 
der lokalen Akteure zu stadtteilbezogenen Netzwerken sowie mit der Aktivierung und Be-
teiligung der Bewohner der Stadtteile sind die wesentlichen Steuerungsinstrumente der loka-
len Entwicklungspolitiken benannt.  
Zur Umsetzung der festgelegten Ziele hat die Landesregierung im Rahmen des Handlungs-
programms eine besondere Priorität für die Umsetzung integrierter Konzepte für alle berühr-
ten Förderbereiche des Landes beschlossen. Dabei genießen die Projekte in den Stadtteilen, 
die am Landesprogramm teilnehmen, Fördervorrang. 
 
 
Einschätzungen der Umsetzung des Landesprogramms  
 

Zumindest zwei Aspekte bestimmen unsere Einschätzung der Umsetzung: Der erste Aspekt 
beinhaltet eine vergleichende Betrachtung der im Landesprogramm vernetzten Politikebenen 
(Land – Kommune – Stadtteil), unter dem zweiten Aspekt werden die einzelnen „Stadtteile 
mit besonderem Erneuerungsbedarf“ nach Ausgangs- und Rahmenbedingungen, den Hand-
lungsfeldern im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes, den Organisationsregelungen 
und Steuerungsinstrumenten vor Ort sowie nach dem Umsetzungsstand der Stadtteilpro-
gramme beleuchtet. 
 
 
Stadtteilprogramme  
 
Tendenziell wird aus den einzelnen Stadtteilen eine inhaltliche Doppelstrategie signalisiert: 
Diese beinhaltet zum einen eine Ausrichtung auf baulich-investive Maßnahmen. Zum ande-
ren zielt eine Vielzahl sozialintegrativer Projekte auf die Verbesserung der soziokulturellen 
Lebenssituation der Bewohner in den Stadtteilen. Von besonderer Wichtigkeit sind in den 
einzelnen Stadtteilen „Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen“, die mit den je-
weiligen Projekten der Stadtteilprogramme verbunden sind (dies gilt z. B. für Gelsenkirchen 
Bismarck/Schalke-Nord, wo nahezu alle baulich-räumlichen Projekte des Stadtteilprogramms 
mit Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft werden konnten (vgl. Kemper 
2000)). Eine detaillierte Analyse bezüglich der Vermittlungsquoten von Qualifizierungsteil-
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nehmern nach Beendigung einer Maßnahmen ist unserem Informationsstand nach aufgrund 
unzureichender statistischer Erhebungen auf der Stadtteilebene zur Zeit nur unzureichend 
möglich. 
Als herausragende Akteure haben sich auf der Quartiersebene die beteiligten Schulen ent-
wickelt. Sie sind häufig in Projekten, die sich auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen 
vor Ort beziehen, eingebunden. Einen weiteren Schwerpunkt in entsprechenden Netzwerken 
machen Migrationsprojekte aus. Projekte für Frauen und alte Menschen folgen diesen 
Schwerpunktsetzungen. 
 
 
Die organisatorische Ebene  
 
Im Prinzip bildeten sich in den Stadtteilen drei unterschiedliche Organisationstypen heraus. 
Dies sind: 
��verwaltungsorientierte Organisations- und Steuerungsformen, die übergeordnet von 

der Fachämterebene aus den Erneuerungsprozess eines Stadtteils in Gang bringen und 
vollziehen; 

��ein netzwerkförmiges Stadtteilmanagement (mit unterschiedlicher Trägerschaft, z. B. 
durch Stadtplanungs- oder Sozialämter) als dezentrale Steuerungsinstanz, welches vor Ort 
arbeitet und die integrierten Handlungskonzepte mit den beteiligten Akteuren gemeinsam 
entwickelt, und nicht zuletzt 

��akteursbezogene Kooperationen, die über alle Ebenen die beteiligten Akteure partner-
schaftlich vernetzen. 

 
Letztere Organisationsform scheint sich hinsichtlich der Ziele des Landesprogramms als ef-
fektiv und effizient herauszustellen. Diese Einschätzung verweist aber auch auf die Notwen-
digkeit, dass in diesem Zusammenhang ein dezentrales Steuerungsnetzwerk – vgl. die 
Stadtteilbüros – entwickelt werden muss, in dem und mit dem die aufgabenspezifischen Ko-
operationen gelenkt und gesteuert werden. 
 
 
Bündelung der Ressourcen 
 
Bei der Umsetzung des Handlungsprogramms scheint unserer Einschätzung nach eine relati-
ve Trägheit bezüglich der aufgabenorientierten Bündelung unterschiedlicher Fördertöpfe 
(etwa der Sondermittel und der Mittel für Pflichtaufgaben) zu bestehen. Diese relative Träg-
heit ist möglicherweise am ehesten durch ein aufgabenspezifisches und bürgernahes Stadt-
teilmanagement mit tiefgestaffeltem Know-how zu überwinden. Sie bezieht sich nach unse-
ren Erfahrungen aber auch auf das politisch-administrative System der beteiligten Kommu-
nen, deren Vertreter in Politik und Fachämtern den integrierten Gedanken des Handlungspro-
gramms teilweise nicht in dem erforderlichen Umfang verinnerlicht haben. 
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Weiterentwicklungen 
 
Die systematische Einbindung von privatwirtschaftlichem Engagement, die Entwicklung 
von public-private-partnerships, die Aushandlung von Stadtteilverträgen oder die Ein-
richtung öffentlicher Wettbewerbe um Fördermittel (als neue Programmbestandteile, wie 
wir sie in den Kapiteln über die Niederlande, England und Frankreich dargestellt haben) sind 
Steuerungselemente, die unserer Einschätzung nach im Rahmen des Handlungsprogramms 
noch weiterentwickelt und stärker berücksichtigt werden könnten. Dazu zählen nicht zuletzt  
ein kontinuierliches Berichtswesen und differenzierte Monitoring- und Evaluierungsverfah-
ren, die prozessbegleitend eingesetzt werden sollten. 
Dies wird auch in der Umsetzungsanalyse, mit der das Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung des Landes NRW (ILS) im Jahr 1999 von der Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen betraut wurde, vorgeschlagen. Die Ergebnisse der Umsetzungsanalyse des inzwi-
schen sechs Jahre laufenden nordrhein-westfälischen Handlungsprogramms sollen im Oktober 
2000 veröffentlicht werden. 
 
 
Möglichkeiten und Grenzen 
 
Nach unseren Beobachtungen konnten sich durch die integrierten Handlungskonzepte vor Ort 
in vielen Bereichen selbsttragende Strukturen entwickeln. Durch die Wirkungskraft des 
Programms ist vielerorts die Möglichkeit entstanden, im Sinne einer kontinuierlichen Erneue-
rung langfristig wirkende Maßnahmen und Projekte zu initiieren. Stadterneuerung wird 
demnach – das scheint ein Zwischenerfolg zu sein – nicht mehr als zeitlich begrenzte, son-
dern zunehmend als eine Daueraufgabe akzeptiert.  
 
Selbstverständlich können auch in Nordrhein-Westfalen die durch den Strukturwandel bzw. 
den Modernisierungsprozess der Gesellschaft entstandenen Probleme mit dem Programm für 
„Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ nicht annähernd gelöst werden. Dennoch 
konnte durch dieses neue vertikal und horizontal wirkende Steuerungsnetzwerk zumindest 
eine Verschärfung sozialer Ungleichheiten auf der städtischen Ebene verhindert werden. 
Nicht zuletzt konnten viele negativ betroffene Bürger durch diesen klientelgenaueren Hand-
lungsansatz den Eindruck gewinnen, dass Politik und Verwaltung sich zunehmend ihrer Prob-
leme annehmen.  
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2. Sozialintegrative Stadterneuerungsprogramme in Hamburg 
 

 

2.1 Rahmenbedingungen 
 
Die Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungspolitik muss sich in Hamburg – trotz einer im 
Vergleich zu anderen Bundesländern guten Wirtschaftslage – den zunehmenden räumlichen 
Polarisierungs- und Spaltungstendenzen innerhalb der Gesellschaft stellen. Demzufolge sind 
weniger die baulichen Aufgaben, als vielmehr die Folgeprobleme der ökonomischen Um-
strukturierungsprozesse zu bewältigen.  
 
Die Standortpolitik der Hansestadt Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre hatte zumindest 
kurzfristig zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit und zu einer Steigerung der regionalen Pro-
duktivität durch die Ausrichtung auf zukunftsträchtige Wirtschaftsstrukturen geführt. Der 
Strukturwandel der Hamburger Wirtschaft hat aber vor allem jene Arbeitsplätze im gewerb-
lich-industriellen Sektor vernichtet, die nur geringe Qualifikationen voraussetzten (vgl.     
Alisch 1999).    
Neben diesen ökonomischen Faktoren hat die Wiederentdeckung innerstädtischen Wohnens 
Anfang der 90er Jahre auf dem Wohnungsmarkt der Hansestadt Hamburg zu starken Ver-
drängungsmechanismen geführt. Bildeten die nicht modernisierten Altbauquartiere mit rela-
tiv preisgünstigen Wohnungen noch bis Mitte der 80er Jahre eine Nische für Haushalte mit 
niedrigen Einkommen, für Migranten und andere auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen, führte die Verknappung preisgünstigen Wohnraums durch Sanie-
rungs- und Modernisierungsmaßnahmen mit entsprechender Mietpreissteigerung oder die 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu einer selektiven Verdrängung (Gentrifi-
zierung) der ehemaligen Mieter – zunehmend in Richtung der (noch) gebundenen Sozial-
wohnungsbestände (vgl. Schubert 1999). 
 
Die Zielebenen der Stadterneuerungspolitik im Stadtstaat Hamburg haben sich demzufolge 
auf eine Politik des sozialen Ausgleichs umorientiert. Zentral hierfür sind die 
��Sicherung und Schaffung preiswerten Wohnraums, Verhinderung der Verdrängung von 

Bewohnern und die Erreichung gemischter Bewohnerstrukturen, sowie 
��Arbeitsplatzsicherung, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Förderung der lokalen Ökonomie 

und die Qualifizierung von Arbeitsuchenden. 
 
Der aktuelle integrierte Handlungsansatz der „Sozialen Stadtentwicklung“ hat in Hamburg 
mit dem Pilotprogramm zur Armutsbekämpfung („Zusätzliche Maßnahmen gegen Armut als 
Bestandteil sozialer Stadtentwicklung“) ein Vorläuferprogramm, mit welchem die Stadt im 
Zeitraum von 1994 bis 1998 neue Ansätze der Stadtentwicklungspolitik in acht ausgewählten 
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Stadtteilen erprobt hat. Insofern sind über einen längeren Zeitraum bereits umfassende Erfah-
rungen mit dem Handlungsansatz, wie ihn auch das Programm „Die soziale Stadt“ aktuell 
verfolgt, gemacht worden. 
 
 

2.2 Programm zur Armutsbekämpfung 
 

Ziel des Programms war es, in acht Pilotgebieten der Stadt einen Beitrag zur Armutsbe-
kämpfung zu leisten und selbsttragende wirtschaftliche und soziale Strukturen zu entwi-
ckeln. Die federführende Hamburgische Stadtentwicklungsbehörde (STEB) stellte für die 
Projektarbeit in den Pilotgebieten in einem Zeitraum von vier Jahren 40 Mio. DM gesonder-
te Haushaltsmittel zur Verfügung.  
Zur Zielerreichung wurde ein besonderer Wert auf die Handlungsfelder „Wohnen und Arbei-
ten“ sowie „Kooperation und Beteiligung“ gelegt. Mit dem Programm sollten auf der Quar-
tiersebene vor allem „wirkungsvolle Beschäftigungseffekte ausgelöst und die Lebensbedin-
gungen in den benachteiligten Stadtteilen verbessert werden.“ (Freie Hansestadt Hamburg 
1994). Mittels eines innovativen Ansatzes, der auf die Kooperation von staatlichen Stellen 
und des privaten Sektors angelegt war, sollte die Schaffung einer leistungsfähigen und quar-
tiersnahen Wirtschaftsstruktur, die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, die Erhaltung 
preiswerten Wohnraums und die Schaffung von Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren in 
allen Fragen der unmittelbaren Planung für die Bewohner erreicht werden. Ähnlich dem 
nordrhein-westfälischem Handlungsprogramm für Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf wurden dabei quartiersbezogene baulich-investive Maßnahmen mit 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten und der Wirtschaftsförderung verknüpft 
(vgl. Schubert 1998).  
Das wesentliche Charakteristikum der Hamburger Vorgehensweise war in der klaren Quar-
tiersorientierung des Rahmenprogramms zu sehen. Organisatorisch lagen ihm zwei tragen-
de Säulen zugrunde: Die Rahmenebene bestand aus der federführenden Stadtentwicklungs-
behörde, anderen relevanten Fachämtern sowie den unterschiedlichen Stadtbezirken. Die 
„Vor-Ort-Ebene“ setzte sich aus den sogenannten „Projektentwicklern“ sowie den lokalen 
Kooperationspartnern, Politikern und Initiativen zusammen.  
 
 

2.2.1 Organisationsstruktur des Programms auf Senats- bzw. Stadtebene 
 
„Die Stadtentwicklungsbehörde hatte als federführende Behörde die Aufgabe der Mitteldis-
position, die Begleitung und Organisation der prozessbegleitenden Evaluation, die Unter-
stützung der Projektentwickler durch gezielte Informationen und Fortbildungen (Ham-
burger Entwicklungsforen) sowie die Koordinierung der Fachpolitiken auf der Pro-
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grammebene“ inne (Alisch 1999, S. 105). Da der zu verfolgende integrierte Ansatz ein neues 
Handlungsfeld für die Hamburgische Stadtentwicklungspolitik darstellte, wurden von der 
Stadtentwicklungsbehörde Informationen, die für die Umsetzung des Rahmenkonzeptes in 
den Pilotgebieten hilfreich sein konnten, zusammengestellt und handlungsorientiert in einer 
„Werkstattreihe Solidarische Stadt“ herausgegeben. 
 
Die Hamburgischen Entwicklungsforen waren zur zusätzlichen Qualifikation der Projekt-
entwickler, die sich in Deutschland auf nur wenig Erfahrungen mit Stadtteil- oder Quartiers-
management stützen konnten, konzipiert worden. In ihnen wurden daher in unregelmäßigen 
Abständen externe Fachleute (überwiegend aus dem europäischen Ausland) eingeladen, die 
zu unterschiedlichen Themenfeldern (z. B. Schaffen von Arbeitsplätzen, Strategien der Bür-
gerbeteiligung) 
� einen Wissenstransfer zu den Projektentwicklern sicherstellten, 
� erfolgreiche Projekte mit Vorbildcharakter erläuterten, 
� Anregungen für innovative Projektideen und Organisationsstrukturen gaben, sowie 
� die steigenden Anforderungen an intermediäre Organisationen hervorhoben (vgl. ebd.). 
 
Das Instrument zur Verknüpfung unterschiedlicher Fachpolitiken war die sogenannte „be-
hördenübergreifende Koordinierungsgruppe“, welche eine bessere Ausnutzung vorhan-
dener Programme prüfen, die Veränderung dieser Programmen beraten und vor allem die 
in den unterschiedlichen sektoral organisierten Fachressorts vorhandenen Handlungs-
schwerpunkte miteinander verknüpfen sollte. In dieser Koordinierungsgruppe arbeiteten 
Vertreter der Ressorts Wirtschaft, Soziales, Arbeit und Sozialordnung, Gesundheit, Woh-
nungswesen, Schule, Jugend, Berufs und Weiterbildung, Gleichstellung sowie die Bürger-
meister der sieben Hamburger Verwaltungsbezirke zusammen. 
 
 

2.2.2 Lokale Prozesssteuerung 
 
Die Projektentwickler wurden als intermediäre Organisation auf der Quartiersebene ein-
gesetzt und hatten in besonderem Maße die Aktivierung endogener Potentiale zum Ziel. Die-
se gewählte Organisationsstruktur sollte die Rollen und Zuständigkeiten der zentralen Ver-
waltung, der Bezirke und der Vor-Ort-Kompetenz neu definieren. Die Aufgaben der Pro-
jektentwickler als dezentrale Steuerungsinstanz waren (vgl. Alisch 1999): 
��Koordination des Erneuerungsprozesses: 

� Horizontale (mit der öffentlichen Handlungsebene) und vertikale (mit der Stadtteil-
ebene) Vernetzung der lokalen Akteure; 

� Bildung und Weiterentwicklung lokaler Kooperationsformen; 
� Organisation des Kommunikationsprozesses und 
� Konfliktmanagement.  
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��Aktivierung der Bewohnerschaft für den Entwicklungsprozess ihres Quartiers 
� Wecken von Mitwirkungsbereitschaft; 
� Entwicklung transparenter Beteiligungs- und Aktivierungsverfahren und 
� Information über den Nutzen von neuen Projekten im Quartier. 

��Projektentwicklung 
� Orientierung an der gebietsspezifischen Sozial-, Wirtschafts-, Infra- und Problem-

struktur; 
� Einschätzen des Angebots an und der Nachfrage nach Beschäftigung und Qualifizie-

rung bei der Verknüpfung von mit baulichen Projekten in Kooperation mit der Wirt-
schaftsförderung, den Beschäftigungsträgern, dem Arbeitsamt und den Kammern, 
sowie 

� Unterstützung lokaler Gewerbetreibender. 
 
Die Projektentwickler wurden mit umfangreichen Kompetenzen in Form der sogenannten 
„lokalen Verfügungsfonds“ ausgestattet. Sie sind als ein wichtiges Instrument für die 
handlungsorientierte „Vor-Ort-Arbeit“ und als lokaler Gestaltungsspielraum zu verste-
hen. Mit der Schaffung dieser Fonds wurde der Versuch unternommen, nicht nur Mitwir-
kungsgelegenheiten zu schaffen, sondern auch Entscheidungen über die Vergabe von Mitteln 
für die Entwicklung von Projekten „nach Maß“ in die Quartiere zu verlagern. Die Projekt-
entwickler konnten eigenständig – bei größeren Beträgen mit dem Votum der jeweiligen 
Stadtteilgremien – für kurzfristige Projekte und Maßnahmen, die von Vertretern sozialer Ein-
richtungen, teilweise aber auch von den Bewohnern angeregt worden waren, 40.000 DM pro 
Jahr investieren. 
 
Die stadtteilbezogenen Kooperationsstrukturen sind in allen acht Pilotgebieten je nach Aus-
gangslage und Vielzahl der Akteure sehr unterschiedlich gewesen. Gemein waren ihnen aber 
Kooperationsformen, die sich auf die gesamte Stadtteilentwicklung und deren Zielsetzun-
gen bezogen (in Form von Stadtteilgremien oder -foren, die teilweise neu gegründet, teilwei-
se durch zusätzliche Aufgaben erweitert wurden), sowie vorhabenbezogene Kooperationen 
für einzelne Projekte, zumeist in Form von Arbeitskreisen oder Bürgerforen. 
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Verfügungsfonds in Altona-Nord 
In Altona-Nord wurden in den Jahren 1995, 1996 

und 1997 von den 40.000 DM ca. 25.000 DM pro 

Jahr für die Unterbeauftragung einer Zukunfts-

werkstatt e. V. mit Teilaufgaben der Projektent-

wicklung verwendet. Die restlichen Mittel wurden 

von der Städtischen Entwicklungsgesellschaft 

(STEG) als Projektentwickler treuhänderisch für 

das Bezirksamt Altona verwaltet. Diese Mittel 

standen für kleinere Maßnahmen im Pilotgebiet  

zur Verfügung.     

 

Für die Verwendung der Mittel wurde folgendes 

Verfahren vertraglich vereinbart: Über Einzelan-

träge bis zu einer Summe von 1.500 DM konnten 

die Projektentwickler und der Stadtteilkoordinator 

des Bezirksamtes entscheiden. Für Anträge und 

Einzelmaßnahmen, die diese Summe überschrit-

ten, war zusätzlich ein positives Votum der Be-

zirksversammlung (Ausschuss für Wirtschaft und 

Arbeit) erforderlich. 

Um dem Stadtteilforum Altona-Nord eine stärkere 

Mitbestimmung zu ermöglichen, wurden in der 

Praxis (entgegen der formalen, vertraglichen Ver-

einbarung) fast alle Anträge in den Plenumsitzun-

gen des Stadtteilforums vorgestellt, diskutiert und 

ein Votum dazu eingeholt. 

 

Beispiele für die Verwendung von Mitteln des 

Verfügungsfonds sind: 

��Förderung von gebietsbezogenen Arbeitskrei-

sen, Gremien etc. z. B. Stadtteilforum Altona-

Nord, Arbeitskreis Frauen, AG Schule und 

Nachbarschaft; 

��Förderung von einzelnen Projekten, z. B. A-

nonyme Telefonberatung, Kinder- und Ju-

gendbaustelle, Bau eines Spielhauses, Ausstat-

tung einer Cafeteria (vgl. STEG 2000).

 

 
 
Im Jahr 1998 hat der Hamburger Senat das gesamte Stadterneuerungsprogramm11 unter Be-
rücksichtigung der Erfahrungen aus dem Pilotprogramm zur Armutsbekämpfung unter dem 
Titel „Soziale Stadtentwicklung“ zusammengefasst.

                                                 
11  Die vielfältigen Programme der Stadterneuerung in Hamburg sind in dieser Expertise aus Kapazitätsgründen 

nicht gesondert aufgeführt. Sie beinhalten aber z. B. das Hamburgische Modernisierungs- und Instandset-
zungsprogramm, Modernisierung und Instandsetzung in Sanierungsgebieten, das Revitalisierungsprogramm 
außerhalb von Sanierungsgebieten oder die Sozialen Erhaltungsverordnungen nach § 172 BauGB. 
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Abbildung 22: Organisationsstruktur des Armutsbekämpfungsprogramms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

 
 

2.3 Das Programm „Soziale Stadtentwicklung“ 
 

2.3.1 Ziele und Handlungsschwerpunkte der Sozialen Stadtentwicklung in 
Hamburg   
 
Im Vordergrund des Regierungsprogramms steht „das Leitziel einer quartiersorientierten so-
zialen Stadtentwicklung. Das Gesamtprogramm zur sozialen Stadtentwicklung verfolgt daher 
den Ansatz, auf Quartiersebene möglichst viele Handlungsstränge der Hamburger Politik zu-
sammenzuführen und das eigenverantwortliche Handeln auf lokaler Ebene zu fördern.“ (FHH 
1999a). Es steht demnach in der Tradition des Vorläuferprogramms zur Armutsbekämpfung, 
welches ebenfalls durch seinen engen Quartiersbezug gekennzeichnet war.   
Das Programm zielt ab auf Quartiere, die eine besondere Konzentration wirtschaftlicher Prob-
leme, hoher Arbeitslosigkeit, knappen und mangelhaften Wohnraums, sozialer und kultureller 
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Defizite sowie eine unzureichende Freiraumsituation aufweisen. „Das Programm beansprucht 
dabei nicht, diese Probleme und Defizite mit seinen Mitteln lösen zu können. Es soll dazu 
beitragen, die Lebensbedingungen der Menschen in den Quartieren zu verbessern und die 
vorhandenen endogenen Potentiale zu wecken, indem es Hilfe zur Selbsthilfe organisiert“ 
(ebd.).   
 
Folgende Leitziele sollen mittels einer integrierten Herangehensweise erreicht werden (vgl. 
FHH 1999b): 
��Förderung der lokalen Handlungs- und Selbsthilfemöglichkeiten; 
��Förderung und Stabilisierung der Mitwirkungsbereitschaft durch erhöhte Mitbestim-

mungsmöglichkeiten; 
��Anregung privatwirtschaftlichen Engagements; 
��Stärkung der lokalen Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung quartiersnaher 

Arbeits- und Ausbildungsplätze in Kooperation mit der lokalen Wirtschaft und den Be-
schäftigungsträgern; 

��nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität durch Modernisierung, Instandsetzung, Um-
bau und ergänzenden Neubau; 

��Verbesserung des Wohnumfelds unter besonderer Berücksichtigung sozialer Bedürfnisse 
und ökologischer Erfordernisse; 

��Stabilisierung und Entwicklung von Stadtteil-/Quartierszentren; 
��Sicherung und Erweiterung der sozialen, kulturellen, bildungs- und freizeitbezogenen Inf-

rastruktur, sowie 
��frühzeitiges Wecken und Unterstützen der Selbsthilfebereitschaft in den Stadtteilen. 
 
Die Gebietsauswahl für das Programm nimmt die Stadtentwicklungsbehörde vor. Dabei 
werden neue Fördergebiete nur in dem Umfang aufgenommen, in dem bereits laufende Ge-
bietsplanungen abgeschlossen werden. Die Auswahl von neuen Gebieten erfolgt auf Grundla-
ge unterschiedlicher qualitativer und quantitativer Kriterien hinsichtlich der sozialen, 
wirtschaftlichen, städtebaulichen und ökologischen Situation und Problembereiche in den 
Stadtteilen. Die kumulative Überlagerung mehrerer Problemfelder in manchen Hamburgi-
schen Stadtteilen sind das ausschlaggebende Argument zur Aufnahme in das Förderpro-
gramm. Neben den quantitativen Angaben sollen in den Anträgen auch die Zielvorstellungen 
zur Stadtteilentwicklung und Aussagen zur Notwendigkeit und zum Umfang des Stadtteilma-
nagements sowie dessen organisatorisches Profil treffen (vgl. FHH 1999a). 
 
Die Stadtentwicklungsbehörde hat eine Richtlinie erarbeitet, die die Mindestanforderungen 
des Aufnahmeantrags beinhalten. Auf der Basis dieser Globalrichtlinie erarbeiten die Bezir-
ke ihre Gebietsvorschläge, bringen sie in die jeweiligen Ausschüsse ein und melden sie bei 
der Stadtentwicklungsbehörde an. Diese stimmt die Gebietsanmeldungen mit den Fachbe-
hörden  und dem Senat für Gleichstellung ab und bereitet auf dieser Grundlage die Sitzung 
des „Behördenausschusses für soziale Stadtteilentwicklung“ vor. Auf Basis des Beratungser-
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gebnisses des Ausschusses wird eine Beschlussvorlage für den Senat erarbeitet, welcher ab-
schließend über die Aufnahme in das Programm entscheidet. 
 
 

2.3.2 Organisationsstruktur und Programmsteuerung 
 
Die Verfahren und Inhalte des Programms sind an den Prinzipien des Leitfadens der ARGE-
BAU zum Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ ausgerichtet. Es basiert auf zwei tra-
genden Programmsäulen: Dem Sanierungsprogramm und dem Hamburgischen Stadtent-
wicklungsprogramm. Ergänzt wird es durch die Fortentwicklung ergänzender Programm-
elemente wie dem „Modernisierungsprogramm“, der „Alternativen Baubetreuung“ und der 
„Sozialen Erhaltungsverordnung“. 
 
Programmsäule 1: Das Sanierungsprogramm 
Das Programm zur sozialen Stadtentwicklung umfasst – ohne die Berücksichtigung einiger 
kurz vor dem Abschluss stehender Verfahren – 13 Sanierungsgebiete nach § 142 BauGB. 
Diese liegen hauptsächlich in der Innenstadt, wo es neben der notwendigen Lösung sozialer, 
ökonomischer und ökologischer Probleme in großem Umfang auch um städtebauliche und 
bauliche Erneuerung geht. „Grundsätzlich werden Sanierungsgebiete in den Stadtquartieren 
benötigt, in denen das „besondere Städtebaurecht12„ zur Steuerung komplexer Stadterneue-
rungsprozesse mit zahlreichen Grundeigentümern eingesetzt werden muss“ (FHH 1999a). 
Dies betrifft vor allem Gebiete, die von einer Umstrukturierung infolge spekulativer Prozesse 
im Grundstücksmarkt bedroht sind. 
Die Verfahren zur Durchführung der Sanierung richten sich im Wesentlichen nach den Be-
stimmungen des Baugesetzbuches (§§ 136 bis 164 BauGB). 
 
Programmsäule 2: Das Hamburgische Stadtentwicklungsprogramm (STEP) 
Für die Darstellung sozialintegrativer Stadterneuerungsinstrumente interessanter stellt sich die 
zweite Programmsäule des Programms zur „Sozialen Stadtentwicklung“ dar. Die STEP-
Gebiete sind vor allem durch große Wohngebiete in der äußeren Stadt gekennzeichnet, deren 
Problembereiche mit der Konzentration von Bewohnern, die bezüglich ihres Einkommens, 
ihrer Ausbildung, ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ihrer Einbindung in soziale Netze 
benachteiligt sind, zusammenhängen. 
Zur Lösung der dortigen Probleme werden weniger bauliche Maßnahmen als vielmehr soziale 
und ökonomische Politikfelder herangezogen13. Für das STEP-Verfahren sollen die Stadtent-

                                                 
12  Zum besonderen Städtebaurecht gehören hauptsächlich die auf die Sanierung bezogene besondere Geneh-

migungspflicht für Bauvorhaben, Nutzungsänderungen von Gebäuden, Grundstücksveräußerungen und –
belastungen, das gemeindliche Vorkaufsrecht und die Erhebung von Ausgleichsbeträgen, mit denen sanie-
rungsbedingte Bodenwertsteigerungen abgeschöpft werden sollen. 

13  Für das rein hamburgische STEP-Verfahren gibt es keine Vorgaben aus dem BauGB, so dass die Verfah-
rensgestaltung sehr flexibel und von Quartier zu Quartier unterschiedlich gehandhabt wird. 
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wicklungsbehörde (durch rahmengebende Förderrichtlinien), die Programmsteuerung 
(durch die Quartiersentwickler) und die Bezirke (durch die Leitung gebietsbezogener 
STEP-Arbeitskreise oder -gruppen) die stadtteilbezogene Prozesssteuerung übernehmen. 
Die von der STEB erarbeiteten Förderrichtlinien enthalten auch ein Muster über die mit den 
Quartiersentwicklern abzuschließenden Verträge, deren Beauftragung durch das Bezirksamt 
in Einvernehmen mit der Stadtentwicklungsbehörde entscheidet (vgl. FHH 1999a).   
 
Abbildung 23: Organisationsstruktur des Programms „Soziale Stadtentwicklung“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung  
 
Durch die beiden Programmsäulen werden quartiersbezogen möglichst viele Handlungsfelder 
der Hamburgischen Politik zusammengeführt. Die Fachbehörden und das Senatsamt für 
Gleichstellung arbeiten sehr frühzeitig (bei der Gebietsauswahl) zusammen. Dadurch entste-
hen in einem frühen Stadium integrative Verbindungspunkte. Der bereits erwähnte „Behör-
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denausschuss soziale Stadtentwicklung“ stimmt die zwischenbehördlichen Entwicklungs-
ziele in den einzelnen Quartieren ab und gibt Empfehlungen für das Stadtteilmanagement 
und die Maßnahmen und Projekte aus. Darüber hinaus befasst er sich mit der Koordinierung 
von Fachprogrammen.  
 
Zwischen der federführenden Stadtentwicklungsbehörde, den betroffenen Fachbehörden und 
dem Senatsamt findet ein regelmäßiger Austausch über die Verknüpfung von Fachpro-
grammen mit dem Stadtentwicklungsprogramm statt. Die Koordination auf Quartiersebene 
erfolgt über den Sanierungsträger bzw. die Quartiersentwickler, über gebietsbezogene 
Sanierungs- bzw. STEP-Arbeitskreise und über die Abstimmung der Quartiersentwicklungs-
konzepte. 
 
 

2.3.2 Stadtteilbezogene Prozesssteuerung des Stadtentwicklungsprogramms 
(STEP)14  
 
Im Unterschied zu dem nach BauGB eingesetzten „Sanierungsträger“ wird für die STEP-
Gebiete der Begriff „Quartiersentwickler“ in Anlehnung an den Begriff der „Projektent-
wickler“ des Pilotprogramms zur Armutsbekämpfung verwendet. Zur Umsetzung einer Stra-
tegie der integrierten Stadtteilentwicklung haben sich die Aufgabenbereiche der Entwick-
lungsträger stetig in Richtung eines fachübergreifenden Stadtteilmanagements erweitert 
(zum Beispiel die Aufgabenbereiche der stadteigenen Hamburger Stadterneuerungs- und 
Stadtentwicklungsgesellschaft – STEG). 
 
Die Aufgaben des Stadtteilmanagements sind in Gebieten der beiden Programmsäulen ähnlich 
gelagert. Das Stadtteilmanagement moderiert und unterstützt das Aushandeln von Interessen, 
Gegensätzen und die Entwicklung von Projekten. Es soll dabei von „den personellen, räumli-
chen, finanziellen, organisatorischen und institutionellen Ressourcen“ (FHH 1999, S. 8) des 
Stadtteils ausgehen.  
 
Die Aufgaben der Sanierungsträger und der Quartiersentwickler sind im Einzelnen: 
��Organisation von Entwicklungs- und Beteiligungsprozessen; 
��Aktivierung der Bewohnerschaft, Entwicklung von Hilfe zur Selbsthilfe; 
��Erarbeitung, Steuerung und Entwicklung von Quartiersentwicklungskonzepten 

(ähnlich den integrierten Handlungskonzepten in NRW); 
��Einrichtung von Stadtteilbüros als Vermittlungs-, Beratungs- und Informationszentrum; 
��Vorschläge an das Bezirksamt zur Verwendung der Verfügungsfonds auf Basis der 

Beiratsempfehlungen; 

                                                 
14  mit einem Organisationsbeispiel aus Altona-Lurup, Modellgebiet für das Bund-Länder-Programm „Stadttei-

le mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt“ 
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��Beratung von Investoren, Betroffenenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit, und nicht zu-
letzt das 

��Projektmanagement für soziale, arbeitsmarkt- und wohnungspolitische Vorhaben, so-
weit dies nicht von privaten Investoren zu leisten ist. 

 
Außerhalb des der Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft vorbehaltenen Ge-
bietes der westlichen inneren Stadt wird das Stadtteilmanagement in Hamburg ausgeschrie-
ben. Die Auswahl nehmen die Stadtentwicklungsbehörde und die Bezirke vor. 

 
 
Organisation des Programms in Altona-Lurup 
Der Bereich Altona-Lurup umfasst zwei Teilberei-

che: Lüdersring/Lüttkamp sowie das Flüsseviertel. 

Anfang diesen Jahres hat die Stadterneuerungs- 

und Stadtentwicklungsgesellschaft STEG ihre Ar-

beit als Quartiersentwickler für beide Teilberei-

che aufgenommen. Seine Aufgaben sind die Ver-

knüpfung von privatem und öffentlichem Han-

deln im Quartier, die Organisation der Bürgerbe-

teiligung und die Einbindung der stadtteilrelevan-

ten Akteure. 

Die Organisationsstrukturen des Stadtteilmanage-

ments sowie der lokalen Kooperationen befinden 

sich zur Zeit noch in der Diskussion. Laut Anga-

ben der STEG zeichnen sich folgende Prozess-

steuerungsinstrumente ab: 

 

Luruper Forum – Stadtteilbeirat: 
Das Luruper Forum soll das zentrale Beratungs- 

und Entscheidungsgremium des Erneuerungspro-

zesses werden, in dem alle zentralen Entscheidun-

gen gefällt werden.  

Alle Maßnahmen und Projekte sollen zur Beratung 

und Beurteilung durch dieses Gremium laufen. 

Seit neuestem ist dort auch der Verfügungsfonds 

angesiedelt. 

Die Geschäftsführung des Luruper Forums besteht 

aus ca. 10 Stadtteilakteuren (Bürger, Initiativen, 

soziale Einrichtungen, Politik), die vom Forum 

gewählt werden und dessen Arbeit organisiert, 

Entscheidungen des Forums vorbereitet und in der 

Öffentlichkeit vertritt. 

 

Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern 

Arbeit, Jugend, Schulkinder...: 
Die Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsgruppen 

befinden sich noch in der Diskussionsphase. Für 

die AG Arbeit wurde in einem Zwischenstand 

festgehalten, dass dort die Unterziele für den Be-

reich Arbeit/Beschäftigung/Qualifizierung formu-

liert werden sowie Konzepte erarbeitet und begut-

achtet und auf deren Realisierbarkeit geprüft wer-

den sollen. Diese AG versteht sich als feste Gruppe 

mit gebündeltem Sachverstand, zu der aber the-

men- und konzeptbezogen Außenstehende hinzu-

kommen können bzw. eingeladen werden. Die Ar-

beitsergebnisse werden im Luruper Forum berich-

tet und zur Diskussion gestellt. 
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Verfügungsfonds  
Auch im Quartiersentwicklungskonzept Lurup 

werden Verfügungsfonds als Instrumente der so-

zialen Stadtentwicklung bereitgestellt. Die Verfü-

gungsfonds stellen in einem gewissen Rahmen die 

Möglichkeit dar, finanzielle Verantwortung und 

Prioritäten in den Stadtteil zu verlagern. 

Im Februar 2000 hat das Bezirksamt Altona be-

schlossen, dass 

��die Vergabe von Mitteln aus dem Verfü-

gungsfonds grundsätzlich nicht der Zustim-

mung der Bezirksversammlung bedarf (im 

Gegensatz zu den Verfügungsfonds des Ar-

mutsbekämpfungsprogramms); 

��Projekte, deren Antragssumme aus Mitteln des 

Fonds 1.500,- DM überschreiten, im Aus-

schuss für Wirtschaft und Arbeit vorgestellt 

werden müssen; 

��eine regelmäßige Berichterstattung und 

Kontrolle über die Vergabe der Mittel statt-

finden soll, sowie 

��ein Jahresbericht, der Auskunft über die fi-

nanzierten Maßnahmen, den Erfahrungen vor 

Ort und über die Effizienz der durchgeführten 

Maßnahmen, dem Wirtschafts- und Ar-

beitsausschuss vorgelegt werden muss.

 

Abbildung 24: Organisation des Steuerungsnetzwerkes in Lurup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: STEG 2000 

 
 

2.3.3 Finanzierung und Förderung 
 
„Alle Fachbehörden sind gehalten, die von der Senatskommission für Stadtentwicklung, Wirt-
schaft, Umwelt und Verkehr beschlossenen Quartiersentwicklungskonzepte zu unterstützen. 
Die Stadtentwicklungsbehörde ist verpflichtet, mit den Fachbehörden und den Bezirken die 
umzusetzenden Einzelmaßnahmen aus den Quartiersentwicklungskonzepten abzustimmen.“ 
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(FHH 1999a). Die Finanzierung der „Sozialen Stadtentwicklung“ erfolgt demnach überwie-
gend aus unterschiedlichen Haushalten der Fachbehörden.  
 
Dabei werden die Mittel der federführenden Stadtentwicklungsbehörde eingesetzt  
� zur Finanzierung des Stadtteilmanagements und der Bürgerbeteiligung sowie 
� zur investiven Anteils- bzw. Spitzenfinanzierung, zur zügigen Umsetzung des Quar-

tiersentwicklungskonzeptes nach dem Subsidiaritätsprinzip, soweit notwendige Mittel in 
den Fachbehörden nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen (vgl. FHH 2000). 

 
Nicht zuletzt hat der Hamburger Senat zusätzlich beschlossen, dass 1/3 der Mittel aus Ar-
beitsmarktprogrammen in den Gebieten der „Sozialen Stadtentwicklung“ eingesetzt werden 
sollen. 
 
 

2.4 Zusammenfassung  
 
Segregation, räumliche Polarisierung und Ausgrenzung bestimmen auch die Lebenserhältnis-
se in Hamburg mit. Die Folgeprobleme der ökonomischen Umstrukturierungsprozesse und 
der Strukturwandel der Hamburger Wirtschaft durch die Ausrichtung auf zukunftsträchtige 
Wirtschaftssektoren haben vor allem Arbeitsplätze im gewerblich-industriellen Sektor (u. a. 
in der Werftenindustrie) dezimiert. Die Wiederentdeckung innerstädtischen Wohnens Anfang 
der 90er Jahre sowie die Verknappung preisgünstigen Wohnraums durch Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen haben zu selektiven Wanderungsprozessen geführt. Dabei wur-
den sozial und ökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen in bestimmte Stadtgebiete 
verdrängt. Soziale, kulturelle, infrastrukturelle und ökonomische Merkmalsdimensionen städ-
tischen Lebens kumulieren in entsprechenden Quartieren und bestimmen den besonderen 
Grad der Benachteiligung der hier lebenden Menschen. 
 
Bereits seit dem Jahr 1994 werden in der Hansestadt Hamburg „integrierte Ansätze zur Er-
neuerung benachteiligter Stadtquartiere“ erprobt. Mit dem „Programm zur Armutsbekämp-
fung“ wurde in acht städtischen Pilotgebieten unter der Federführung der Stadtentwicklungs-
behörde ein stadtpolitischer Steuerungsansatz des sozialen Ausgleichs verfolgt. Hiermit ver-
suchte die Hansestadt, den sozialräumlichen Entwicklungsproblemen „Armut“, „soziale Be-
nachteiligung und Polarisierung“ zu begegnen. 
 
Mit diesem Pilotprogramm wurden die ehemals als „formalistisch und schwerfällig“ kritisier-
ten bisherigen Verfahrensweisen von „Stadterneuerung und Sozialpolitik“ „durch einen inno-
vativen Ansatz ersetzt, der auf die Kooperation staatlicher Stellen und des privaten Sektors 
angelegt war. Ziel ist es, „selbsttragende wirtschaftliche und soziale Strukturen“ zu entwi-
ckeln. Mit diesem Konzept wurde besonderer Wert auf die „Aktivierung örtlicher Initiativen“ 
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und auf das Engagement der Stadtteilbewohner selbst gelegt hatte. Als wesentliches Charakte-
ristikum dieses Steuerungsnetzwerkes ist der eindeutige Quartiersbezug des Programms 
durch die Arbeit der sogenannten „Projektentwickler“, die die Steuerung der lokalen Ko-
operationen und die Aktivierung der endogenen Potenziale als Hauptaufgabe inne hatten, 
herauszustellen. 
 
Mit den lokalen „Verfügungsfonds“ wurde in Hamburg ein sehr wichtiges, nicht nur finan-
zielles Steuerungsinstrument zur Verlagerung von Handlungskompetenzen in die Stadtteile 
geschaffen. Verfügungsfonds als Instrumente der sozialen Stadtentwicklung sollen der        
Übernahme von Verantwortung für den eigenen Stadtteil durch die lokalen Akteure die-
nen. Sie stellen in einem bisher noch sehr bescheidenen Rahmen die Möglichkeit dar, finan-
zielle Verantwortung und Prioritäten in den Stadtteil zu verlagern. Die Projektentwickler 
können eigenständig in aus dem Stadtteil angeregte kurzfristige Projekte und Maßnahmen bis 
zu 40.000 DM pro Jahr investieren. (höhere Beträge sind im jeweiligen Stadtteilgremium zu 
entscheiden. Antragsteller können die Bewohner selbst oder soziokulturelle Einrichtungen 
des Quartiers sein. Getragen und legitimiert wurde dieser erhöhte Handlungsspielraum durch 
einen „perspektivisch inkrementalistischen Planungsansatz“ (vgl. auch Kap. I. 3.) und die als 
`Leitorientierung´ bezeichneten Leitziele und Qualitätskriterien der behördenübergreifenden 
Koordinierungsgruppe.  
 
Als eine ergänzende Steuerungsform zum Abbau sozialer Polarisierung und Ausgrenzung 
sind die „Hamburgischen Entwicklungsforen“ zu begreifen. Mit oder in ihnen werden  
Projektentwickler bei Bedarf durch externe Fachleute – überwiegend aus dem europäischen 
Ausland – zu unterschiedlichen Themenfeldern (z. B. der aufgaben- und klientelspezifischen 
Strategien der Bürgerbeteiligung) fortgebildet. Erfolgreiche Projekte mit Vorbildcharakter 
und Anregungen für innovative Projektideen und Organisationsstrukturen sollten dabei 
die steigenden Anforderungen an intermediäre Organisationen berücksichtigen und her-
vorheben. 
 
Die Stadt Hamburg entwickelte das über vier Jahre laufende Programm zur Armutsbekämp-
fung inzwischen weiter und formulierte es im Jahre 1998 zu einer gesamtstädtischen Politik 
der „Sozialen Stadtentwicklung“ formuliert. Dabei ist die Unterscheidung in „Sanierungs- 
und STEP-Gebiete“ als eine besondere Neuerung zu bezeichnen. So stehen für eine große 
Zahl von Stadtteilen – je nach Bedarf – verschiedene Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung 
(Stadtviertel mit z. B. überwiegend baulichen Mängeln als „Sanierungsgebiete“, Stadtviertel 
mit z. B. überwiegend sozialer Problemalge als „Stadtteilentwicklungsprogramm (STEP) - 
Gebiete“). Beiden Programmsäulen werden durch die Erfahrungen, die im Rahmen des Pilot-
programms zur Armutsbekämpfung gemacht werden konnten, und daraus abgeleiteten Steue-
rungsinstrumenten wie z. B. die weiterhin bestehenden lokalen Verfügungsfonds bzw. die 
dezentrale Steuerung des Erneuerungsprozesses durch „Sanierungsträger“ bzw. Quartiers-
entwickler“ inhaltlich unterstützt. 
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Gerade im letzteren Zusammenhang verfügt Hamburg über ein großflächiges Netz von Steue-
rungsmöglichkeiten und kann mit problem- und klientelorientierten Steuerungsinstrumenten 
„maßgeschneidert“, also mikroräumlich reagieren. Die Hansestadt profitiert von Fördermit-
teln aus dem Programm „Die soziale Stadt“, in dem in ausgewählten STEP-Quartieren und 
insbesondere im Modellgebiet Altona-Lurup als „neues“ Entwicklungsgebiet zusätzliche 
Geldmittel zur quartiersbezogenen Erneuerung zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Insgesamt ist in Hamburg aus einem ambitionierten „Armutsbekämpfungsprogramm“ ein 
innovatives, aufgabenspezifisches und klientelorientiertes Steuerungsprogramm entstanden. 
Mit ihm sind sicherlich nicht die sozialen Probleme dieser „Stadt im Umbruch“ zu lösen. Mit 
diesem Programm werden aber beispielhafte Lösungswege aufgezeigt. Auch werden die Bür-
ger in vielfacher Form aufgefordert, sich an der Lösung ihrer Probleme bzw. der Probleme 
ihres Quartiers zu beteiligen.    
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3. Die Hessische Gemeinschaftsinitiative HEGISS 
 
 

3.1 Rahmenbedingungen 
 
Die sozialräumlichen Problembereiche der Städte konzentrieren sich auch in Hessen mit be-
sonderer Brisanz in bestimmten Stadtteilen, in denen eine kumulative Anhäufung benachtei-
ligender Faktoren zu einer zunehmenden sozialen Polarisierung und Segregation geführt 
haben. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
(HMfWVL) hält es daher für erforderlich, durch neue, integrierte Ansätze zum einen „die 
Rolle der Städte als Ort sozialer und kultureller Integration, als Quelle des ökonomischen 
Wohlstandes und nachhaltigen marktgerechten Wachstums sowie als Basis der Demokratie zu 
stärken und zu stabilisieren“, zum anderen die „Gefahr, dass bestimmte städtische Gebiete 
von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung abgeschnitten und gettoisiert 
werden“, abzuwenden (vgl. HMfWVL 2000).   
Das HMfWVL sieht in der sozialintegrativen Stadterneuerung einen Beitrag zur Stärkung des 
Standortes Hessen im internationalen Wettbewerb. Demzufolge sollen „gesamtstädtische 
und stadtteilbezogene Strategien im Sinne einer (...) sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Stadtentwicklung“ zur „Stärkung des Profils der Städte als Orte der wirtschaftlichen 
Entwicklung und des sozialen Ausgleichs“ herangezogen werden (vgl. ebd.). 
 
Mit „klassischen“, stadtteilbezogenen Erneuerungsverfahren existieren in Hessen seitens des 
Landes und der Kommunen seit längerem Erfahrungswerte: 
��Im Rahmen der Städtebauförderung wurden seit dem Jahr 1971 in ca. 150 Stadtteilen des 

Landes städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Höhe von über zwei Mrd. DM durchge-
führt. 

��Im Landesprogramm „Einfache Stadterneuerung“ wurden seit dem Jahr 1984 in ca. 100 
Gebieten Maßnahmen zur erhaltenden Stadterneuerung in einem Umfang von 350 Mio. 
DM gefördert. 

��Mit Fördermitteln zur „Modernisierung und Sanierung von Unterkünften, Einfachst- und 
Schlichtwohnungen zur Unterbringung Obdachloser“ sind in 11 hessischen Städten durch 
den gezielten Einsatz von Maßnahmen in den Bereichen Wohnungsmodernisierung, Be-
schäftigungsförderung und Gemeinwesenarbeit ehemals hochstigmatisierte Wohnbereiche 
zu normalen Wohngebieten mit zeitgemäßem Wohnstandard umgewandelt worden. 

 
Seit dem Jahr 1997 werden in Hessen im Rahmen des Förderprogramms „Einfache Stadter-
neuerung“ Modellprojekte im Sinne einer integrierten sozialen Erneuerung durchgeführt, 
u.a. in Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Wiesbaden und Kassel (vgl. Kap. IV. 3.3). 
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Die ARGEBAU-Ministerkonferenz hat in ihrem Beschluss vom 25. Juni 1998 die länderspe-
zifische Ausgestaltung des Bund-Länder-Programms „Die soziale Stadt“ beschlossen. In Hes-
sen entstand daraus die „Gemeinschaftsinitiative HEGISS“ als Kooperationsnetz der Kom-
munen, des HMfWVL, des Instituts für Wohnen und Umwelt (Darmstadt), des Verbandes der 
Süddeutschen Wohnungswirtschaft e. V. und der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brenn-
punkte (LAG) zum Thema „Integrierte Stadtteilentwicklung“ (vgl. Stadt Kassel 2000a). 
 
 

3.2 HEGISS – Hessische Gemeinschaftsinitiative zur Sozialen Stadt  
 

3.2.1 Ziele der Initiative 
 
Das Ziel der hessischen Gemeinschaftsinitiative ist es, Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf15 durch gezielte Förderung von außen und durch Kooperation der Gemeinden 
mit den örtlichen Akteuren durch ein Bündel von Maßnahmen und Projekten so zu entwi-
ckeln, dass sie sich wieder zu selbständigen, lebensfähigen Stadtteilen mit einer auf Stabili-
sierung der Lebensbedingungen und auf Prävention vor erneutem Verfall ausgerichteten 
positiven Zukunftsperspektive entwickeln können. Neben dem Aufbau einer gezielten Un-
terstützungsstruktur bedarf es daher der Aktivierung der endogenen Potenziale und der Über-
nahme von Verantwortung für Planung und Durchführung von Vorhaben durch die örtliche 
Gemeinschaft (vgl. HMfWVL 2000).  
 
Träger der Hessischen Gemeinschaftsinitiative sind neben dem Land die Kommunen, die lo-
kalen Wirtschaftsunternehmen, die Wohnungswirtschaft, die sozialen und die Beschäftigungs-
träger und nicht zuletzt die Bevölkerung der Stadtteile. Ressourcen und Mittel aus den ver-
schiedenen Handlungsfeldern auf Landesebene sollen auf örtlicher Ebene gebündelt und ge-
zielt in die Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf gelenkt werden. Durch die Ver-
knüpfung sozialer, kultureller, ökonomischer und ökologischer Handlungsfelder soll die Zu-
sammenarbeit und Abstimmung der jeweiligen Akteure untereinander und mit der Bevölke-
rung systematisch verbessert werden. Die dadurch entstehenden Synergieeffekte sollen zu 
einer langfristigen und nachhaltigen Stabilisierung der Strukturen in den Stadtteilen führen. 
 
Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf können von den Gemeinden als Standorte einer 
sozialen Stadterneuerungsmaßnahme für das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“  
unter den sich aus den „Leitlinien zur Hessischen Gemeinschaftsinitiative HEGISS“ ergeben-
den „Rahmenbedingungen zur Förderung“ anmelden. Folgende Städte bzw. Stadtteile sind für 
das Programmjahr 1999 angemeldet worden (vgl. DIfU 2000): 

                                                 
15 Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf werden in Hessen definiert als innerstädtische oder innenstadt-

nahe (oft gründerzeitliche) Stadtgebiete sowie große Wohnsiedlungen aus der Nachkriegszeit mit wenig indi-
vidueller Architektur, fehlender Nutzungsmischung und unzureichender sozialer Infrastruktur. 
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•    Darmstadt/Eberstadt-Süd  •     Dietzenbach/Östliches Spessaviertel 

•    Erlensee/Rückingen  •     Eschwege/Heuberg 

•    Frankfurt am Main/Unterliederbach-Engelsruhe  •     Fulda/Aschenberg 

•    Gießen/Nordstadt  •     Hanau/Lamboy 

•    Hattersheim/Südring •     Kassel/Nordstadt 

•    Maintal/Dörnigheim •     Marburg/Oberer Richtsberg 

•    Marburg/Unterer Richtsberg  •     Rüsselsheim/Dicker Busch  

•    Wiesbaden/Westend 

 

 

3.2.2 Projektbausteine zur lokalen Programmumsetzung 
 
Zur Erreichung dieser Ziele sollen auf der Stadtteilebene unterschiedliche Bausteine mittels 
eines integrierten Handlungsansatzes zu einem handlungsorientierten, zielgerichteten, ganz-
heitlichen und prozesshaften Stadtteilentwicklungsprogramm miteinander verknüpft werden 
(vgl. ebd.): 
 
Baustein 1: Aktivierung der Bewohner und Verbesserung der Chancengleich-
heit 
Ein professionelles Stadtteilmanagement soll die Einrichtung selbstgetragener Bewohner-
organisationen und stabiler nachbarschaftlicher Netze unterstützen. Die Förderung bürger-
schaftlichem Engagements soll durch die Beteiligung der Bewohner an Maßnahmen, die zur 
Wohngebietsidentität beitragen, gewährleistet werden. Dazu zählt auch die Entwicklung von 
Gemeinweseninitiativen und Selbsthilfeprojekten sowie die Vereinsarbeit. 
 
Baustein 2: Stärkung der lokalen Wirtschaft  
Die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und Beschäftigungsmöglichkeiten ist 
ein vorrangiges Ziel zur Verbesserung und Stabilisierung der Lebensbedingungen in den 
Stadtteilen. Die Einbindung des Stadtteils in die gesamtstädtische Wirtschaftsstruktur und 
der Aufbau einer lokalen Ökonomie, die zielgruppennahe Beratung von Existenzgründern, 
die Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung durch die Mitwirkung an den gebietsbe-
zogenen Erneuerungsmaßnahmen und die Einrichtung lokaler Qualifizierungs- und Arbeits-
marktagenturen  sollen auf lokaler Ebene zu einer Verbesserung der Arbeitsmarktchancen der 
Bewohner führen. 
 
Baustein 3: Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 
Die Ergänzung der sozialen Infrastruktur durch Bereitstellung von Gemeinschaftseinrich-
tungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die Einrichtung von spezifischen Bera-
tungs- und Dienstleistungsangeboten, sowie die Förderung eines Konzeptes „Stadtteilschule“ 
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(Öffnung von Schulen) stehen im Mittelpunkt dieses Handlungsbausteins. Dabei wird der 
Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen (Kinder und Jugendliche, Frauen, alte Menschen, 
Migranten) eine besondere Bedeutung beigemessen. 
 
Baustein 4: Städtebauliche Stabilisierung 
Die Stärkung einer identifikationsstiftenden städtebaulichen Struktur, die Erhöhung der 
Nutzungsvielfalt, die Verbreiterung des Angebotes an Dienstleistungen, die Verbesserung der 
Umweltbedingungen und die Aufwertung der Freiraumsituation sollen stabilisierende Effekte 
auf den gesamten Stadtteil ausstrahlen. Dazu zählen auch Maßnahmen zur Erhöhung der Si-
cherheit im öffentlichen Raum. 
 
Baustein 5: Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen 
Neben den sozialen und arbeitsmarktpolitischen Handlungsfeldern bedürfen die Stadtteile mit 
Entwicklungsbedarf auch einer baulichen Aufwertung. Dies soll mittels einer bezahlbaren, 
bestandsverbessernden und bedürfnisgerechten Sanierung, durch Modernisierung und Um-
bau mangelhafter Bausubstanz, durch sozialverträgliche Wohnungsbelegungen der Sozial-
wohnungen und den Schutz vor Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit geschehen. 
 
Abbildung 25: Projektbausteine von HEGISS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung  
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ler verfügbaren Ressourcen des öffentlichen, des privaten und des gemeinnützigen Sektors 
und die daran beteiligten Akteure gewährleistet, indem es als übergreifende Organisationsin-
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stanz „Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten zwischen den beteiligten Akteuren 
festlegt“ (vgl. ebd.). Die Städte und Gemeinden haben somit die Aufgabe, die enge Koopera-
tion der betroffenen Fachressorts untereinander und mit den örtlichen Akteuren sowie der 
Bevölkerung organisatorisch sicherzustellen. Mit dem Stadtteilmanagement wird ein Koordi-
nationsgremium eingerichtet, welches ein schnelles, ressortübergreifendes Handeln ermög-
licht (zur genauen Ausgestaltung eines quartiersbezogenen Handlungsansatzes vgl. Kap. 
IV.3.3). 
 
Abbildung 26: Modell eines Stadtteilmanagements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: HMfWVL 2000 
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Voraussetzung für die Förderung von Stadtteilen ist die Aufnahme in das Bund-Länder-
Programm „Die soziale Stadt“ auf Antrag der Kommune. Der Antrag muss insbesondere ent-
halten: 
��eine Gebiets-, Problem- und Potenzialbeschreibung; 
��ein vorliegendes integriertes Entwicklungskonzept; 
��eine Organisationsregelung für ein einzurichtendes Stadtteilmanagement, und nicht zuletzt 
��eine Darstellung der Bündelung öffentlicher und privater Mittel (z. B. Mittel der Städte-

bauförderung, der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung oder der 
Kinder- und Jugendhilfe) an den geförderten Maßnahmen. 

 
Für die interkommunale Zusammenarbeit wurde in Hessen eine „Arbeitsgemeinschaft Hessi-
sche Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt“ (ArgeHEGISS) gegründet. In ihr sind neben dem 
Land insbesondere die Kommunen, die Wohnungswirtschaft, freie Träger der Sozialarbeit 
sowie Beschäftigungsträger beteiligt. Durch einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch und 
Wissenstransfer sollen die Vor-Ort-Akteure und insbesondere das Stadtteilmanagement unter-
stützt werden, u. a. auch durch Fort- und Weiterbildungsangebote. 
 
Abbildung 27: Teilnehmer der ArgeHEGISS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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3.3 Das Nordstadtprojekt in Kassel – Beispiele für eine lokale 
Prozesssteuerung  
 
Die Nordstadt in Kassel hat wie kein anderes Quartier der Stadt unter dem Strukturwandel der 
letzten 10 Jahre zu leiden. Ergebnis dieses Prozesses sind u. a. eine hohe Arbeitslosigkeit von 
bis zu 38 %, verbunden mit einer hohen Abhängigkeit von staatlichen Transferzahlungen (ca. 
30 % leben dort von der Sozialhilfe). Hinzu kommt ein hoher Anteil an Migranten, der bei ca. 
50 % liegt (vgl. Caroli 2000). 
 
Handlungsbedarf besteht in der Nordstadt auch aufgrund anderer, vielfältiger Benachteiligun-
gen. Die Indikatoren hierfür sind: 
��Mängel in der Wohn- und Wohnumfeldsituation; 
��hohe Verkehrsbelastungen; 
��Veränderungsprozesse in der Wirtschaftsstruktur mit den oben beschriebenen sozialen 

Folgeprozessen. 
 
Die Stadt Kassel hat sich im Jahr 1997 entschlossen, diesen Benachteiligungen mittels eines 
integrierten, bewohnerorientierten Handlungsansatzes unter der Federführung des Dezernates 
für Arbeitsförderung, Frauen, Gesundheit und Soziales16 zu begegnen. „Die Grundidee und 
Arbeitsphilosophie im „Nordstadtprojekt“ ist die enge Verknüpfung von Struktur- und Ar-
beitsmarkt- sowie von Planungs- und Sozialpolitik.“ (vgl. ebd.).  
 
Die Prozessdaten des Kasseler Nordstadtprojektes sind (vgl. Stadt Kassel 2000a): 
��September 1997: 

Impulsveranstaltung in der Nordstadt mit Bürgern, Experten aus Politik, Verwaltung, öf-
fentlichen Institutionen, Vereinen und Verbänden, 
Bildung von Themenarbeitsgruppen / Erstellung eines Stärken-Schwäche-Profils für den 
Stadtteils; 

��September -  Dezember 1997: 
Erstellung einer Studie durch die AG Dialogische Planung, Gesamthochschule Kassel mit 
dem Titel „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Nordstadt Kassel“; 

��September 1997 – Mai 1998: 
Aufbau einer vernetzten Projekt- und Organisationsstruktur (vgl. Abbildung 22); 

��März 1998: 
Start der „Lokalen Agenda 21“ in Kassel unter der Federführung des Dezernats für Stadt-
entwicklung, Umwelt, Planen und Bauen; 

��Juni 1998: 

                                                 
16 Die Federführung des Gesamtprojektes liegt beim Sozialdezernat, die für die Umsetzung der städtebaulichen 

Maßnahmen beim Planungsdezernat 
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Antrag um Aufnahme in das Hessische Landesprogramm „Einfache Stadterneuerung“ 
beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung; 

��Seit September 1998: 
Aufnahme und Mitwirkung der Stadt Kassel mit dem Nordstadtprojekt im Projektnetz 
HEGISS; Bildung eines Kooperationsnetzes zwischen den Kommunen, dem Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, dem Verband der süddeutschen Woh-
nungswirtschaft, dem „Institut für Wohnen und Umwelt Darmstadt“ sowie der „Landesar-
beitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte“;  

��Oktober 1998: 
Gemeinsamer Antrag der federführenden Dezernate beim Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen um Aufnahme in das Programm „Experimenteller Wohnungs- 
und Städtebau“ – Forschungsfeld „Stadtteile mit besonderer Entwicklungspriorität“; 

��Februar 1999: 
Bewilligung von Mitteln aus dem Programm „Einfache/soziale Stadterneuerung“; 

��Seit Februar 1999: 
Umsetzung von baulichen und freiraumplanerischen Maßnahmen in Vernetzung mit 
sozialen, kulturellen und beschäftigungspolitisch wirksamen Projekten. 

  
Im Januar des Jahres 2000 erfolgte die Anerkennung des Kasseler Nordstadtprojektes als Mo-
dellgebiet des Bund-Länder-Programms „Die soziale Stadt“. 
 
Die Schwerpunkte des Projektes liegen in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Sozialplanung, 
Arbeitsförderung, Beschäftigung und Qualifizierung, Ökologie, Stadtplanung (dies bezieht 
sich auf Maßnahmen, die im Rahmen des Programms „Einfache Stadterneuerung“ umgesetzt 
werden), sowie die Förderung der lokalen Ökonomie. 
  
 

3.3.1 Organisationsstruktur 
 
Im Nordstadtprojekt werden die drei Begriffe „Projektmanagement“, „Stadtteilmanagement“ 
und „Quartiersmanagement“ inhaltlich unterschieden. 
Unter dem Begriff „Quartiersmanagement“ wird ein „sozialräumlich abgestimmtes Angebot 
von Beratungsarbeit, Zielgruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit“ – unterstützt durch die Ar-
beiterwohlfahrt und die gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften – verstanden (vgl. Stadt 
Kassel 2000b). Der Begriff des „Stadtteilmanagements“ versteht sich in Kassel als der Or-
ganisations-, Moderations- und Dokumentationsprozess der Sitzungen des Runden Tisches 
und die daraus resultierenden weiteren Koordinierungsaufgaben (vgl. Abbildung 22). Das 
„Projektmanagement“ findet auf Verwaltungsebene statt und hat die vernetzte Organisation 
und Steuerung einzelner Projekte zum Inhalt. 
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Der „Runde Tisch“ gilt in der Nordstadt als das zentrale Steuerungsinstrument des Stadt-
teilmanagements. In dieser Arbeitsgruppe stimmen die beteiligten Akteure in einem 14-
tägigen Rhythmus die Vernetzung der Teilprojekte und den Fortgang des Gesamtprojek-
tes auf der konkreten Stadtteilebene ab. Diese Anregungen werden an die entscheidungsvor-
bereitenden und entscheidungstragenden Gremien der städtischen Verwaltung weitergegeben. 
Auf der kommunalen Seite ist dies die Projektentwicklungsgruppe, in der die Projekte unter 
der Führung der Steuerungsgruppe zur Entscheidungsreife gebracht werden und dann das Pro-
jektmanagement übernimmt. Der endgültige Beschluss über die Realisierung der Projekte 
erfolgt über den Magistrat der Stadt Kassel.  
 
Zur Information über den Stand der Planung und der Projekte sowie zur Diskussion der weite-
ren Arbeit werden die Projekte jeweils in einer öffentlichen Stadtteilkonferenz vorgestellt. 
 

Abbildung 28: Steuerungsmodell des Kasseler Nordstadtprojektes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Stadt Kassel 2000a 
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3.3.2 Netzwerkarbeit im Stadtteil – Stadtplanung, Sozial- und Jugendplanung, 
Arbeitsmarktpolitik 
 
Im Nordstadtprojekt werden durch vielfältige Instrumente unterschiedliche Akteure und Prob-
lemfelder untereinander und miteinander vernetzt. Dabei wird ein besonderer Wert auf die 
Verstetigung einer verstärkten Bürgerbeteiligung und -mitwirkung im Stadtteil gelegt. 
Dazu einige Beispiele für die Vernetzung innerhalb des Nordstadtprojektes: 
 
��Stadtteilladen der Arbeiterwohlfahrt: Im Stadtteilladen der AWO – seit dem Jahr 1998 

im Zentrum der Nordstadt angesiedelt – werden unterschiedliche soziale Dienstleistungen 
angeboten: 
� Erwachsenen- und Kinderbeteiligung bei Wohnumfeldverbesserungen, 
� Seniorenarbeit mit älteren Migranten, sowie nicht zuletzt 
� ein Beratungs- und Vermittlungsangebot „Hilfen zur Arbeit“ für von Sozialtransfers 

abhängige Menschen. 
Die AWO kooperiert dabei mit unterschiedlichen Akteuren, z. B. mit dem Mieterzentrum 
„Nordpunkt“ (s. u.), der Kommunalen Arbeitsförderungsgesellschaft, dem Kulturzentrum 
Schlachthof, den Kindertagesstätten und der evangelischen Kirche.  
 

��Mieterzentrum „Nordpunkt“: Im Mieterzentrum findet mit der Unterstützung einer So-
zialarbeiterin unter der gemeinsamen Trägerschaft der AWO und der Gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft GWH ein Angebot an Kinder-, Jugend-, Alten- und Frauensozial-
arbeit statt. Unterstützt wird diese Arbeit durch den „Allgemeinen sozialen Dienst“, durch 
studentische Praktikanten des Fachbereichs „Sozialwesen der Gesamthochschule Kassel“, 
Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter. 
Der Mieterbeirat der Siedlung organisiert Mieterfeste und Spielplatzpatenschaften und hat 
in Absprache mit der GWH und der Stadt ein eigenes Müllkonzept erarbeitet. Zur Umset-
zung von solchen Projekten werden Spenden- und Sponsorengelder gesammelt.   
 

��Kulturzentrum Schlachthof e. V.: Im Kulturzentrum werden niedrigschwellige Sprach- 
und Berufsorientierungskurse speziell für Migrantinnen angeboten, unterstützt durch eine 
begleitende Kinderbetreuung. Die Angebote des Kulturzentrums für Jugendliche werden 
mit der Jugendarbeit des Mieterzentrums „Nordpunkt“ vernetzt, so dass keine Konkur-
renzsituation oder sich überschneidende Angebote bestehen.   

 
��Kommunale Arbeitsförderung/Sozialamt: Im Rahmen des Jugendsofortprogramms 

zum Abbau von Jugendarbeitslosigkeit werden im Zeitraum 1999/2000 drei Gruppen zu je 
sechs Jugendlichen berufsvorbereitend qualifiziert. Arbeitsgebiete sind dabei der Garten- 
und Landschaftsbau und das Malerhandwerk. Die Teilnehmer arbeiten überwiegend an 
Maßnahmen, die zur städtebaulichen Aufwertung der Nordstadt führen. Finanziert wird 
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die Maßnahme über ABM des Kasseler Arbeitsamtes und über Mittel des Haushaltstitels 
„Arbeit statt Sozialhilfe“ des Sozialamtes. Träger der Maßnahme ist die kommunale Ar-
beitsförderung. 
Vernetzt werden im Rahmen der Maßnahme Akteure des Arbeitsamtes, des Sozialamtes, 
der GWH und des Planungs-, Umwelt- und Gartenamtes. 
 

��Planungsamt – Einfache Stadterneuerung: Die im Rahmen des Landesprogramms 
„Einfache Stadterneuerung“ durchzuführenden städtebaulichen Projekte werden vom 
Runden Tisch angeregt, diskutiert und begleitet. Die Umsetzung der Projekte erfolgt durch 
städtische Ämter, durch private Akteure und die Wohnungswirtschaft unter Mitwirkung 
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.  

 
Abbildung 29: Netzwerkarbeit im Nordstadtprojekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Stadt Kassel 2000a 
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Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMfWVL) formuliert in seinen Leitideen zur 
neuen Gemeinschaftsinitiative HEGISS, die im Rahmen der landespolitischen Ausgestaltung 
des Bund-Länder-Programms „Die soziale Stadt“ entstanden ist, die in dieser Expertise disku-
tierten Problemstrukturen teilweise abweichend von anderen Landesprogrammen. Im Zentrum 
von HEGISS stehen die Ziele Entwicklung selbständiger, lebensfähiger Stadtteilen, Stabi-
lisierung der soziokulturellen Lebensbedingungen, Vorbereitung von Maßnahmen, die einen 
erneute Verfall des Quartiers verhindern, die Aktivierung der endogenen Potenziale und die 
Übernahme von Verantwortung für Planung und Durchführung von Vorhaben durch die 
örtliche Gemeinschaft. Diese Ziele werden wiederum in fünf Bausteinen (Aktivierung der 
Bewohner und Verbesserung der Chancengleichheit, Stärkung der lokalen Wirtschaft, Ver-
besserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil, städtebauliche Stabilisierung so-
wie Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen) operationalisiert. Während auch in 
Hessen erkannt wird, dass bestimmte soziale und ökonomische Problembereiche in bestimm-
ten Stadtgebieten kumulieren, werden die Auswirkungen dieser Prozesse stark auf den wirt-
schaftlichen Standort des Bundeslandes projiziert. Demnach wird zum einen das Instrument 
der sozialintegrativen Stadterneuerung als ein Beitrag zur Stärkung der hessischen Städte im 
internationalen Wettbewerb gesehen, zum anderen soll die Anwendung des Programms dafür 
sorgen, die Rolle der Städte in Richtung eines volkswirtschaftlichen Wachstums und einer 
nachhaltigen marktgerechten Entwicklung zu stärken.  
 
Die Städte als Räume der sozialen und kulturellen Integration zu stärken ist ein zentrales An-
liegen der Gemeinschaftsinitiative. Diese will durch gesamtstädtische wie auch durch quar-
tiersbezogene Handlungsansätze eine nachhaltige (hier formuliert als soziale, ökonomische 
und ökologische) Stadtentwicklung ermöglichen. Dabei definierte auch das Land Hessen sei-
ne Aufgaben: Sie bestehen in einem prioritären Einsatz von Fördermitteln des Landes, des 
Bundes und der EU in den am Programm beteiligten Stadtteilen, die Einrichtung einer inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe sowie die Harmonisierung von Förderbestimmungen der ver-
schiedenen Bundes-, Landes- und EU-Programme. 
 
Die Kasseler Nordstadt ist nach Angaben lokaler Projektleiter ein typisches Beispiel für die 
obengenannten Entwicklungstendenzen. Dies liegt in positiver wie auch in negativer Hinsicht 
im Strukturwandel der letzten 10 Jahre mit Tendenzen der Deindustrialisierung, aber auch in 
der Wiedervereinigung Deutschlands begründet. Dies sind Aspekte, von denen die Nordstadt 
wie kein anderes Quartier in Kassel betroffen ist. Hohe Arbeitslosenzahlen, verbunden mit 
einer hohen Abhängigkeit von staatlichen Transferzahlungen sowie ein hoher Migrantenanteil 
verdeutlicht die sozialräumliche Polarisierung innerhalb des Stadtgebietes. Mängel in der 
Wohn- und Wohnumfeldsituation, hohe Verkehrsbelastungen sowie Veränderungsprozesse in 
der Wirtschaftsstruktur mit den oben beschriebenen sozialen Folgeprozessen ergänzen das 
Spektrum an Problembereichen innerhalb des Quartiers. 
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Bereits im Jahr 1997, also zwei Jahre vor Formulierung der Gemeinschaftsinitiative HEGISS, 
hat sich die Stadt Kassel entschlossen, einen integrierten, bewohnerorientierten Hand-
lungsansatz zu verfolgen. Die quartiersbezogene Prozesssteuerung – von Impulsveranstal-
tungen über dialogische Planungsverfahren bis hin zu Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
projekten – ist dabei durch differenzierte Organisationsregelungen geprägt, die den üblicher-
weise verwendeten Begriff des „Stadtteilmanagements“ in unterschiedliche Handlungsebenen 
wie Projekt-, Stadtteil- und Quartiersmanagement unterteilt. Dabei übernehmen verschiedene 
Träger, die von Stadtteilläden und Mieterzentren über Kulturzentren bis hin zu Sozial- und 
Planungsämtern reichen, in einer netzwerkartigen Steuerungskonstellation die inhaltliche 
Ausgestaltung der jeweiligen Managementform: Quartiersmanagement meint dabei die 
Entwicklung quartiersnaher und bedarfsorientierter Angebote durch gemeinnützige Träger. 
Stadtteilmanagement steht für die dialogische Zusammenarbeit in einem mit Stadtteilakteu-
ren besetzten Runden Tisch und die daraus resultierenden Projektempfehlungen. Das Pro-
jektmanagement wird durch Fachbehörden der städtischen Verwaltung gewährleistet und hat 
die vernetzte Organisation und Steuerung einzelner Projekte zum Inhalt.  
Von großer ergänzender Bedeutung für die Quartiersentwicklung in der Kasseler Nordstadt ist 
die Arbeit von R. Keim und R. Neef „Ressourcen im Problemquartier“. Hier werden die oft-
mals vernachlässigten Potenziale eines Quartiers auf der Erwerbsebene und in den Bereichen 
der Sozialbeziehungen in den Vordergrund gestellt. 
 
Das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ stellt die Grundlage für die Verstetigung 
integrierter Handlungsansätze in Hessen dar, die im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 
HEGISS ihre landespolitische Antwort gefunden haben. Für das Kasseler Nordstadtprojekt 
bedeutet die Aufnahme als Modellgebiet in das Programm die Möglichkeit, über die eigentli-
che Förderung hinausgehende zusätzliche Mittel für eine kontinuierliche Erfolgskontrolle und 
Evaluierung des seit dem Jahr 1997 bestehenden integrativen Lösungsweges zu nutzen und 
somit weiterhin als ein Vorzeigeprojekt – was die Entwicklung von vernetzten Steuerungsin-
strumenten auf der Quartiersebene, die Verzahnung von Landes- und Stadtpolitik, die Beteili-
gung von Betroffenen und die Verklammerung der unterschiedlichen lokalen Träger betrifft – 
in Hessen zu arbeiten. Auch am Beispiel der Kasseler Nordstadt ist zu beobachten, dass mit 
dem entwickelten „Nordstadtprojekt“ nicht die im Strukturwandel der Gesellschaft entstehen-
den Probleme gänzlich gelöst werden können. Dennoch hat das sehr differenziert gestaltete 
und gehandhabte Programm für eine Vielzahl engagierter lokaler Akteure Vorbild-, Impuls- 
und Anstoßwirkungen ausgelöst.  
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4.  Sozialintegrative Stadtentwicklungspolitik in Ostdeutsch-
land  

 
 

4.1  Ausgangslage für die Stadterneuerungspolitik in Ostdeutschland 
 
Die städtebauliche Vernachlässigung der Innenstadtgebiete zu Zeiten der ehemaligen DDR 
ist in den neuen Bundesländern als Gemeinsamkeit zu erkennen. Innenstadtnahe Wohngebiete 
fügten sich jahrzehntelang nicht in das Ziel der sozialistischen Wohnungspolitik, gleichen 
Wohnraum für alle Bürger zu schaffen (vgl. hier die klassische „Platte“, die auch im Kap. IV. 
4.3 beschrieben wird), ein. Sie waren eher zum Abriss und Wiederaufbau im Rahmen des 
industriellen Wohnungsbaus bestimmt. Daraus resultiert in diesen innerstädtischen Gebieten 
ein hoher Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf. 
Entsprechend weist dort die Ausstattung der Wohnungen in fast allen Bereichen des Sied-
lungsbaus erhebliche Mängel auf und entspricht nicht den gängigen Standards. Erst langsam 
und mit fortschreitender Klärung der Eigentumsverhältnisse, beginnen bauliche Erhaltungs-
maßnahmen. Hinzu kommen die unzureichende Ausstattung mit soziokultureller Infrastruk-
tur, ein Mangel an Grünflächen sowie starke Umwelt- und Verkehrsbelastungen (vgl. Toe-
pel/Sander/Strauss 2000).  
Die wirtschaftliche Lage in diesen Quartieren ist geprägt durch den Strukturwandel der neuen 
Bundesländer. Vielfach entstanden Gewerbebrachen, die nur schwer einer neuen Nutzung 
zuzuführen sind. Auch hier herrschen ein schlechter baulicher Zustand, eine unzureichende 
städtebauliche Ordnung und eine mangelhafte infrastrukturelle Ausstattung vor. 
Hinzu kommen die massiven Bevölkerungsverluste der letzten Jahre. Typisch ist auch die 
zunehmende Überalterung der Quartiere. Die Arbeitslosigkeit in diesen Räumen ist deutlich 
höher als im gesamtstädtischen Durchschnitt. Es besteht die Tendenz zur Konzentration be-
nachteiligter Bevölkerungsgruppen in diesen Quartieren. Armut und Suchtprobleme werden 
hier zunehmend erkennbar. 
 
Die Großwohnsiedlungen, die Plattenbauten aus der Zeit der DDR sind aufgrund vielfältiger 
anderer  Faktoren zu negativ bewerteten Siedlungsräumen geworden. Jahrzehntelang als die 
Wohnform in der DDR gepriesen, leiden sie heute unter enormen Bevölkerungsverlusten mit 
einer großen Zahl leerstehender Wohnungen, einer mangelhaften infrastrukturellen Versor-
gung sowie einer unzureichenden städtebaulichen Gestaltung.  
 
Diese beiden Wohntypen – Plattenbauten und vernachlässigte Innenstadtquartiere – bilden in 
Ostdeutschland die Grundtypen eines „Stadtteils mit besonderem Entwicklungsbedarf“. Mit-
tels integrierter Handlungs- und Steuerungsformen versucht die im folgenden dargestellte 
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„Gemeinschaftsinitiative URBAN“ der EU, die vielfältigen Benachteiligungen der inner-
städtischen Gebiete anzugehen und abzumildern. 

4.2 Das URBAN-Programm -  Europäische Strukturpolitik in Ostdeutsch-
land 
 
Die Europäische Union17 fördert im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen spezifische Maß-
nahmen, die im besonderen Interesse der Gemeinschaft liegen und zur Lösung schwerwie-
gender Probleme bestimmter Regionstypen beitragen. Ein kleiner Teil der Mittel der euro-
päischen Strukturfonds (bisher 9 %) ist für alle Gemeinschaftsinitiativen vorgesehen (vgl. 
Toepel/Sander/Strauss 2000). 
 
Eine davon ist URBAN. Sie verfolgt das Ziel, die Lebensqualität in den benachteiligten 
Stadtquartieren zu verbessern. Dabei wird ein Bündel von Projekten umgesetzt, in dem mittels 
eines sozialintegrativen Handlungsansatzes die Sanierung mangelhafter Infrastruktur und 
die Verbesserung der Umweltbedingungen mit wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akti-
onen verknüpft wird. In Ostdeutschland wurden acht Städte18 für die URBAN-Förderung aus-
gewählt: Berlin, Brandenburg (Havel), Chemnitz, Erfurt, Halle (Saale), Magdeburg, Rostock 
und Zwickau. Für diese Städte wurden in den Jahren 1994 bis 1999 rund 83 Mrd. ECU aus 
dem EFRE und dem ESF bereitgestellt (vgl. ebd.).  
 
Für die Umsetzung des URBAN-Ansatzes ist in den ostdeutschen Städte im Jahr 1999 eine 
Zwischenevaluierung der Gemeinschaftsinitiative URBAN durch das Deutsche Institut für 
Urbanistik (DIfU) sowie durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vorge-
nommen worden. Ziel dieser Evaluierung war es, die Wirksamkeit des Programms zu unter-
suchen sowie Empfehlungen für zukünftige Fördermaßnahmen für städtische Problemgebiete 
zu formulieren. Dieses Kapitel stützt sich auch auf diese Zwischenevaluierung. 
  
 
Zielsetzung des URBAN-Ansatzes 
 
Oberstes Ziel der Gemeinschaftsinitiative ist die Verbesserung der Lebensqualität für die Be-
völkerung in den benachteiligten Quartieren, die kleinräumig abgegrenzt werden. Hierzu wer-
den integrierte Maßnahmenbündel zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur sozialen Einglie-

                                                 
17 Die wichtigsten Instrumente der Europäischen Union zur Überwindung der wirtschaftlichen und sozialen Dis-

paritäten innerhalb der Gemeinschaft sind die Strukturfonds: der Europäische Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF) und der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft (EAGFL, Abt. Ausrichtung). Die Mittel werden im Rahmen von sechs Zielen eingesetzt, 
wobei die Ziel-1-Gebiete, zu denen die ostdeutschen Bundesländer zählen, die höchste Förderpriorität genie-
ßen. 

18 Hinzu kommen in Deutschland noch vier Städte in den alten Bundesländern (Kiel, Duisburg, Saarbrücken und 
Bremen). 
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derung, zur Verbesserung der Umweltbedingungen sowie zur Sanierung von Infrastruktu-
ren gefördert. Die Projekte sollen Vorbildcharakter für andere Städte haben. Priorität erhal-
ten besonders innovative Projekte, die sich in eine integrierte langfristige Strategie der städ-
tischen Entwicklung einordnen (vgl. ebd.) 
Die Förderung der Gemeinschaftsinitiative URBAN beinhaltet verschiedene Dimensionen: 
Zum einen stellt sie Anforderungen an die Innovationsfähigkeit der Stadtverwaltungen, 
zum anderen an die integrierte Verknüpfung verschiedener Politikfelder. Die Bündelung 
von Fördermitteln sowie die Einbeziehung der ansässigen Bevölkerung und verschiedener 
lokaler Akteure sind weitere Voraussetzungen, um im Rahmen des Programms Mittel zur 
Erneuerung der Problemquartiere zu erhalten. 
 
Die Verfasser der Zwischenevaluierung haben unterschiedliche Umsetzungsansätze in den 
beteiligten Städten feststellen können. In einigen Stadtquartieren fördert URBAN ausschließ-
lich einige wenige „Leuchtturmprojekte“ mit Ausstrahlungswirkung auf das Gesamtquartier 
(z.B. in Halle). In anderen Quartieren subventioniert die EU viele kleine und unterschiedliche 
Projekte im gesamten Quartier von lokaler und nachbarschaftlicher Bedeutung, um eine brei-
tere Flächenwirkung direkt über die URBAN-Maßnahmen zu erreichen (z. B. in Rostock). 
Berlin, Magdeburg, Erfurt und Chemnitz sind Beispiele für eine Kombination beider Ansätze. 
In einigen Städten finanziert URBAN nur „Leuchtturmprojekte“, die Flächenwirkung auf das 
Quartier wird durch Mittel der Städtebauförderung erreicht (z. B. in Zwickau).  
 
Die Förderschwerpunkte der einzelnen Städte weichen allerdings nicht wesentlich vonein-
ander ab und lassen sich nach fünf grundsätzlichen Zielen klassifizieren:  
��Einleitung neuer wirtschaftlicher Tätigkeiten und lokale Schaffung von Arbeitsplätzen;  
��Förderung der Humanressourcen;  
��Verbesserung der soziokulturellen Infrastruktur;  
��Verbesserung der Umweltbedingungen;  
��Einbeziehung und Mobilisierung der einheimischen Bevölkerung.  
 
Damit und mit der geplanten Mittelverteilung sollen die URBAN-Maßnahmen an den Prob-
lemschwerpunkten und Hauptdefiziten der Gebiete ansetzen. Die Entwicklung der sozioöko-
nomischen Lage in den Städten und Stadtvierteln gibt nach Angaben der Autoren der Zwi-
schenevaluierung „keinen Anlass für eine andere Orientierung der Programme“ (vgl. ebd.).  
 
Typisch für die einzelnen lokalen URBAN-Programme ist die Einbeziehung vieler verschie-
dener Akteure (unterschiedliche Dezernate bzw. Abteilungen in der Stadtverwaltung, externe 
Projektmanager, Ministerien des jeweiligen Bundeslandes) und der hohe Stellenwert der Bür-
gerbeteiligung im Stadtquartier. Dabei unterscheiden sich die Organisationsstrukturen sowie 
die lokale Beteiligung in den einzelnen Bundesländern bzw. Städten. Der horizontale 
(zwischen einzelnen Verwaltungen und Ämtern in der Stadt) und der vertikale (zwischen 
Kommune und Land) Koordinierungsaufwand sowie die Kooperationsbereitschaft zwi-
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schen einzelnen Ebenen (Verwaltungen, Träger, Projektmanagement) sind sehr unterschied-
lich ausgeprägt. Der integrierte Ansatz wird durch die Bündelung von Mitteln und Maßnah-
men in Problemquartieren und das multisektorale Herangehen bestimmt. Er umfasst dabei 
das Zusammenwirken verschiedener Politikfelder (unter anderem Arbeitsförderung, Wirt-
schaft, Verkehr, Sicherheit, Familien- und Jugendhilfe, Umweltschutz, Kultur und Freizeit). 
Erfolgsbedingung für die Verwirklichung eines solchen integrierten Ansatzes ist eine zentrale 
Koordination in einer Hand, mit der dieser Ansatz gezielt umgesetzt wird. Der neue Pro-
grammansatz der deutschen Städtebauförderung „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf - Die soziale Stadt“ spiegelt somit im wesentlichen den integrierten Handlungsansatz von 
URBAN wider (vgl. dazu auch Kap. I).  
 
Für die Konzentration der Förderung haben sich kleinräumige städtische Einheiten als 
sinnvoll herausgestellt. Sie erhöhen die Chancen für eine sichtbare Aufwertung dieser Quar-
tiere. Das relativ geringe Volumen der URBAN-Förderung erfordert die Konzentration auf 
ein begrenztes Stadtquartier, da die Förderung sonst nicht wirkungsvoll ist. Erst durch diese 
Konzentration wird der integrierte Ansatz der beiden Strukturfonds und darüber hinaus auch 
die Kombination mit anderen nationalen Fördertöpfen umsetzbar (vgl. ebd.). 
 
Prinzipiell war das URBAN-Programm für einen Zeitraum von 1994 bis 1999 vorgesehen. 
Die Fortführung des integrierten URBAN-Ansatzes zur Stadtentwicklung wird auch nach dem 
Jahr 1999 grundsätzlich als empfehlenswert betrachtet. Die neuen Bundesländer bleiben nach 
dem Jahr 2000 Ziel-1-Region der europäischen Strukturfondsförderung, so dass auf die Integ-
ration des URBAN-Ansatzes in die Regelförderung des EFRE und ESF ein besonderer Wert 
gelegt werden muss.   
 
 

4.3 Die Landesinitiative URBAN 21 – Stadterneuerungspolitik in Sachsen-
Anhalt 
 

4.3.1 Zielsetzung der Landesinitiative  
 
Aus den in Kap. IV.4.1 beschriebenen unterschiedlichen Gründen sind sozialräumliche Pola-
risierungs- und Ausgrenzungstendenzen auch in Sachsen-Anhalt zu beobachten. Die dortige 
Landesregierung hat daher im Mai des Jahres 1999 die Landesinitiative URBAN 21 beschlos-
sen, „um durch gezielte, ressortübergreifende Maßnahmen den Erneuerungsbedarf in ausge-
wählten Stadtteilen abbauen zu helfen und dabei insbesondere die wirtschaftliche Entwick-
lung und Beschäftigungssituation in diesen Problemgebieten zu verbessern“ (Land Sachsen 
Anhalt 1999, S. 1).  
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Das Land Sachsen-Anhalt setzt dabei den Anspruch der EU-Strukturfondsverordnung und der 
dazu erlassenen Leitlinien zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung sowie die im 
„Aktionsrahmen nachhaltige Stadtentwicklung in der Europäischen Union“ genannten Leit-
ziele (vgl. auch Europäische Union 1999) um. Die Initiative URBAN 21 hat somit einen en-
gen inhaltlichen und fachlichen Bezug zu europäischen Förderprogrammen bezüglich folgen-
der Zielsetzungen: 
��Stärkung des wirtschaftlichen Wohlstandes und der Beschäftigung in den Städten; 
��Förderung der Chancengleichheit, sozialer Eingliederung und Entwicklung in städtischen 

Quartieren; 
��Schutz der städtischen und globalen Umwelt: hin zu lokaler, regionaler und globaler 

Nachhaltigkeit; 
��Beitrag zu einem guten Stadteilmanagement und zur Stärkung der kommunalen Selbst-

verwaltung, und nicht zuletzt eine 
��städtebauliche Verbesserung. 
 
Im Rahmen von URBAN 21 werden nur Maßnahmen und Projekte gefördert, die im Sinne 
eines integrierten Handlungsansatzes mindestens zwei der Leitziele abdecken. Eindimen-
sionale Projekte haben „keine Chance auf Anerkennung“ (vgl. ebd.). 
 
Zur Begleitung der Landesinitiative hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der sich aus Vertretern 
der beteiligten Fachressorts, der Regierungspräsidien, des Städte- und Gemeindebundes, der 
wohnungswirtschaftlichen Landesverbände und eines wissenschaftlichen Begleitinstitutes 
zusammensetzt. Dieser Arbeitskreis entscheidet – im Einvernehmen mit den jeweiligen 
Fondsverwaltern und der „IMA Programmierung“ – über die Auswahl der zu fördernden 
URBAN 21-Konzepte (vgl. hierzu auch die Aufgaben der INTERMAG in Nordrhein-
Westfalen). 
 
Hinsichtlich der Fördermodalitäten „geht das Land Sachsen-Anhalt grundsätzlich davon aus, 
dass die vorhandenen Bundes- und Landesförderungsmöglichkeiten und die EU-Strukturfonds 
integriert genutzt werden“ (ebd., S.10). Dies bedeutet, dass URBAN 21 kein neues Förder-
programm darstellt, sondern dass vielmehr die Finanzierung stadtteilbezogener Maßnahmen 
und Projekte durch die Bündelung und Verknüpfung unterschiedlicher Fördertöpfe (der Wirt-
schaftsförderung, der Städtebauförderung, der Qualifizierungsförderung und des Umwelt-
schutzes) sichergestellt wird. Dabei sollen die EU-Strukturfonds und die Fördermittel des 
Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ ebenfalls in URBAN 21 begleitend integriert 
werden (vgl. ebd.). 
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4.3.2 Stadtteilbezogene Umsetzung von URBAN 21 am Beispiel Halle-
Silberhöhe 
 
Die Stadt Halle hat für ihren Stadtteil Silberhöhe zum Januar 2000 einen Förderantrag für 
URBAN 21 in Form eines Maßnahmenkataloges erarbeitet. Dieser bildet die Grundlage für 
die folgenden Ausführungen (vgl. Stadt Halle 2000). 
 
Silberhöhe – Modellgebiet für das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ – ist der am 
dichtesten besiedelte Stadtteil in Halle. Mit über 14.000 Wohneinheiten und über 26.000 
Einwohnern stellt er ein klassisches Beispiel für die vielfältigen städtebaulichen und sozialen 
Probleme einer typischen Großwohnsiedlung der ehemaligen DDR dar. Diese Hauptprobleme 
des Stadtteils und seiner Bewohner sind: 
��enorme Bevölkerungsverluste (in den letzten Jahren bei -29 %) aufgrund fehlender Ar-

beitsplatzmöglichkeiten in Halle bzw. aufgrund der Abwanderung mobiler und besserver-
dienender Gruppen ins Umland (Eigenheimwunsch), einhergehend mit einem großen 
Wohnungsleerstand und einem regionalen Überangebot an Wohnungen; 

��Überalterung der Bevölkerung aufgrund des Wegzugs junger Familien; 
��überdurchschnittliche Arbeitslosenquote (25,6%); 
��mangelhafte Qualität, Quantität und Zielgruppenausrichtung sozialer, kultureller und bil-

dungsbezogener Infrastruktur, sowie ein 
��einseitiger städtebaulicher Entwurf mit bis zu 9-geschossige Plattenbauten. 
 
Die Leitziele der Stadtteilarbeit sind durch die Landesinitiative URBAN 21 vorgeschrieben 
(vgl. Kap. IV.4.3.1.). In Halle-Silberhöhe werden diese inhaltlichen Oberziele lokalbezogen 
differenziert und den örtlichen Bedarfen angepasst. Als ein Hauptanliegen sollen dabei hohe 
Beschäftigungswirkungen während der Projektumsetzung durch 
��flankierende Qualifizierungsmaßnahmen,  
��Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsverfahren und 
��eine Impulsgebung für neue Arbeitsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt erreicht 

werden. 
 
Der Antrag zur Aufnahme des Stadtteils Halle-Silberhöhe in die Landesinitiative URBAN 21 
erweitert die vorliegenden Erneuerungsansätze19. Für die zukünftige Entwicklung des 
Stadtteils werden durch den vorliegenden Maßnahmenkatalog folgende Elemente genannt 
(vgl. ebd., S. 9): 
��Beauftragung eines Gebietsmanagers (s. Kasten „Aufgaben eines Gebietsmanagements); 

Abstimmung der Planungen und Maßnahmen im Rahmen eines Quartiersmanagements 
mit allen beteiligten Akteuren; 

                                                 
19 Zu nennen wären hier ein im Jahr 1998 eingerichteter Arbeitskreis als Element einer transparenten und auf 

Beteiligung setzenden Stadtentwicklung sowie die Erarbeitung eines städtebaulichen Leitbildes. 
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��Regelmäßige Durchführung von Stadtteilarbeitskreisen mit Vertretern der Bewohner, von 
Initiativen und Vertretern der Stadtverwaltung sowie die Ausrichtung von Stadtteilver-
sammlungen; 

��Einrichtung eines URBAN-Centrums oder Stadtteilbüros; 
��Fortschreibung eines Vorhaben-, Kosten- und Finanzierungsplanes, sowie 
��Umsetzung von Maßnahmen durch die verschiednen Akteure des Stadtteils (Wohnungs-

unternehmen, Ämter der Stadtverwaltung, Vereine, Verbände, Gewerbetreibende oder 
Händler). 

Aufgaben eines Gebietsmanagements in Halle-Silberhöhe 

Die Stadt Halle vertritt die Ansicht, dass ein wir-

kungsvolles Quartiersmanagement nicht aus-

schließlich durch eine Institution allein geleistet 

werden kann. Die Kapazitäten einer Stadtverwal-

tung würden dem Anforderungsprofil eines Quar-

tiersmanagements nicht zur genüge reichen. Daher 

ist ein „nicht durch die tägliche Routine einer 

Verwaltung belasteter Blick einer fachlichen Insti-

tution von außen“ als eine Art „Treuhänder für 

den Stadtteil“ für die Entwicklung eines quar-

tiersbezogenen Managements erforderlich (vgl. 

ebd.). 

Als wesentliche Aufgabe eines Quartiersmana-

gers wird die Begleitung der Umsetzung der zum 

URBAN 21-Konzept gehörenden Projekte ge-

nannt. Dies beinhaltet die Überprüfung des Um-

setzungsstandes und des Mittelflusses, die Sicher-

stellung der Beteiligung aller einzubeziehenden 

Akteure einschließlich der Bewohner sowie die 

Fortschreibung des URBAN-Konzeptes als Ergeb-

nis des Prozesses der Stadtteilentwicklung. Als ein 

wesentliches Element des Gebietsmanagements 

wird die Verknüpfung der Arbeit mit bestehenden 

Initiativen und die Einbeziehung der Bewohner in 

den Prozess der Stadtteilentwicklung gesehen. Ein 

eigens dafür einzurichtendes Stadtteilbüro, ver-

knüpft mit einem soziokulturellen Angebot, soll 

einerseits die Vernetzung der Akteure und die Be-

wohnerbeteiligung sicherstellen, anderseits auch 

alle öffentlich zugänglichen Informationen im Sin-

ne eines  Beratungsangebotes zur Verfügung stel-

len.

 

 
Der neu formierte Stadtteilarbeitskreis Silberhöhe soll ein wichtiger Partner des Gebietsma-
nagements werden. In ihm diskutieren die Ämter der Stadtverwaltung, die lokalen Initiativen 
und das Gebietsmanagement die Schritte zur Weiterentwicklung des Stadtteils. Um arbeitsfä-
hig zu bleiben, wird die Anzahl der teilnehmenden Akteure begrenzt und je nach Bedarf um 
zusätzliche Akteure erweitert.  
Zusätzlich werden in wenigstens einmal jährlich stattfindenden Stadtteilversammlungen die 
wesentlichen Eckpunkte der Arbeit für das Gebiet den Bewohnern vorgestellt. Einladende 
Akteure sind die Stadt und der Gebietsmanager. Teilnehmende Akteure sind die Dezernenten 
sowie Ansprechpartner der Stadtverwaltung und der Wohnungseigentümer. 
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4.4 Fallbeispiele aus Leipzig/Sachsen 
 
Die Stadtentwicklung in Leipzig hat sich nach der Wende in zwei Geschwindigkeiten vollzo-
gen. Neben erheblichen Teilerfolgen in vielen Bereichen (vgl. Leipzig als „Boomtown des 
Ostens“ mit touristischen Attraktionen und vielfältigen baulichen und kulturellen Sehenswür-
digkeiten; großflächige, zu 2/3 abgeschlossene Sanierung der vom Verfall bedrohten Grün-
derzeitquartiere) sind neue, teilweise gravierende strukturelle Probleme entstanden (vgl. Stadt 
Leipzig, S. 2): 
��Leipzig als schrumpfende Stadt (Wohnungsleerstand bis zu 40 % in den Gründerzeitquar-

tieren, baulicher Verfall, Verödung wenig attraktiver Stadtteile mit zunehmenden 
Ausgrenzungs- und Segregationstendenzen); 

��rückläufiger Kapitaltransfer (z. B. aufgrund des Wegfalls von Investitionen durch nicht 
mehr vorhandene Steuerabschreibungsmöglichkeiten), sowie nicht zuletzt 

��Schwäche der lokalen Ökonomie (z. B. durch die tendenziell ansteigende hohe Arbeitslo-
sigkeit, die Abwanderung finanziell bessergestellter Bewohnergruppen in die „Guten Ad-
ressen“ oder die Belastung der Bauwirtschaft durch den Rückgang von Sanierungstätig-
keiten).  

 
Die Stadt Leipzig hat infolge dieser Problemstrukturen ein dichtes Netz bau- und planungs-
rechtlicher sowie sozialer Programme als Grundlage einer sozialen Stadterneuerungspolitik 
entwickelt. Sie zielen auf eine „sozialräumlich orientierte, aktiv gestaltende Stadtpolitik“ ab 
(ebd., S. 3). Sie lassen sich vorrangig mit zwei Handlungslinien beschreiben: 
��Entwicklung und verstärkte Zusammenarbeit aller Ressorts im Rahmen einer sozialen 

Kommunalpolitik durch die Bündelung der Ansätze „Vor-Ort“, sowie 
��Entwicklung lebendiger Stadtviertel durch die Aktivierung lokaler Akteure und endogener 

Potenziale auf der Grundlage einer problem- und ressourcenorientierten Stadtteilentwick-
lung. 

 

 

4.4.1 Programmelemente der sozialintegrativen Stadtentwicklungspolitik in 
Leipzig 
 
Gesamtprogramm „Neue Gründerzeit“ 
 
Zur Bewältigung der innerstädtischen Probleme in den vorwiegend gründerzeitlich geprägten 
Altbaubeständen hat die Stadt Leipzig ein integriertes Programm entwickelt, welches zur 
Bündelung der auf diese Stadtteile gerichteten Aktivitäten der Stadtverwaltung und ihrer Ko-
operationspartner führen soll. 
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Ursprünglich war das Programm auf die bauliche Erneuerung der Stadtteile ausgerichtet. Da 
sich aber viele Probleme in den Innenstädten auch in sozialen und ökonomischen Bereichen 
entfalten, wurde das in erster Linie nicht als Förder- und Investitionsprogramm gedachte 
Konzept auf diese Bereiche im Sinne eines Aktivierungsansatzes weiterentwickelt. Es geht 
dabei um die Schaffung von Voraussetzungen für eine sich selbst tragende Stadtteilent-
wicklung und die Stärkung der lokalen Akteure. „Die Verwaltung will dabei Anstöße geben, 
das entsprechende Umfeld schaffen,  Aktivitäten zusammenführen und zielgerichtet unterstüt-
zen“ (vgl. ebd.). Aufgabenfelder sind z. B. „Neue Nutzung für alte Häuser“, „Grüne Gründer-
zeit“, „Soziale Stadterneuerung und Beschäftigung“. 
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Pilotprojekt „Behutsame Stadterneuerung“  
 
Das städtische Pilotprojekt „Behutsame Stadterneuerung“ (SPP) setzt an den Problemen der 
vom Abriss bedrohten Leipziger Wohnhäuser und deren Bewohner an. Es knüpft an bereits 
bestehende Handlungsansätze an und versteht sich dabei „als Katalysator und Beförderer von 
Stadterneuerungsaktivitäten“ (Lang 1999, S. 187). 
 
Mittels eines interdisziplinären Projektteams, das mit finanzieller Unterstützung durch die 
Europäische Kommission seit Anfang des Jahres 1998 an der Entwicklung und Förderung 
neuer Lösungsansätze zur „Behutsamen Stadterneuerung“ arbeitet, werden folgende Haupt-
aufgabenfelder bearbeitet: 
��Entwicklung einer Sanierungsstrategie;  
��Grundlagenarbeit für die lokale und überregionale Politikberatung; 
��Werbe- und öffentlichkeitswirksame Aktivitäten; 
��Erfahrungsaustausch auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene; 
��Entwicklung neuer Kooperationsformen zwischen Eigentümern und Mietern, sowie ein 
��umfassendes Beratungsangebot für die Bauwirtschaft zur Steigerung der Konkurrenzfä-

higkeit. 
 
Abbildung 30: Organisation des Pilotprojektes „Behutsame Stadterneuerung“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Stadt Leipzig 2000 
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Angesichts eines veränderten Wohnungsmarktes ist die Einbeziehung von Mietern in das 
Sanierungsvorhaben ein weiteres wichtiges Handlungsfeld. Die Berater des Pilotprojektes 
zeigen Möglichkeiten der aktiven Nutzerbeteiligung am Sanierungsgeschehen auf und beglei-
ten Mieter und Eigentümer auf Ihrem gemeinsamen Weg zu einem nach ihren Bedürfnissen 
sanierten Gebäude (vgl. Lang 1999, Stadt Leipzig 2000). 
 
 
Planspiel Grünau 
 
Das Planspiel für das Neubaugebiet Grünau ist ein Kooperationsvorhaben von Bund, des 
Freistaates Sachsen, der Stadt Leipzig, der Wohnungswirtschaft, von Trägern soziokultureller 
Einrichtungen und der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils. „Im Rahmen dieses Pro-
jektes sollen Lösungsansätze für die langfristigen Perspektiven dieses Gebietstyps entwickelt 
werden.“ (Lang 1999, S. 189). 
 
In drei zeitlichen Perspektiven (2000/2010/2030) werden in einer Reihe von Entwurfs- und 
Zukunftswerkstätten sowie Realisierungswettbewerben  beispielhafte und übertragbare Lö-
sungsansätze für den Typus „Großwohnsiedlung“ entwickelt. Dazu zählen z. B. 
��Wohnumfeldgestaltung; 
��Fassadengestaltung sowie  die 
��Gebäudesanierung durch die Entwicklung unterschiedlicher Wohnungsgrundrisse. 
 
Abbildung 31: Forum Leipzig Grünau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Lang 1999 
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Zur gemeinsamen Themen- und Problemdiskussion wurde das „Forum Leipzig-Grünau“ ge-
gründet. Dort sollen Lösungsvorschläge „spielerisch“ erarbeitet werden. Die Moderation des 
Forums erfolgt über einen externen Moderator (vgl. ebd.). 
 
 

4.4.2  Umsetzung eines lokalbezogenen integrierten Handlungsansatzes20  
 
Rahmenbedingungen 
Die spezifische Situation im Leipziger Osten ist gekennzeichnet durch eine räumliche Kon-
zentration sozialer, ökonomischer und städtebaulicher Problemlagen, die „zu einem Entwick-
lungsrückstand gegenüber der Gesamtstadt und zu benachteiligenden Rahmenbedingungen 
für eine auf den eigenen Potenzialen aufbauenden Entwicklung führen“ (vgl. Stadt Leipzig 
1999, S. 8). Problematische Bedingungen sind nach Angaben der Stadt Leipzig in den Berei-
chen:  
��Bevölkerungsentwicklung (Abwanderungen von 1990 bis 1999 blockweise bis zu 60 % 

bei gleichzeitiger Zuwanderung einkommensschwacher Haushalten), 
��Sozialstruktur (überdurchschnittliche Anteile an Arbeitslosen, Alleinerziehenden, Sozial-

hilfeempfängern, gewaltbereiter Jugendlicher oder Verweigerung an politischer Beteili-
gung), 

��funktionale Qualität (hohe Leerstandsraten, ungenügend gestalteter öffentlicher Raum, 
mangelhafte Angebotsqualität oder weitgehendes Fehlen soziokultureller Angebote), 

��lokale Ökonomie (geringes Arbeitsplatzangebot, ungünstige Gewerbeflächensituation, 
Defizite im Service und Marketing, Bandzentren mit fehlenden Schwerpunkten), und  

��Wohn- und Wohnumfeldbedingungen (hoch verdichtete Quartiere mit defizitärer Ausstat-
tung, Baulücken an Hauptverkehrsstraßen, hoher Versiegelungsgrad, geringes und min-
derwertiges Grünflächenangebot, Brachflächen mit ruinösen Beständen) festzustellen. Zu-
sätzlich ist in den östlichen Stadtteilen ein Sanierungsrückstand gegenüber anderen Stadt-
teilen zu beobachten (vgl. ebd.). 

 
Das Handlungskonzept zur Anmeldung für das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ 
spricht aber auch von vorhandenen Potenzialen, die für lokale Stadtteilarbeit wichtige Hand-
lungsansätze liefern. Diese sind: 
��ein sich im Aufbau befindliches Quartiersmanagement in Volkmarsdorf; 
��bestehende Organisationen mit sozialem Engagement sowohl in kommunaler als auch in 

kirchlicher Trägerschaft;  
��Flächen mit hohem Entwicklungspotenzial für die Verbesserung der Freiraumqualitäten 

und der Grünflächenvernetzung; 

                                                 
20  am Beispiel „Leipziger Osten“, Modellgebiet des Bund-Länder-Programms „Die soziale Stadt“. Das Förder-

gebiet umfasst die Stadtteile Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf sowie Teile der Ortsteile Reudnitz 
und Anger-Crottendorf und ist ein gründerzeitliches Altbauquartier. 
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��vielfältige Planungsgrundlagen und umfangreiche rechtliche Instrumente in Sanierungs-
gebieten; 

��gute Einbindung in das ÖPNV-Netz, sowie nicht zuletzt 
��existierende kooperative Zusammenschlüsse der dortigen Einzelhändler. 
 
 
Entwicklungsziele und Kernprojekte 
 
Da sich die Planungen zur integrierten Erneuerung des Stadtgebietes erst in der Anfangsphase 
befinden, sind noch keine abgestimmten Entwicklungsziele formuliert worden. Um nicht ei-
ner  breiten Diskussion im Gebiet die Grundlage zu entziehen, werden im Handlungskonzept 
ansatzweise folgende grobe Zielbereiche genannt (vgl. ebd., S.12): 
��Überwindung des Negativimages und Stärkung der lokalen Identität; 
��Stabilisierung der Sozialstruktur; 
��Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur; 
��Verbesserung der Wohnqualität, hier insbesondere des Wohnumfeldes; 
��Entwicklung differenzierter Wohnungsangebote und Stabilisierung der Wohnungsnach-

frage; 
��Qualifizierung der arbeitsuchenden Menschen; 
��Belebung der lokalen Ökonomie, und 
��Entwicklung der zentralen Bereiche zu leistungsstarke und identifikationsstiftenden Kern-

bereichen.   
 
Zur Erreichung der Ziele sollen als Umsetzungsinstrument sogenannte „Kernprojekte“ heran-
gezogen werden. In diesem Zusammenhang wird betont, dass mit diesen Kernprojekten Vor-
aussetzungen für den Einsatz privater finanzieller Mittel oder den effektiveren Einsatz von 
Mitteln vorhandener Förderprogramme und Etats geschaffen werden sollen, so dass keine 
dauerhafte Abhängigkeit von Mitteln des Programms „Die soziale Stadt“ entsteht. Weitere 
Kriterien, die solche Kernprojekte auszeichnen sollen, sind (vgl. ebd., S. 14): 
��ein pilothafter, innovativer Handlungsansatz; 
��die Entwicklung von Projekten als Reaktion auf die obengenannten Hauptprobleme der 

Stadtteile; 
��die Schaffung von Synergieeffekten durch enge räumliche Eingrenzung, und nicht zuletzt 
��ein Aufbau auf vorhandenen endogenen Potentialen und Ansätzen. 
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Umsetzung eines quartiersbezogenen Steuerungsmodells 

Das Handlungskonzept nennt drei Kernpunkte für die Organisationsstruktur einer integrierten Stadtteilent-

wicklung: 

1. Forum „Leipziger Osten“ 

Ähnlich der Aufgabenstruktur des Arbeitskreises Bismarck/Schalke-Nord in Gelsenkirchen (vgl. Kap. 

IV.1.3) oder des Luruper Forums in Hamburg (vgl. Kap. IV.2.3) stehen im Forum „Leipziger Osten“ die 

Diskussion von Entwicklungszielen, die Ableitung von Handlungsansätzen sowie die Prioritätensetzung im 

Vordergrund. Die Aussagen des Forums haben dabei „Vorschlagscharakter“ und sollen öffentlich bewertet 

werden. 

Teilnehmende Personen sind Vertreter unterschiedlicher Akteursgruppen wie Mieter, Hauseigentümer, 

städtische Verwaltung, Politik, soziale Einrichtungen, Bürgervereine, Kinder und Jugendliche. 

 

2. Stadtteilmoderation 

Die Stadtteilmoderation soll die regelmäßige Auswertung und Organisation des Forums vornehmen. Er er-

füllt somit eine wichtige Koordinierungsfunktion. Außerdem ist sie für 

��die Herstellung von Querbezügen von Projekten und Vernetzung der Stadtteilarbeit, 

��den Kontakt mit der Bevölkerung, und nicht zuletzt für 

��die Aktivierung einer breiten Öffentlichkeit zur Mitwirkung am Stadtteilerneuerungsprozess 

verantwortlich. 

 

3. Verwaltungsinterne Koordinierung  

Zur Abstimmung der beteiligten Fachressorts hat sich eine Arbeitsgruppe „Soziale Stadtentwicklung“ ge-

bildet. Diese hält auch Kontakt zum Oberbürgermeister in Form von regelmäßigen Berichten im Rahmen 

der Dienstberatung. Teilnehmende Personen sind je ein Vertreter der Dezernate Umwelt, Ordnung, Woh-

nen, des Dezernates Jugend, Schule und Sport, des Dezernates Planung und Bau sowie der Dezernate Kul-

tur und Wirtschaft.   

 

Zur Finanzierung des integrierten Handlungsansatzes lässt sich festhalten, dass viele der Kernprojekte aus 

Mitteln der Städtebauförderung des Bundes im Rahmen des Neuen Programms „Soziale Stadt“ getragen 

werden. Darüber hinaus kommen auch Mittel der europäischen Strukturfonds, Städtebaufördermittel des 

Freistaates Sachsen sowie privater Sponsoren und Investoren zum Einsatz. 

 
 

4.5 Zusammenfassung 
 
Die besonderen Problemlagen in bestimmten Stadtquartieren in Ostdeutschland weichen von 
westdeutschen Lebensverhältnissen in den Städten z. T. erheblich ab. Vor allem die negativen 
Wanderungsbilanzen, die z. T. schlechten Umwelt- und technischen Versorgungsbedingun-
gen, die hohen Wohnungsleerstände in den Plattenbausiedlungen, aber auch die Leerstände in 
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den gründerzeitlichen, städtebaulich vernachlässigten Altbauvierteln, sowie die strukturell 
bedingte, noch höher als in Westdeutschland liegende Arbeitslosenquote sind hier im Beson-
deren zu nennen. Ursachen hierfür liegen in der Gesellschaftspolitik der Deutschen Demokra-
tischen Republik, in der Bauweise ihrer Siedlungen und der Geringschätzung gründerzeitli-
cher Bausubstanz.    
 
Erfahrungen mit integrierten Handlungsansätzen bestehen in Ostdeutschland hauptsächlich 
aufgrund der Gemeinschaftsinitiative „URBAN“. Im Rahmen speziell dieser Gemein-
schaftsinitiative werden in den ausgewählten Siedlungsräumen mittels eines sozialintegrativen 
Handlungsansatzes die Sanierung mangelhafter Infrastruktur und die Verbesserung der Um-
weltbedingungen mit wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Aktionen verknüpft. Weitere 
Ziele von URBAN sind die Einrichtung, Entwicklung und Stärkung neuer Tätigkeitsfelder 
sowie die lokale Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung der Humanressourcen sowie 
die Verbesserung der soziokulturellen Infrastruktur unter Einbeziehung und Mobilisierung der 
einheimischen Bevölkerung. Den ostdeutschen Regionen werden dabei als sogenannte Ziel-1-
Gebiete der EU ein besonderer Fördervorrang eingeräumt.  
 
Die Gemeinschaftsinitiative URBAN stellt ein wichtiges Steuerungsinstrumentarium dar, 
mit dem Veränderungsimpulse in städtische Quartiere getragen und gestärkt werden können. 
Über die Kofinanzierung tauchen aber auch andere wichtige Instrumentarien der Statteiler-
neuerung auf, da die „Aktionen, die Gegenstand einer Kofinanzierung durch die Struktur-
fonds sind, gemäß Artikel 7 der Koordinierungsverordnung den Gemeinschaftspolitiken und 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften entsprechen müssen“ (vgl. Toepel/Sander/Strauss 
2000, S. XII ff. und 52 ff.). Vor diesem Hintergrund können auch kommunale Handlungsfel-
der und politische Schwerpunktsetzungen umstrukturiert werden.  
 
Eigenständige Landesprogramme (z. B. die Initiative URBAN 21 in Sachsen-Anhalt) be-
finden sich in Ostdeutschland erst in der „Startphase“, nicht zuletzt angeregt durch das Bund-
Länder-Programm „Die soziale Stadt“. In vielen Städten der neuen Bundesländer arbeiten 
heute Planungsfachleute aus Westdeutschland. So besteht häufig eine große Nähe zu in den 
alten Bundesländern entwickelten Steuerungsinstrumenten und den mit ihnen gemachten Er-
fahrungen. Entsprechend sind über die Erfolge landespolitischer Programme nur sehr vorläu-
fige Aussagen zu treffen. 
So ist in Sachsen-Anhalt und hier explizit in Halle-Silberhöhe, einem Siedlungsraum, in 
dem die Initiative „URBAN 21“ ihre lokale Umsetzung fand, eine inhaltliche Nähe zu west-
deutschen Politikansätzen, z. B. nordrhein-westfälischen Steuerungsinstrumenten zu beobach-
ten. Diese Nähe bezieht sich u. a. auf das Einsetzen eines Gebietsmanagers und dessen Auf-
gabenprofil, die Instrumentalisierung des Erneuerungsprozesses durch Arbeitsgruppen und 
Arbeitskreise sowie die Einbindung der Bewohner im Rahmen von Stadtteilkonferenzen. 
Durch diesen Steuerungsansatz sollen Probleme wie z. B. die monotone Siedlungsstruktur, die 
Abwanderung mobiler und besserverdienender Gruppen ins Umland, daraus resultierende 
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Wohnungsleerstände mit einem regionalen Überangebot an Wohnungen, die Überalterung der 
Bevölkerung aufgrund des Wegzugs junger Familien, die überdurchschnittlichen Arbeitslo-
senquote sowie die mangelhafte Qualität, Quantität und Zielgruppenausrichtung sozialer, kul-
tureller und bildungsbezogener Infrastruktur abgeschwächt werden.  
 
Die starke Ausrichtung auf Förderprogramme der EU bildet allerdings einen wichtigen Unter-
schied zu den nordrhein-westfälischen Programmelementen (das bereits angesprochene Fall-
beispiel Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord zählt zu den sogenannten Ziel-2-Gebieten in 
Westdeutschland). Ebenso differiert die Schwerpunktsetzung in den Bereichen „Ökologie“ 
und „Nachhaltigkeit“ von Programmansätzen in den westdeutschen Bundesländern. Häufig 
werden diese Themenbereiche in den dortigen einzelnen Stadtteilprogrammen nicht in dieser 
expliziten Formulierung benannt, sondern sind eher in andere Handlungsschwerpunkte integ-
riert (z. B. in die bauliche Erneuerung oder in die Wohnumfeldverbesserung oder Innenhof-
umgestaltung). 
 
In Sachsen wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine eigenständige Landespolitik formu-
liert. Die Stadt Leipzig hat aber infolge differenzierter Problemstrukturen (städtebauliche 
Missstände, Wohnungsleerstände, rückläufiger Kapitaltransfer, Schwächen der lokalen Öko-
nomie, Abwanderung finanziell bessergestellter Bewohnergruppen oder hohe Arbeitslosig-
keit) mit dem Gesamtprogramm „Neue Gründerzeit“ ein dichtes Netz bau- und planungs-
rechtlicher sowie sozialer Programme als Grundlage einer sozialen Stadterneuerungspolitik 
entwickelt. Gerichtet auf eine sozialräumlich orientierte, aktiv gestaltende Stadtpolitik werden 
dort z. B. mittels des Modellprojektes zur „behutsamen Stadterneuerung“ Handlungsansätze 
verfolgt, welche durch eine lokalbezogene Bündelung der Aktivitäten eine verstärkte Zusam-
menarbeit von Fachressorts im Sinne einer „integrierten Stadtentwicklungsplanung“ erreichen 
sollen. Durch die Aktivierung lokaler Akteure und endogener Potenziale als netzwerkartiges 
Steuerungsinstrument wird die Entwicklung „lebendiger“ Stadtviertel angestrebt. 
 
Die lokale Umsetzung einer solchen integrierten Stadtentwicklungsplanung im Leipziger Os-
ten weist in ihrer organisatorischen Struktur ebenfalls Ähnlichkeiten zu vergleichbaren Pro-
grammen anderer, insbesondere westdeutscher Bundesländer bzw. Stadtteile auf. Dies trifft 
vor allem hinsichtlich der Organisationsregelungen in Form von Foren (vgl. in Leipzig das 
„Forum Grünau“) oder von verwaltungsinternen Koordinierungsgruppen zu. Als Beson-
derheit können die sogenannten „Kernprojekte“ betrachtet werden, welche eine dauerhafte 
Abhängigkeit von Mitteln des Programms „Die soziale Stadt“ durch die Einbeziehung priva-
ter finanzieller Mittel oder den effektiveren Einsatz von Geldern vorhandener Förderpro-
gramme und Etats verhindern sollen. Im Zentrum der Arbeit stehen hier Aufgaben wie die 
Stärkung der lokalen Identität, die Stabilisierung der Sozialstruktur, die Verbesserung der 
sozialen und kulturellen Infrastruktur, die Verbesserung der Wohnqualität (hier insbesondere 
des Wohnumfeldes), die Entwicklung differenzierter Wohnungsangebote, die Stabilisierung 
der Wohnungsnachfrage, die Qualifizierung der arbeitsuchenden Menschen, die Belebung der 
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lokalen Ökonomie und die Entwicklung der Quartierszentren zu leistungsstarken und identifi-
kationsstiftenden Kernbereichen. Mit diesen Projekten wird zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
der Blick auf eine langfristige Perspektive gerichtet, was z. B. das Ausbleiben der öffentlichen 
Mittel nach einem bestimmten Zeitraum betrifft. 
 
Große Bedeutung wird auch weiterhin den Mitteln aus den europäischen Strukturfonds zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen in ostdeutschen Städten und dort in bestimmten Quar-
tieren zuzumessen sein. 
 
Insgesamt scheint sich in den Städten der neuen Bundesländer eine gewisse Konsolidierung 
der Lebensverhältnisse abzuzeichnen. Einen wichtigen Anteil haben dabei sicher die EU-
Programme und deren Fortentwicklung im Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“. 
Durch das letztere Programm besteht für die Städte in den neuen Bundesländern die Möglich-
keit, von den vielen Erfahrungen, die in westdeutschen Städten bei der Bekämpfung von sozi-
aler Ungleichheit gemacht wurden (z. B. bei der Bürgerbeteiligung, der Bündelung von Fach-
politiken oder bei der Entwicklung eines Fördermixes), zu profitieren. Dabei besteht aber 
auch die Gefahr, dass eines der positiven Kernelemente dieses Programms, die bewohnernahe 
und problemspezifische Programmformulierung in den Hintergrund tritt. Gerade in ostdeut-
schen Städten ist es von großer Bedeutung, die Programme auf die Spezifik der Probleme 
(Abwanderung von insbesondere jungen Haushalten, Leerstände, Umgang mit der gründer-
zeitlichen Bausubstanz und den Plattenbauten der DDR und Aufbau einer sich selbst tragen-
den Ökonomie) hin zu gestalten. 
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V. Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbe-
darf – Einblicke und Ausblicke 

  
 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“! Dieses Handlungsfeld resultiert aus einer 
Reihe unterschiedlicher Entwicklungsprozesse, die in bestimmten städtischen Quartieren zu 
einer problematischen Ausgangslage geführt haben. Die Adressaten der Bemühungen, „Prob-
lemstadtteile“ langfristig und kontinuierlich aufzuwerten und zu stabilisieren, bleiben deren 
Bewohner sowie die vor Ort tätigen Akteure. 
 
Wie in Kapitel I angedeutet wurde, bestimmen sowohl großräumliche Faktoren des Struktur-
wandels als auch kleinräumliche Spaltungs- und Segregationsprozesse die Bildung von kumu-
lativ benachteiligten Stadtvierteln. Sie können mittels herkömmlicher sektoraler Lösungsan-
sätze nicht mehr adäquat entwickelt und erneuert werden. Das beschriebene „Wechselwir-
kungsverhältnis aus globalen, nationalen, regionalen und lokalen Bestimmungsfaktoren“ hat 
dort zu einer vielfältigen baulichen, sozialen und ökonomischen Abwärtsspirale geführt. Sie 
scheint am ehesten durch sozialintegrative Handlungsansätze mittels der Verknüpfung ver-
schiedener Politikfelder und Akteurskonstellationen durchbrochen werden zu können. 
 
Die mit diese Expertise – in aller gebotenen Kürze – aufgezeigten Instrumente und Verfahren 
verdeutlichen die verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten eines integrierten Politikan-
satzes. Diese werden nun abschließend zusammengefasst. Dabei wird ein besonderer Wert 
auf das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Steuerungsinstrumente 
und der Organisationsstrukturen, auf die „Lerneffekte“ aus den in- und ausländischen Pro-
gramme sowie auf die Untersuchung von Übertragungsmöglichkeiten für das Bund-Länder-
Programm „Die soziale Stadt“ gelegt. 
 
 

1. Entwicklungsverläufe integrierter Politikansätze 
 
Die beschriebenen sozialintegrativen Stadtentwicklungsprogramme haben sich sehr ungleich-
zeitig entwickelt. Während man bereits in den 70er Jahren in den Niederlanden erkannt hat, 
dass kurzfristige, sektorale Erneuerungsansätze auf lange Sicht keine kontinuierliche Aufwer-
tung nach sich ziehen, oder Mitte der 80er Jahre in England „Estate Action-Programme“ auf 
den Weg gebracht worden sind, begann man in Deutschland erst Anfang der 90er Jahre nach 
neuen Lösungsmöglichkeiten zur Bekämpfung von fortschreitenden Abwärts- und Spaltungs-
tendenzen industrialisierter Großstädte zu forschen.  
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Die Niederlande haben bereits im Jahr 1985 mit dem „PCG-beleids“ ein mit dem Handlungs-
programm NRW für „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ vergleichbares Förder-
programm entwickelt. Mit der Politik der Sozialen Erneuerung wurde ein Programm geschaf-
fen, dass für alle Gemeinden offen stand und somit nicht nur auf bestimmte – in diesem Fall 
„privilegierte“ - Quartiere begrenzt war. Die aktuelle nationale „Großstadtpolitik“ bedeutet im 
Vergleich zu bundesdeutschen Verhältnissen einen Entwicklungsvorsprung. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen griff mit dem integrierten Handlungsprogramm „Stadtteile 
mit besonderem Erneuerungsbedarf“ im Jahr 1993 dem heutigen Bund-Länder-Programm 
„Die soziale Stadt“ inhaltlich vor, indem es die Schlagworte „Bündelung der Ressourcen“, 
„Verknüpfung unterschiedlicher Politikfelder auf der lokalen Ebene“ und „integrierte 
Stadtentwicklung“ als erstes Bundesland in Deutschland zu einem programmatischen Leit-
ziel vereint hat. Der Stadtstaat Hamburg begann unwesentlich später, erkennbare sozialräum-
liche Probleme, die hauptsächlich die Bewohner und die lokalen Unternehmen in bestimmten 
„Pilotgebieten“ betrafen, im Rahmen eines modellhaften, integrierten Handlungsansatzes zu 
bekämpfen. Der Begriff „Armutsbekämpfung“ führte zu einer auf beschäftigungs- und 
wohnungspolitische Maßnahmen konzentrierte Vorgehensweise. Inzwischen wurde in Ham-
burg das Programm „Soziale Stadtentwicklung“ auf den Weg gebracht, mit Hilfe dessen 
eine qualitative (durch zwei unterschiedliche Programmsäulen) und quantitative (keine Be-
schränkung auf Pilotgebiete) Erweiterung erreicht werden konnte. 
 
Andere Bundesländer beginnen – angeregt durch das Programm „Die soziale Stadt“ – in 
jüngster Zeit, integrierte Landesprogramme zu konzipieren. So wurden in Hessen mehrere 
kommunale Modellprojekte entwickelt, von denen insbesondere das Nordstadtprojekt in Kas-
sel hervorzuheben ist. Die durch das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ angeregte 
Landesinitiative „HEGISS“ hat dort – neben anderen Programmen wie der „Einfachen 
Stadterneuerung“ – die städtebauliche, soziale, ökonomische und ökologische Aufwertung 
besonders benachteiligter Stadtgebiete zum Ziel.  
 
Mit den westdeutschen Landesprogrammen wurden auch die zentralen Steuerungsqualitä-
ten – wie vertikale und horizontale Vernetzung der Programme, Fördermix, Fördervorrang, 
ressortübergreifende Politikformen, Vernetzung lokaler Akteure, Beteiligung und Aktivierung 
der Bürger, Steigerung endogener Potentiale, Entwicklung und Einrichtung intermediärer Or-
ganisationen – weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung dieser weichen und harten Steue-
rungsinstrumente bedeutet jeweils auch eine Intensivierung demokratischer Strukturen 
bzw. demokratischer Handlungs- und Verhaltensweisen. Gerade die Übertragung und 
ortsspezifische Weiterentwicklung demokratischer Kulturen in ostdeutschen Städten könnten 
den Kommunen der neuen Bundesländer weitere Entwicklungsdynamik verleihen.   
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2. Steuerungsnetzwerke – Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten 

 
Die Vielzahl integrierter Entwicklungsstrategien im In- und Ausland führte zu ganz unter-
schiedlichen Steuerungsformen. Dies betrifft vor allem Unterschiede zwischen deutschen und 
ausländischen Handlungsansätzen. 
 
Bestimmende Faktoren der englischen Stadterneuerungspolitik sind der Wettbewerbscha-
rakter der Programme sowie die intensive Ausrichtung auf den privaten Sektor. Der zu-
letzt genannte Aspekt gilt insbesondere für die Regierungszeit der konservativen Partei. 
Durch diesen Sektor sollten vor allem Investitionen in die Stadtteile gebracht werden, um die 
von öffentlicher Hand und durch private Initiativen initiierten Projekte und Maßnahmen zu 
finanzieren. Die Abhängigkeit der Stadterneuerung von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
und dem Investitionsverhalten privater Unternehmen ist dabei allerdings als Nachteil zu be-
werten. Durch das von T. Blair eingeführte Programm „New Deal“ als Neuorientierung der 
Stadtentwicklungspolitik und als nationale Aufgabe wird heute ein größeres Augenmerk 
auf die intensive Beteiligung der Bewohner gelegt. Die Schaffung einer „Social Exclusion 
Unit“, die direkt dem Premierminister unterstellt ist und gebündeltes Fachwissen in den verti-
kal und horizontal vernetzten Programmprozess einfließen lässt, hat dabei zu einer systemati-
schen Vernetzung mit der regionalen und lokalen Ebene geführt. In den sogenannte Pathfin-
der-Stadtteilen werden modellhaft experimentelle „New-Deal-Projekte“ umgesetzt. 
 
Die eher zentralstaatliche Ausrichtung der französischen Erneuerungspolitik ist durch die 
Einbindung unterschiedlicher öffentlicher Gremien und Politikformen eine Steuerungsform, 
die Kontinuität in den Erneuerungsprozess fließen lässt. Sie bedeutet aber oftmals eine Er-
schwerung der Beteiligung der Bürger. Dies wird bei den Vertragsaushandlungen durch die 
starke Stellung der lokalen Politik (des Bürgermeisters) und die oft undurchschaubare An-
zahl der Gremien deutlich. 
 
In den Niederlanden führten Begriffe wie „lokale Maßarbeit“ und „städtisches beheer“ als 
Steuerungsinstrumente zu einer sich verändernden Planungskultur. Ein starker Bewohnerbe-
zug, die Einbindung der Stadtteilbevölkerung in den Planungsprozess, der dezentrale Aufbau 
von Organisationsstrukturen in den Quartieren – mit Einflussmöglichkeiten der Bevölkerung 
– sowie eine sehr differenzierte Raumbeobachtung sind die Schlaglichter der niederländischen 
Entwicklungspolitiken. Bemerkenswert ist nicht zuletzt ein eigens eingerichtetes „Ministeri-
um für Großstadtpolitik“.  
 
Die in dieser Expertise behandelten deutschen Stadterneuerungsprogramme sind am ehesten 
mit dem Begriff „lokale Partnerschaften“ zu charakterisieren. Die wesentlichen Steuerungs-
instrumente sind: 
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��ein starker Quartiers- und Bewohnerbezug der integrierten Handlungsprogramme; 
��eine Verlagerung der Schwerpunktsetzungen: weniger bauliche, als vielmehr soziale Prob-

lemlösungsansätze; 
��eine Akzeptanz örtlicher Gestaltungsspielräume im übergeordneten Handlungsprogramm; 
��eine dezentrale Projektorganisation in Form von „Stadtteilbüros“ (vgl. z. B. das Stadtteil-

büro Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord oder das URBAN-Centrum im Stadtteil Sil-
berhöhe/Halle): Sie stellen das Quartiers- bzw. Stadtteilmanagement mit all seinen Auf-
gaben sicher und dienen als „Anlaufstelle“ für die Bewohner; 

��behörden- bzw. fachübergreifende Koordinierungsstrukturen zur Vernetzung der unter-
schiedlichen fachlichen Ressorts auf der Landesebene (vgl. z. B. die INTERMAG in 
NRW, die behördenübergreifende Koordinierungsgruppe in Hamburg oder die Arbeits-
gemeinschaft HEGISS in Hessen) und der Kommunalebene (vgl. z. B. die kommunale 
Projektentwicklungsgruppe in Kassel oder ämterübergreifende Arbeitskreise in Bis-
marck/Schalke-Nord); 

��die Einrichtung von Stadtteilarbeitskreisen (z. B. das Luruper Forum, das Forum „Leipzi-
ger Osten“ oder der AK Bismarck/Schalke-Nord) zur Diskussion von Projekten, Aus-
tausch der Akteure und Beratung der zukünftigen Stadtteilentwicklung mit allen beteilig-
ten Fachämtern und Stadtteilakteuren; 

��Potenzialanalysen im Quartier (z. B. in Kassel); 
��regelmäßige Stadtteilkonferenzen und Beteiligungsangebote zur Bürgeraktivierung, und 

nicht zuletzt 
��eine Verknüpfung unterschiedlicher Politikfelder zu sogenannten „Mehrzielprojekten“ 

und eine Bündelung der vorhandenen Förderprogramme.  
 
Obwohl sich vor allem die neueren Handlungskonzepte inhaltlich sehr ähneln, lassen sich 
auch hier Unterschiede erkennen: 
��die Unterscheidung von Projekt-, Stadtteil- und Quartiersmanagement in Kassel; 
��die Einbeziehung planungsrechtlicher Instrumente des Sanierungsrechts durch die erste 

Programmsäule des Hamburgischen Entwicklungskonzeptes, sowie die Entwicklung 
��verlässlicher, jährlich aufzustellender und fortzuschreibender Finanzierungs- und Zeitplä-

ne in Form „integrierter Handlungskonzepte“ in NRW.  
 
Gerade mit dem Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ könnte in relativ kurzer Zeit der 
– medialvermittelte – Versuch gelingen, die Steuerungsnetzwerke, Förderrichtlinien, integ-
rierten Politikformen oder Akteurskonstellationen auf ein „hohes Niveau“ zu bringen. Dabei 
kann – bezogen auf die Bewältigung zentraler Probleme – aber auch eine gewisse Nivellie-
rung der Lösungsansätze eintreten. Anders ausgedrückt könnte so die Gefahr entstehen, dass 
die Spezifik der Quartiersprobleme wie z. B. in Ostdeutschland nicht mehr adäquat angegrif-
fen werden können. 
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3. „Lernpunkte“ aus dem In- und Ausland 
 
In gestraffter Form werden nun die wesentlichen „Lernpunkte“ zur Weiterentwicklung eines 
sozialintegrativen Handlungsansatzes aus den unterschiedlichen dargestellten Programmen 
erläutert. 
 
 
Stärkung der Gestaltungskompetenzen in den Stadtteilen 
 
Die Intensivierung eigener Handlungskompetenzen auf der Stadtteilebene hat mit den „Ham-
burgischen Verfügungsfonds“ und dem Ansatz des „Stedelijk beheer“ in den Niederlanden 
belegt, dass eine wirkungsvolle, schnell und klientelnah umzusetzende lokale Stadtteilarbeit 
auch auf relativ „kleine“, schnell verfügbare Geldmittel angewiesen ist.  
Mit den Verfügungsfonds geht die Gestaltungsmacht der Hamburger Projektentwickler über 
die der Akteure der Stadtteilbüros in NRW oder des Stadtteilmanagements in Hessen hinaus. 
Die Vermittlung von Fördermitteln für sozialintegrative Projekte oder kleinere bauliche Ver-
besserungen ohne komplizierte Bewilligungsverfahren stellt somit einen wichtigen Beitrag zu 
einer bewohner- und projektorientierten Erneuerungsarbeit dar. 
Der Ansatz eines „beheers“ in den Niederlanden konnte durch die Übertragung von Ent-
scheidungskompetenzen an die Bewohner die Kluft zwischen Bürger, Politik und Verwal-
tung verringern und das Interesse an Strategien der Quartiersentwicklung insgesamt vergrö-
ßern. 
 
 
Wettbewerbe und Einbindung privater Investoren 
 
In England hat die Tradition der Einbindung privater Investoren als „lokale Maßarbeit“ die 
Einbindung der Bewohnerschaft und der lokalen Behörden über einen langen Zeitraum er-
schwert. Dies führte zu der Notwendigkeit, dass eine Beteiligung von Akteuren nicht aus-
reicht, wenn bereits großzügige Investoren für die Umsetzung lokaler Projekte gefunden wur-
den. 
 
Die Ausrichtung der Förderprogramme als Wettbewerb führte in England zu einem effizien-
ten Mitteleinsatz, da die „Projektgewinner“ dieser Wettbewerbe durch ein vorliegendes Fi-
nanzierungskonzept auch zügig umsetzbar waren. Eine Ausrichtung auf Förderwettbewerbe 
bedarf allerdings rahmensetzender, projektübergreifender und integrativer Planungs- und 
Entwicklungskonzepte, um die Gesamtentwicklung des Stadtteils positiv zu beeinflussen. 
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Vertragliche Vereinbarungen 
 
Die Stadtverträge in Frankreich sind als ein Instrument für die räumliche Konzentration 
von Fördermittel zur Bekämpfung quartiersspezifischer Problemlagen zu verstehen. Dies ge-
schieht in diesem Fall durch eine große Flexibilität beim Mitteleinsatz. Sie erlauben dabei 
einen höheren Eigenspielraum auf lokaler Ebene hinsichtlich ihrer Erstellung, Aushandlung 
und Umsetzung. 
In den Niederlanden werden durch die Verwaltungsvereinbarungen zwischen Reich und 
Kommunen im Rahmen der aktuellen Großstadtpolitik die übergeordneten Leitlinien festge-
legt. Dabei wird aber genügend Spielraum zur Ausgestaltung einer lokalen Erneuerungsstra-
tegie gelassen. 
 
 
Prozessbegleitendes Monitoring und die Entwicklung von Evaluierungsverfah-
ren 
 
Eine kontinuierliche Bewertung des Umsetzungsstandes und der Zielerreichung der Pro-
gramme ist eine Voraussetzung für die langfristige Entwicklung und die Wirksamkeit des 
verfolgten Ansatzes. Ein interessantes Konzept hierzu findet sich – neben den Evaluierungs-
verfahren der Hamburgischen „Sozialen Stadtentwicklung“ – vor allem in den Niederlanden: 
Die im Rahmen der Großstadtpolitik entworfenen Evaluierungsverfahren sind ausdifferenziert 
gestaltet und decken dabei mehrere Ebenen ab:  
��Auditingverfahren durch die Überprüfung der Umsetzung mittels neutraler Besuchs-

kommissionen;  
��Selbstanalyse auf Seiten der Kommunen;  
��jährliche Monitoringberichte durch externe Institute auf Grundlage einer zu Beginn 

durchgeführten „Nullpunktmessung“; jährliche Veröffentlichung der Ergebnisse in ei-
nem „Jahrbuch Großstadtpolitik“, sowie nicht zuletzt 

��Analyse und Bewertung der administrativen Aspekte durch unabhängige Institutionen.  
 
Durch vielfältige Zielvorgaben, die mittels der Verträge zwischen den Kommunen und der 
Regierung getroffen werden, entsteht in den Niederlanden ein ausführlicher Zielkatalog mit 
entsprechenden Umsetzungskriterien, der eine wirkungsvolle Evaluierung – als ein wichtiges 
Element der Programmsteuerung – erst ermöglicht. 
 
In NRW dagegen findet nach einem sechsjährigen Programmverlauf erst jetzt eine Zwischen-
bewertung der integrierten Ansätze aller beteiligten Stadtteile durch ein landeseigenes Insti-
tut (dem ILS) statt. 
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Entwicklung der endogenen Potentiale 
 
Wie die verschiedenen Fallbeispiele der Expertise zeigen, können die Bewohnerpotentiale am 
ehesten durch dezentrale Koordinierungsinstanzen geweckt und aktiviert werden. Die Förde-
rung lokaler Ökonomie zur Schaffung eines aktiveren Wirtschaftslebens und einer verbesser-
ten ökonomischen Ausgangslage in den Stadtteilen stellt ein wichtiges Handlungsfeld bei der 
Erneuerung von Problemquartieren dar. Durch die Einbeziehung der vor Ort tätigen sozialen 
und kulturellen Einrichtungen erhöht sich die Möglichkeit einer Verstetigung des Erneue-
rungsprozesses und somit eine kontinuierliche Verbesserung der Lebensbedingungen in den 
Stadtteilen.   
 
 
Umwelt und Ökologie 
 
Der Bereich „Umwelt und Ökologie“ wird häufig in das Feld der „Baulichen Erneuerung“ 
(hier: des Wohnumfeldes) integriert. Durch die Verfahren in Ostdeutschland im Rahmen des 
URBAN-Programms wurde die ökologische Komponente einer Erneuerung von benachteilig-
ten Stadtteilen hervorgehoben. Zu nennen ist hier insbesondere die Landesinitiative „URBAN 
21“, die sich dem Schutz der städtischen und globalen Umwelt, hin zu einer lokalen, regiona-
len und globalen Nachhaltigkeit schon auf der Stadtteilebene verschrieben hat. 
 
 
Lernen von den europäischen Nachbarn 
 
Obwohl die beobachteten westeuropäischen Länder Niederland, Frankreich oder England 
institutionell anders verfasst sind als Deutschland, sollte auf der Ebene der deutschen Bundes-
länder intensiver mit den Erfahrungen der Nachbarn experimentiert werden. Wir erinnern 
hier nochmals an Experimente mit Stadtverträgen oder mit städtischen Redynamisierungs-
zonen in Frankreich, an die Wettbewerbsidee und die Einbeziehung der Privatwirtschaft in 
Strategien der Quartierserneuerung in England oder an die Idee „autonomer Verfügungs-
fonds“, „Monitoringverfahren“ oder die Einbeziehung „geographischer Informationssys-
teme bei der Quartiersanalyse in den Niederlanden. Gerade unter sich verstärkenden Migrati-
onsprozessen, einer Globalisierung der Welt und einer gewissen „Gleichrichtung“ des gesell-
schaftlichen Strukturwandels nähern sich die Problemlagen in europäischen Städten immer 
weiter an. Ein Wettbewerb um die sinnvollsten, innovativsten Lösungsansätze zur Bekämp-
fung sozialer Ungleichheit wäre sehr zu begrüßen.   
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4. Ausblick 
 
Was in den benachteiligten Stadtquartieren fehlt, hängt stark von den jeweiligen lokalen Ge-
gebenheiten ab. Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Die soziale Stadt“ ist es deshalb 
erforderlich, Handlungskompetenzen in die Stadtteile zu delegieren und bewohnergetragene 
Strukturen zu unterstützen. Die nach wie vor starke Ausrichtung der Programme auf investive 
Maßnahmen sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass es gerade die sozioökonomischen 
Faktoren sind, die einen Stadtteil zu einem benachteiligten Quartier machen.  
 
Die Implementation der Landesprogramme hat dazu geführt, dass integrierte Ansätze ver-
stärkt in den beteiligten Kommunen umgesetzt worden sind und den politisch-administrativen 
Alltag verändern. Somit stellen sie auch für die Zukunft einen wichtigen handlungsorientier-
ten Beitrag für eine sozialintegrative Stadtteilentwicklung dar. In ihrer jetzigen Form fallen 
sie aber durch einen noch zu geringen gesamtstädtischen Bezug auf. Das Beispiel der aktuel-
len Großstadtpolitik aus den Niederlanden hat gezeigt, dass dort integrierte Ansätze auf 
kommunaler Ebene in mehreren Quartieren und auf Reichsebene in allen größeren Städten 
umgesetzt werden können.  
 
Eine differenziertere Problem- und Potenzialanalyse im Vorfeld der Anmeldung zum Bund-
Länder-Programm „Die soziale Stadt“ oder zu den jeweiligen Landesprogrammen ergäbe die 
Möglichkeit, kleinräumigere Problembereiche zu identifizieren, um so die Fördermittel effek-
tiv und zielgerichtet einsetzen zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund besteht ein großer Forschungsbedarf bezüglich des Programms „Die 
soziale Stadt“ insbesondere dort, wo es um die Potenziale, Chancen, Interessen und Bedürf-
nisse der negativ Betroffenen geht. Mit einer immer deutlicher in den Vordergrund tretenden 
„angebotsorientierten Politik“ nehmen die Prekarisierung städtischer Lebensweisen und die 
Schwierigkeiten sozialräumlicher Integration zu. Parallel hierzu verfallen 
„nachfrageorientierte Politikstrukturen“ und somit die Integrationsmöglichkeiten vieler 
Bürger. Das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“ sollte daher nicht zu einem 
„Armutsprogramm“ verkürzt, sondern – gesellschaftstheoretisch begründet – zu einer 
eigenständigen und zukunftsfähigen Politikform weiterentwickelt werden. 
 
Bereits bei den einzelnen Länderprogrammen wurde ein Evaluierungsdefizit auffällig. Man 
weiß heute relativ wenig über die Wirkungsweise der weit ausdifferenzierten und mit viel 
Geld aus Steuermitteln ausgestatteten Steuerungsprogramme. Die Evaluierung sollte einer-
seits aus grundsätzlichen Gründen der sozialen Gerechtigkeit, der effektiven und zielgenauen 
Mittelverwendung und der Eignung der einzelnen Steuerungsinstrumente, andererseits aus 
Gründen einer sinnvollen „Fortschreibung“ des Programms „Die soziale Stadt“ intensiviert 
werden.   
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